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1 Vorbemerkungen

Die Firma Mibe GmbH plant am Standort Sandersdorf-Brehna die Erweiterung des
bestehenden Firmengelandes mit einem neuen Firmengebaude.

Um die hierfiir erforderliche Rechtsgrundlage zu schaffen und das Bauvorhaben stadtebaulich
abzusichern, soll der Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet - Am Kreisel
fortgeschrieben werden.
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Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches im Stadtgebiet der Stadt Brehna (verdndert nach
OpenStreetMap)

GemaR BauGB ist fiir den Bebauungsplan eine Umweltprifung durch die verfahrensfiihrende
Kommune erforderlich. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage wird ein Umweltbericht als
gesonderter Teil der Begriindung zum Bebauungsplan nach den Anforderungen des BauGB/
UVPG (§ 2 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 2a /Anlage 1 BauGB) erstellt. Auf Basis einer
schutzgutbezogenen  Standortanalyse werden in  vorliegendem  Umweltbericht
naturschutzfachliche Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmalnahmen entwickelt.
Dariber hinaus wird die Eingriffs-Kompensationsbilanz aufgestellt. Eine artenschutzrechtliche
Prifung gemall § 44 BNatSchG erfolgt in einer gesonderten Unterlage, dem
Artenschutzbeitrag als Anlage zum Umweltbericht.

2 Beschreibung des Plangebietes

2.1 Angaben zum Standort

Das Plangebiet ist ca. 3,17 ha grol? und liegt westlich der A9 in der Stadt Brehna (Landkreis
Anhalt Bitterfeld) in Sachsen-Anhalt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (B-Planes)
befindet sich in der Gemarkung Brehna, Flur 1 und umfasst die Flurstiicke oder Teile der
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Flursticke 39/3, 39/4, 189. Das Plangebiet wird im Norden durch die Berliner StralRe und im
Westen durch die Miinchener StralRe begrenzt. Im Osten wird das Plangebiet durch einen
Parkplatz begrenzt. Im Sliden grenzt das bestehende Firmengeldnde der Firma Mibe GmbH an.

Das Plangebiet ist stark gepragt durch das vorhandene Regenrickhaltebecken
(Loschwasserbecken + Versickerungsbecken). Dieses wird von strukturreichen Gebischen
umgeben. Zudem ist das Gebiet gepragt durch das groRflachig vorhandene Griinland und die
Allee entlang der Miinchener StraBe und der Berliner StraRe sowie verschiedener
Baumgruppen westlich und 6stlich der Kreuzung Miinchener Stralle und Berliner Strale.

2.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Im nordlich an das bestehende Firmengelande der Firma Mibe GmbH anschlieRende
Plangebiet ist ein neues Firmengebaude dieser geplant. Durch die Fortschreibung des
Bebauungsplanes ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel” soll das Bauvorhaben
stadtebaulich abgesichert werden.

Geplant ist dabei im siid-6stlichen Teil des Plangebietes der Rickbau des aktuellen
Regenrickhaltebeckens (Loschwasserbecken + Versickerungsbecken). Die Bauliche Nutzung
eines groflen Teiles des Plangebietes soll in Zukunft als Industriegebiet ausgewiesen werden.
Die Grundflachenzahl soll hier mit 0,8 festgelegt werden. Die durch die Baugrenze begrenzte
Flache betragt ca. 31.318 m2. Geplant ist zudem der Bau eines neuen Regenriickhaltebeckens
mittig im Plangebiet gelegen und der Bau eines Kreisverkehres im nord-westlichen Bereich.
Dabei ist sowohl der Erhalt mancher bestehenden Bepflanzungen als auch die Neupflanzung
verschiedener Geholze zwischen dem neuen Kreisverkehr und der als Gewerbegebiet
auszuweisenden Flache geplant.

Griinflachen und Flachen zum Schutz und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Neben dem Industriegebiet beinhaltet der B-Plan eine Griinfliche. Diese ist zwischen dem
geplanten Kreisverkehr und dem geplanten Industriegebiet angesiedelt. Geplant sind Flachen
zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Flachen mit
Bindungen fiir Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewassern.

3 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und iibergeordneten Planungen
3.1 Fachplanungen
3.1.1 Landesentwicklungsplan (LEP)

Der landesentwicklungsplan (MLV 2010) beinhaltet das zusammenfassende, iberortliche und
fachibergreifende, landesplanerische Gesamtkonzept des Landes Sachsen-Anhalt. Es dient
der raumlichen Ordnung und Entwicklung. Im Landesentwicklungsplan sind auf der Grundlage
einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung die
Ziele und Grundsatze der Raumordnung fir die rdumliche Ordnung und Entwicklung des
Landes Sachsen-Anhalt festgesetzt.

Im LEP wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet flir Landwirtschaft gefiihrt (Gebiet zwischen
Halle und Bitterfeld).

Bliro Karsten Obst 7
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Im Textteil des LEP heif3t es dazu:

LVorbehaltsgebiete fiir die Landwirtschaft sind Gebiete, in denen die Landwirtschaft als
Nahrungs- und Futtermittelproduzent, als Produzent nachwachsender Rohstoffe sowie als
Bewahrer und Entwickler der Kulturlandschaft den wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellt.
Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwdgung mit entgegenstehenden
Belangen ein erhéhtes Gewicht beizumessen.” (MLV 2010)

3.1.2 Regionalplan (REP)

Der Regionale Entwicklungsplan fiir die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg stellt Ziele und Grundsatze zur Entwicklung der Standortpotenziale und der
technischen Infrastruktur dar. Gemall der aktuellen Planfassung ist das Gebiet Brehna
»lndustriegebiet westlich A 9“ als regional bedeutsamer Standort fiir Industrie und Gewerbe
festgelegt.

Im Textteil des REP heiRt es zur Begriindung der Einordnung des Gebietes: ,Brehnas
“Industriegebiet westlich der BAB A 9” hat sich aufgrund seiner vielféltigen Branchenstruktur
vorrangig im produzierenden Gewerbe, hervorragenden infrastrukturellen Anbindung (BAB A
9 und B 100, Schienentrasse Halle - Bitterfeld), einer Vielzahl von Betrieben (mindestens 18)
und iiber 800 sozialversicherungspflichtigen Arbeitspldtzen als Industriestandort fest etabliert.
Der Standort in der Stadt Sandersdorf-Brehna ist fiir grofifiichige Industrie-, Gewerbe- und
Logistikbetriebe geeignet.” (REP Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 2018).

3.13 Flachennutzungsplan (FNP)

GemalRk § 1 Abs. 3i. V. m. § 8 Abs. 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) besteht fiir die Gemeinden
und Stadte die Pflicht, Bebauungspldane bei Bedarf aus den aufgestellten
Flachennutzungspldanen zu entwickeln.

Im FNP (Stadt Brehna 2008) ist der beanspruchte Bereich als ,Flache fiir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft” gefihrt.

3.14 Rechtsgiiltige Bebauungsplane

GemaR den Ausweisungen der Stadt Sandersdorf Brehna liegt flir das Vorhabensgebiet der
rechtsverbindliche Bebauungsplan ,Bebauungsplan Brehna Nr. 3-Gewerbepark Brehna,
westlich BAB 9“ vor?.

3.2 Schutzgebiete und Schutzobjekte

Schutzgebietsausweisungen dienen dem Erhalt und der Weiterentwicklung besonders
wertvoller Bereiche. Es werden Nutzungseinschrankungen festgelegt. Die Erhaltung des
besonderen Charakters von Natur und Landschaft hat Vorrang vor anderen Interessen wie
Siedlungsentwicklung, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus.

Man unterscheidet Schutzgebiete nach Europarecht und Schutzgebiete nach nationalem
Recht.

3.2.1 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung nach FFH- und Vogelschutzrichtlinie

In Europa existiert das Schutzgebietssystem Natura 2000. Dieses dient dem umfassenden
europaweiten Lebensraumschutz. Es beinhaltet zwei Arten von Schutzgebieten:

1 https://www.sandersdorf-brehna.de/PDF/Planzeichnung Bebauungsplan Gewerbepark Brehna
westlich der BAB 9.PDF?0bjSvriD=3722&0bjlD=5365&0bjLa=1&Ext=PDF&WTR=1& ts=1747315668
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FFH-Gebiete

Diese werden entsprechend der Richtlinie aus dem Jahre 1992 ,Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensrdume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen” ausgewiesen.

Vogelschutzgebiete

Diese werden entsprechend ,Vogelschutzrichtlinie vom 2. April 1979“ (RL 2009/147/EG)
ausgewiesen. Die Richtlinie regelt den Schutz, die Nutzung und die Bewirtschaftung aller im
Gebiet der Mitgliedstaaten (auRer Gronland) einheimischen Vogelarten. Die Richtlinie soll dem
eklatanten Artenriickgang heimischer Vogelarten und Zugvogelarten entgegenwirken. Zu
diesem Zweck werden besondere Schutzgebiete (SPA) ausgewiesen.

Das Plangebiet befindet sich auRerhalb der Grenzen von europdischen Schutzgebieten. Auch
im unmittelbaren Umfeld zum Vorhaben (bis zu ca. 5 km zum Vorhabengebiet) befinden sich
keine europdischen Schutzgebiete.

3.2.2 Schutzgebiete nach BNatSchG/ NatSchG LSA.

Dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung von Natur und Landschaft dient ein System von
Schutzgebieten und Schutzobjekten, welches im BNatSchG verankert ist und durch die
Landergesetze konkretisiert wird. Es verfolgt verschiedene Ziele und schrankt die Nutzung
unterschiedlich stark ein. Die Bewahrung vor Veranderungen und die Schaffung von
wertvollen Landschaftselementen stehen dabei im Vordergrund. Weiterhin liegt dem Ziel die
Schaffung eines flachendeckenden Biotopverbundsystems zugrunde.

Das Plangebiet liegt auBerhalb der Grenzen von Schutzgebieten nach BNatSchG/ NatSchG LSA.
Auch im unmittelbaren Umfeld zum Vorhaben (bis zu ca. 5 km zum Vorhabengebiet) befinden
sich keine Schutzgebiete nach BNatSchG/ NatSchG LSA.

4 Beschreibung der Priifmethoden

4.1 Raumliche und inhaltliche Abgrenzung

Da alle Umweltbelange von den Nutzungsanderungen betroffen sein konnen, sind alle
Schutzgliternach UVPG untersuchungsrelevant:

= Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
= Schutzgliter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

= Schutzguter Flache, Boden, Wasser, Klima/ Luft und Landschaft
Ll kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie

= Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzglitern.

Der Untersuchungsraum des Umweltberichts zur Betrachtung der Auswirkungen auf die
Schutzgliter umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel”

Auf Basis der schutzgutbezogenen Standortanalyse werden Aussagen zur landschaftlichen
Einbindung des Vorhabens getroffen und MafRnahmen zur Vermeidung, Minimierung und
Kompensation von erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgutfunktionen erarbeitet. Die
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird in Form einer Eingriffs-Kompensationsbilanz
gemdlk dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt bearbeitet. Eine Allgemeinverstiandliche
Zusammenfassung hilft, der Offentlichkeit die wesentlichen Umweltauswirkungen zu erldutern
und aufzuzeigen.

Bliro Karsten Obst 9
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4.2 Methodisches Vorgehen

Im Umweltbericht werden die zu erwartenden Beeintrachtigungen ermittelt, die zur Ableitung
und Feststellung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmalinahmen
entscheidungserheblich sein kénnen. Eine Entscheidungserheblichkeit ist dann gegeben,
wenn die von dem Bauvorhaben ausgehenden Veranderungen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes im Sinne des § 14 (1) BNatSchG die Leistungs- und Funktionsfahigkeit
erheblich beeintrachtigen.

Die unvermeidbaren erheblichen Beeintrachtigungen, wie sie bei diesem Vorhaben vorliegen,
werden entsprechend der Richtlinie Gber die Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im
Land Sachsen-Anhalt ermittelt?.

Soweit Wert- und Funktionselemente des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch
das Bauvorhaben betroffen sind, die (iber den Biotopwert nicht oder nur unzureichend
abgehandelt werden kénnen, ist eine ergdanzende verbal-argumentative Zusatzbewertung der
beeintrachtigten Wert- und Funktionselemente notwendig. Aus diesem Grund wurde in der
nachfolgenden Ableitung der projektspezifischen zu erwartenden Beeintrachtigungen
(Auswirkung/ Konflikte) in Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung und Wert-
und Funktionselemente besonderer Bedeutung unterschieden. Die Beurteilung der
Erheblichkeit der Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung und besonderer
Bedeutung erfolgte i. S. des § 14 (1) BNatSchG naturgut- und einzelfallbezogen.

Beeintrachtigungen sind erheblich, wenn sie sich deutlich nachteilig auf die Funktion von Natur
und Landschaftsbild auswirken und die Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes wesentlich
herabsetzen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen, die dauerhaft sind bzw. das
Selbstregulierungsvermogen des Naturhaushaltes mittelfristig nachteilig beeinflussen und
somit dem Naturhaushalt die natirlichen Funktionen entziehen bzw. zu andersartigen
Funktionen im Naturhaushalt fiihren, sind nachhaltig.

5 Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung
5.1 Projektbezogene Wirkfaktoren/ Umweltauswirkungen

Die im Bebauungsplan getroffenen zeichnerischen und textlichen Festsetzungen fiihren zu
umweltrelevanten Auswirkungen, die sich raumlich/ funktional und zeitlich unterscheiden:

= raumlichen und funktionalen Aspekten:
Versiegelung  (Verlust der  Standortqualitit  durch Unterbindung  von
Austauschprozessen zwischen Boden und Atmosphare, Beseitigung von Lebensraumen
der Fauna und Flora),
Flacheninanspruchnahme und den damit verbundenen Veranderungen der Gestalt oder
Nutzung von Grundfliche (Entfernen der Vegetation, Bodenauf- und -abtrag,
Bodenverdichtung, Errichtung von Geb&duden etc.),
Zerschneidung bzw. Trennung funktional zusammengehorender Flachen
Risiko des Schadstoffeintrages
sonstige Emissionen (Licht und andere optische Reize, Larm etc.).

= zeitlichen Aspekten:
baubedingte Wirkungen (befristete Inanspruchnahme von Grundflache, zeitlich
begrenzte Emissionen durch den Baubetrieb)

2 Quelle: Gem. RdErl. des MLU, MBV, Ml und MW vom 16.11.2004 (MBI. LSA S. 685), wieder in Kraft gesetzt und gedndert durch RdErl.
des MLU vom 12.03.2009 - 22.2-22302/2
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anlagebedingte  Wirkungen (dauerhafte Wert- und Funktionsverluste/ -

beeintrachtigungen durch die Baukorper)

betriebsbedingte Wirkungen (dauerhafte Wert- und Funktionsbeeintrachtigungen

durch Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen, die Nutzung des B-Plangebietes).
5.2 Mogliche Schutzgebietsbezogene Umweltauswirkungen

5.2.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

- bau- und anlagebedingte Wirkungen -

Hinsichtlich des Schutzgutes Menschen sind mogliche Auswirkungen auf bestehende
wohnbaulich genutzte Bereiche zu untersuchen. Die Auswirkungsprognose bezieht sich auf die
Siedlungsflichen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung. Ein direkter
Flachenverlust wohnbaulich genutzter Bereiche ist vorhabenbedingt nicht vorgesehen. Jedoch
sind Beeintrachtigungen durch die Zerschneidung funktionsraumlicher Zusammenhange durch
eine mogliche Erhéhung bzw. die Schaffung von Barrierewirkung zu untersuchen.

Die Auswirkungsprognose zur Erholungsnutzung bezieht sich auf bedeutsame
Erholungsbereiche, Erholungszielpunkte und Wegeverbindungen, soweit vorhanden. Die
Reichweite der anlagebedingten Wirkungen umfasst dabei die direkt durch die Bebauung und
Verkehrsflachen in Anspruch genommenen Flachen sowie die Funktionsbereiche, fir die
beispielsweise durch Barrierewirkungen, Unterbrechungen von Funktionsbeziehungen direkte
Beeintrachtigungen ableitbar sind.

Die Reichweite der baubedingten Wirkungen umfasst samtliche Baufelder und Lagerflachen.
Die baubedingten Wirkungen durch Immissionen kénnen aufgrund der vorauszusetzenden
Beachtung der geltenden Vorschriften bezliglich Larms und Schadstoffen in der Betrachtung
vernachldssigt werden.

- betriebsbedingte Wirkungen -

Als BezugsgroBe zur Ermittlung erheblicher Beeintrachtigungen der Wohn- und
Wohnumfeldfunktion sowie der menschlichen Gesundheit durch Larm werden die Grenzwerte
der 16. BImSchV herangezogen.

5.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Eine eigenstandige und abschlieBende Behandlung von Arten des Anhang IV der FFH-RL sowie
Artikel 1 VSchRL erfolgt im Artenschutzbeitrag (vgl. Anlage 4).

- baubedingte Wirkungen -

Baubedingte Wirkungen werden durch die Anlage von Lagerpldtzen, Baustellenzufahrten,
Baufeldern, Erd- und Griindungsarbeiten sowie durch den Baustellenverkehr verursacht.

Baubedingte Wirkungen entstehen durch:

= zeitweilige Flacheninanspruchnahme und der damit verbundenen Beseitigung der
natirlichen Vegetation unterschiedlicher Auspragung und dkologischer Wertigkeit,

= zeitweilige Einwirkungen durch das Baugeschehen (z. B. Verdichtung, Schadstoffeintrage)

= zeitweiliger Verlust von Lebens- und Nahrungsraumen

= baubedingte Stérungen (Larm, Erschiitterung, optische Stérungen, Baustellenbetrieb etc.).

Bliro Karsten Obst 11



Umweltbericht Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

- anlagebedingte Wirkungen -

Anlagebedingte Wirkungen werden dauerhaft durch die Errichtung von Gebauden und
Verkehrsflachen verursacht.

Anlagebedingte Wirkungen sind:

= Verlust von natirlichen Vegetationen unterschiedlicher Auspragung und 6kologischer
Wertigkeit,

= Verlust von deren Lebensraumfunktionen

= Beeintrachtigung von Funktionsbeziehungen durch Barriere- und Zerschneidungswirkungen
= Zerschneidung von Schutzobjekten (geschiitzte Biotope/ geschiitzte Baumreihen).

- betriebsbedingte Wirkungen -

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen von Vegetationsstrukturen bzw. Biotoptypen sind
insbesondere durch Schad- und Nahrstoffeintrage moglich. Hierbei kann es zu direkten Vegeta-
tionsschaden, z. B. durch Verwehen salzhaltiger Staube oder den Eintrag von salzhaltigem
Oberflachenwasser sowie kommen.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Fauna sind indirekt durch Schadstoffeintrage in die
Nahrungskette und direkt durch Schallimmissionen, optische Reize, Licht und Erschiitterungen
gegeben. Weitere betriebsbedingte Wirkungen auf die Fauna einschlielllich ihrer
Funktionsbeziehungen und des Biotopverbundes sind durch die betriebsbedingte Barriere-
und Zerschneidungswirkung moglich.

5.2.3 Schutzgut Flache

Hinsichtlich des Schutzgutes Flache ist der Flachenverbrauch durch das Vorhaben, insbesondere
die  Nutzung natlrlicher  Ressourcen durch  Neuversiegelung und  sonstige
Flacheninanspruchnahme  (z. B.  Gebdude, StraBen, Wege, ggf. mogliche
KompensationsmaRnahmen) zu betrachten. Bewertet wird die Neuinanspruchnahme von
Flachen im Vergleich zur Ausgangssituation. Hintergrund der Neuaufnahme dieses Schutzgutes
ist der sparsame Umgang mit Grund und Boden. Der besonderen Bedeutung von unbebauten,
unzersiedelten und unzerschnittenen Freiflachen fir eine nachhaltige 6kologische Entwicklung
wird auf diese Weise Rechnung getragen.

5.24 Schutzgut Boden
- baubedingte Wirkungen -

Zur Errichtung der geplanten baulichen Anlagen (Gebaude, Verkehrsflaichen) ist die
Inanspruchnahme von Baufeldern und Lagerflachen erforderlich. Es ist davon auszugehen,
dass innerhalb aller Flachen im Geltungsbereich wahrend der Bauzeit beschrankte funktionale
Beeintrachtigung des Schutzgutes Boden erfolgen werden.

Weitere baubedingte Wirkungen entstehen durch:

= den baubedingten, zeitlich begrenzten Eintrag von Luftschadstoffen durch Emissionen der
Baumaschinen
= das Risiko einer Kontamination durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe.

Bei Anwendung von geeigneten, dem Stand der Technik entsprechenden Baumaschinen und
unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen an Baumaschinen und -geraten, z. B. taglich
Prifung der Baumaschinen auf Leckagen an Dichtungen und Anschlissen sowie bei
sachgemdlRem Umgang, regelmaBiger Reinigung und sachgemaler Lagerung von
umweltgefahrdenden Stoffen kénnen erhebliche Beeintrachtigungen durch baubedingte
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Schadstoffeintrage fir das Schutzgut Boden vermieden werden. Auch durch den baubedingten
Eintrag von Luftschadstoffen in den Boden sind aufgrund des tempordren Charakters keine
erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

- anlagebedingte Wirkungen -

Die anlagebedingten Wirkungen werden durch die Gebdude und Verkehrsflichen
einschlielRlich deren Nebenanlagen verursacht.

Anlagebedingte Wirkungen sind:

= Verlust von Bodenfunktionen, wie Lebensraum-, Regler- und Speicherfunktionen durch
Flachenversiegelung, -lUberbauung im Bereich von offenen, natirlichen und nicht
kontaminierten, aber auch vorbelasteten Boden

= Beeintrachtigungen von Bodenfunktionen durch die Veranderung der Bodenstruktur
(Verdichtung, Aufschiittung, Abgrabung etc.) im Bereich von offenen, natirlichen und nicht
kontaminierten, aber auch vorbelasteten Boden

= mogliche temporare Verdanderung der hydrologischen Standortbedingungen (z. B.
grundwasserbeeinflusste Béden) durch temporare Grundwasserabsenkung infolge von
WasserhaltungsmalBnahmen

= |nanspruchnahme bzw. Tangieren von Altlastenstandorten bzw. Altlastenverdachtsflachen
einschliefllich der daraus ableitbaren moglichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes
Boden (z. B. Kontamination) und der ggf. erforderlichen Entsorgung schadstoffbelasteter
Boden/ des eventuellen Ergreifens Gefahren mindernder MaBnahmen.

- betriebsbedingte Wirkungen -

" Als potenzielle Gefahr fir den Boden kénnen die Park- und Lagerplatze angesehen werden.
Falls z. B. ein Fahrzeug groRere Mengen an Ol verlieren sollte, kann dies zu einer lokalen
Verunreinigung der Boden und Beeintrachtigung der Bodenlebewesen fiihren. Dies kann
nicht als generelle Wirkung unterstellt werden. Derartige Verunreinigungen des Bodes sind
nur in Ausnahmefillen zu befirchten. Daher wird das Schutzgut Boden durch
betriebsbedingte Wirkfaktoren nicht beeintrachtigt.

5.2.5 Schutzgut Wasser
5.2.5.1 Teilschutzgut Grundwasser

- bau- und anlagebedingte Wirkungen -

Bedingt durch die Versieglung und Verdichtung von natirlichem Boden sowie durch die
Abflihrung von Niederschlagswasser in das geplante Regenriickhaltebecken und der
anschlieenden Ableitung mittels Druckleitung Richtung Siiden, kann es zu einer Verringerung
der Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet kommen. Auch die technogene Uberpriagung
des Gelandes fiihrt ggf. aufgrund des Auftrags und der Verdichtung von Bdden zu
Verringerungen der Grundwasserneubildung auf den beanspruchten Flachen. Die Folge dieser
Beeintrachtigung ist die Minderung der Fahigkeit des Bodens Niederschlagswasser
aufzunehmen und Grundwasser zu bilden.

In Bereichen mit einem geringen Grundwasserflurabstand kann es je nach Griindungstiefe und
Bauweise des Bauwerkes zu tempordren Beeintrachtigungen der grundwasserfiihrenden
Schichten kommen.

Dariber hinaus entstehen bau- und anlagebedingte Wirkungen durch:
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=  Risiko einer Kontamination durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe (siehe Kap. 5.2.4 —
baubedingte Wirkungen)

=  zeitweilige, auf die Bauzeit begrenzte Wasserhaltung bzw. Grundwasserabsenkung

= Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch Wasserabfiihrung, Versiegelung
und Verdichtung von Boden.

- betriebsbedingte Wirkungen -

Die betriebsbedingten Wirkungen werden im Hinblick auf das Schadigungsrisiko durch
Schadstoffeintrage betrachtet. Grundlage fir die Untersuchung ist die Empfindlichkeit des
obersten Grundwasserleiters gegeniliber Schadstoffeintragen.

Das Belastungsrisiko des Grundwassers ist grundsatzlich als gering zu werten. Die im Boden
akkumulierten verkehrsbedingten Schadstoffe fUhren zu geringen
Konzentrationsanreicherungen im  Sickerwasser. Grenzwertlberschreitungen fiir das
Grundwasser sind meist nicht nachweisbar. Untersuchungen fir die hochbelasteten Bankette
zeigten, dass auch Schwermetalle nahezu vollstandig im Oberboden zuriickgehalten werden.
Zudem verringert der Fahrbahnabrieb (z. B. Reifenabrieb, Ruf8) durch seine adsorbierende
Wirkung die Aufnahme von Schadstoffen durch das Sickerwasser (BAST, 1998). Nur l6sliche
Bestandteile des Sickerwassers, wie z. B. Chloride aus Tausalzen werden ins Grundwasser
transportiert.

5.2.5.2 Teilschutzgut Oberfldichengewdisser
- bau- und anlagebedingte Wirkungen -

Geplant ist ein vollstandiger Riickbau des Regenrlickhaltebeckens (Loschwasserbecken +
Versickerungsbecken) mit seinen Ufern und den uferbegleitenden Geholzen. Das Gewasser
befindet sich im siid-6stlichen Teil des Plangebietes. Als neue bauliche Nutzung ist ein
Industriegebiet geplant. FlieRgewasser sind vom Vorhaben nicht betroffen.

- betriebsbedingte Wirkungen -

Das Gewasser wird zurlickgebaut. Die Abschatzung der betriebsbedingten Wirkungen ist somit
hinfallig.

5.2.6 Schutzgut Klima/ Luft
- baubedingte Wirkungen -

Als Funktionsverlust ist der baubedingte Verlust von Flachen mit Relevanz fiir das Klima oder
die Lufthygiene zu betrachten. Weitere Beeintrachtigungen entstehen durch:

= zeitweilige Beeintrachtigung von Ventilationsbahnen mit lokaler/regionaler Bedeutung
durch Behinderung des Abflusses von Luftmassen infolge erhdhter Barrierewirkungen

= zeitweilige Schadstoffimmissionen mit potenziellen Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit, auf andere Lebewesen, Okosysteme oder Sachgiiter: Kohlenmonoxid (CO),
Benzol (CsHs), Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO), Schwefeldioxid (SO2), Blei
(Pb) und Partikel (PM1o).

- anlagebedingte Wirkungen -

Beeintrachtigungen klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsfunktionen mit Relevanz fiir
belastete Siedlungsgebiete werden hauptsachlich durch anlagebedingte Projektwirkungen
verursacht (Verlust durch Flacheninanspruchnahme). Die Betrachtung der anlagebedingten
Projektwirkungen umfasst:

= Verlust von Flachen mit lokalklimatischer Bedeutung
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= Beeintrachtigung von Funktionsbahnen, die belasteten Siedlungsrdumen zuordbar sind.

- betriebsbedingte Wirkungen -

Die betriebsbedingten Beeintrachtigungen Ilufthygienischer Ausgleichsfunktionen mit
Relevanz fir belastete Siedlungsgebiete werden durch stoffliche Eintrdge verursacht.
Erhebliche Umweltauswirkungen sind nicht zu erwarten, da entsprechende Funktionen, z. B.
ausgepragte Frischluftbahn zu Siedlungen und Ballungsraumen im UR nicht vorhanden sind.

5.2.7 Schutzgut Landschaft
- baubedingte Wirkungen -

Beim Bauen nach Stand der Technik, unter Einhaltung der Grenzwerte gemaR Richtlinie
2000/14/EG (18.05.2000) in Verbindung mit 15. und 32. BImSchV, ist eine malgebliche
Verlarmung der Landschaft wahrend der Bauphase nicht ableitbar.

Baubedingte Wirkungen entstehen durch:

= den Verlust von landschaftsbildpragenden und —gliedernden Elementen durch die
Baufeldfreimachung, die die Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft ausmachen

= tempordre Beeintrachtigungen durch den Einsatz von héhendominanten und in der
Landschaft weithin sichtbaren Baumaschinen und -geraten.

- anlagebedingte Wirkungen -

Anlagebedingte Wirkungen entstehen durch:

= den Verlust von landschaftsbildpragenden und -gliedernden Elementen mit Bedeutung fiir
die Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft im betroffenen Landschaftsraum

= negative Veranderung des optischen Erscheinungsbildes der Landschaft durch technogene
Uberpragung — Stérung des Landschaftsbildes durch die Errichtung von Bauwerken

= Beeintrachtigung der optischen Wirkung vorhandener orts- und landschaftsbildpragender
Elemente

= Storung von Sichtbeziehungen.

- betriebsbedingte Wirkungen -

Die betriebsbedingten Wirkungen auf das Orts-/Landschaftsbild sind im Wesentlichen durch
Larmimmissionen gekennzeichnet. Verlarmung wirkt sich auf die Erlebniswirksamkeit der
Landschaft und die damit verbundene freiraumbezogene Erholung aus.

5.2.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

- bau- und anlagebedingte Wirkungen -

Bau- und anlagebedingte Wirkungen sind durch eine tempordare oder dauerhafte
Inanspruchnahme von Flachen mit Bedeutung als Kultur- oder sonstiges Sachgut moglich.
Dabei ist der Verlust von Einzelobjekten oder aber die Beeintrachtigung der Wahrnehmbarkeit
von Kultur- oder Sachgiitern zu untersuchen. Beeintrachtigungen der Funktionalitdt von
Sachgiitern konnen bau- oder anlagebedingt erfolgen. Allerdings lasst sich aufgrund des
Fehlens von Objekten mit einer Bedeutung fiir das kulturelle Erbe oder sonstige Sachgliter
(LDA k.D.) keine Beeintrachtigung fir das Plangebiet ableiten.

- betriebsbedingte Wirkungen -

Betriebsbedingte Wirkungen auf Objekte mit Bedeutung fiir das kulturelle Erbe oder sonstige
Sachgliter sind fir das Planungsgebiet ebenfalls auszuschlieRen.
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5.2.9 Wechselwirkungen

Auswirkungen auf Wechselwirkungen im Wirkungsgeflige der Umwelt sind projektbedingt
moglich:

=  Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen separat betrachteten Schutzgiitern

=  Auswirkungen auf Wechselwirkungen innerhalb von Schutzgiitern (zwischen und
innerhalb von Wert- und Funktionselementen)

= Auswirkungen als Folge von Wechselwirkungen zwischen Landschaftsstruktur
(strukturelles Umweltmodell) und Landschaftsfunktionen (funktionales Umweltmodell)

=  Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen raumlich benachbarten bzw. getrennten
Okosystemen

= Auswirkungen als Folge von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen
umweltrelevanten  Stoffen (z. B. Nahr- und Schadstoffe) innerhalb von
Umweltbestandteilen und innerhalb von Organismen.

6 Umweltbelange und zu erwartende Auswirkungen des Vorhabens

6.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
6.1.1 Bestand

Das Plangebiet befindet sich westlich der A9, nordlich eines Gewerbegebietes auf der
Gemarkung Brehna. Die beanspruchten Flachen weisen im Bestand keine Wohnnutzungen auf.
Wohnfunktionen werden somit bau- und anlagebedingt durch das geplante Vorhaben nicht
beeintrachtigt.

Das Gelande stellt sich im bestehenden Zustand als unbebautes Gebiet mit teils naturnaher
Ausstattung in Form von flachigen Gehdlzstrukturen, ruderalen Vegetationsbestianden und
verschiedenen Baumreihen sowie einem Teich mit uferbegleitenden Gehdlzen dar. Eine
Zufahrt stellt den Zugang zum Teich, der als Loschwasserreserve genutzt wird, sicher. Durch
das Plangebiet zieht sich die Miinchener und die Berliner Stralle. Diese dienen vorrangig als
Anbindung des Gewerbegebietes. Die Erholungsnutzung des Gebietes ist als nachrangig zu
betrachten. Die Ful3- und Radwege die parallel zur Miinchener und Berliner StraBe verlaufen,
sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Eine Erhéhung der Barrierewirkung gegeniiber der
Erholungsnutzung ist nicht abzulesen. Es ist daher von keiner Einschrankung der
Erholungsnutzung auszugehen.

6.1.2 Vorbelastung

= Verkehrslarm durch A9, Miinchener StralRe, Berliner Strae und Industrieldarm durch
anliegendes Gewerbegebiet

6.1.3 Bedeutung und Empfindlichkeit

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung weist der Geltungsbereich eine geringe Bedeutung
auf. Insgesamt ist die Empfindlichkeit des Raumes im Hinblick auf die geplante Umsetzung des
B-Planes fiir das Schutzgut Menschen mit gering einzustufen.

6.1.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung sind durch das Bewertungsmodell Sachsen-
Anhalt flir das Schutzgut nicht ausgewiesen (vgl. Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt;
Wiederinkraftsetzen und Zweite Anderung, RdErl. des MLU vom 12.3.2009 — 22.2-22302/2, Anlage
2).
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6.1.5 Auswirkungen durch das Umsetzen des Vorhabens

Innerhalb des Plangebietes kommt es zum Verlust von Griinflaichen. Diese liegen weit
abgelegen von typischen Erholungsflachen, sind durch die Miinchener Strafde und die Berliner
StralRe abgeschirmt, schlecht zuganglich und durch das nahgelegene Gewerbegebiet stark
Uberpragt. Die Erholungsfunktion der betroffenen Flache ist somit stark eingeschrankt. Eine
erhebliche Beeintrachtigung fiir das Schutzgut Menschen kann ausgeschlossen werden.

Durch das Vorhaben ist von keiner Erhéhung der grundsatzlich hohen Larmbelastung des
Gebietes auszugehen. Es wird nach Stand der Technik, unter Einhaltung der zulassigen
Immissionsrichtwerte der AVV Bauldarm gebaut. Erhebliche Umweltauswirkungen des
Menschen durch Larm im Zuge des Vorhabens sind auszuschlief3en.

6.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
6.2.1 Teilschutzgebiet Tiere

6.2.1.1 Bestand

Neben dem Pflanzen- und Biotopbestand sind faunistische Angaben fir die Einschatzung der
Okologischen Wertigkeit von Vorhabenflichen von Bedeutung. Sie lassen detailliertere
Bewertungen der Lebensraumqualitit und eine Prognose der moglichen Wirkungen des
Vorhabens auf die Tierwelt zu, wenn dazu in Art und Umfang ausreichend gesichertes
Datenmaterial zur Verfligung steht.

Als Grundlage fir die Erarbeitung des Umweltberichtes einschlieBlich Artenschutzbeitrag
wurden fir das Plangebiet faunistische Sonderuntersuchungen zu folgende Artengruppen
(BURO OBsT 2026) durchgefiihrt:

= Brutvogel

= Reptilien

=  Amphibien

=  Habitatstrukturen

Fiir die naturschutzfachliche Wert- und Funktionsschatzung der Biotope aus faunistischer Sicht
sind die untersuchten Artengruppen aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensraumanspriiche
gut geeignet.

Die nachfolgende Darstellung stellt eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse der
faunistischen Sonderuntersuchungen (FSU) dar. Detaillierte Angaben zu einzelnen Arten,
Untersuchungsmethoden etc. sind in den Textteilen der FSU im Anhang des ASB enthalten.

Vogel sind in Deutschland nahezu flachendeckend und in praktisch allen terrestrischen,
limnischen und marinen Lebensrdaumen mit zahlreichen Arten vertreten. Sie sind in hohem
Male von konkreten Lebensraum- und Landschaftsstrukturen oder Biotopkomplexen mit
unterschiedlichen Strukturen abhangig. Allerdings sind Vogelarten in ihrem Vorkommen haufig
nicht auf einzelne Lebensraum- und Biotoptypen beschrankt. Oft ist das Vorkommen oder
Fehlen von solchen Habitatstrukturen fur die Ab-/Anwesenheit einzelner Vogelarten
ausschlaggebend, die durchaus in verschiedenen Lebensraum- und Biotoptypen vorkommen
kénnen (z. B. Gebilsche im Agrarland, in Siedlungen oder in Wéaldern). Zudem nutzen Vogel in
der Regel groRere Landschaftsausschnitte oder Biotopkomplexe. Vogelarten reagieren
Uberwiegend sehr empfindlich auf Veranderungen ihres Lebensraumes. Anhand von
Vorkommen einer Art oder von Bestandsveranderungen lassen sich daher sowohl
Rickschliisse auf Strukturreichtum und Diversitat von Biotopen und Landschaften, als auch auf
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die Auswirkungen anthropogener Veranderungen in verschiedensten Lebensraumtypen
ziehen. Deshalb dienen Vogel als Indikatorarten fiir den Zustand von Natur und Landschaft.

Im Rahmen der avifaunistischen Untersuchungen konnten insgesamt 10 Vogelarten
nachgewiesen werden (siehe Tabelle 1). Davon gelten zwei Brutvogelarten als
planungsrelevant (Artenschutzliste Sachsen-Anhalt, Stand: Juni 2018). Die im UG
nachgewiesenen Vogelarten briten im Vorhabensbereich bzw. stehen im begriindeten
Verdacht im untersuchten Bereich zu briiten.

Der Geltungsbereich mit einem Puffer von 300 m wurde zudem systematisch nach Horsten von
Greifvogeln abgesucht. Dabei wurde ein mit Turmfalken besetzter Nistkasten an einem
Strommasten im Pufferbereich nachgewiesen.

Tabelle 1: Brutvogelnachweise 2025 (BURO KARSTEN OBST 2026)

RL D: Rote Liste der Brutvoégel Deutschlands (DRV & NABU, 2020)

RL ST: Rote Liste Sachsen-Anhalt (LAU 2020)

1 =vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefdhrdet, 3 = gefdhrdet, V = Arten der Vorwarnliste

EU VS-RL - Anh. I: Arten des Anhang | der EU Vogelschutzrichtlinie

BNatSchG — B: besonders geschiitzt, S: streng geschuitzt

Planungsrelevanz: fett gedruckt -planungsrelevante Arten (vgl. Anhang Il, Artenschutzliste Sachsen-Anhalt, Stand: Juni 2018)

Lfd.- | Kdrzel | Art Wissenschaftlicher Name BP BNat | EU RL | RL
Nr. SchG | VS-RL | D | ST
1 Ba Bachstelze Motacilla alba 1 B - -
2 Gg Gartengrasmiicke Sylvia borin 1 B - -
3 Gp Gelbspotter Hippolais icterina 1 B - |V
4 Sd Singdrossel Turdus philomelos 1 B - -
5 Sto Stockente Anas platyrhynchos 1 B - -
6 T Teichhuhn Gallinula chloropus 1 S V|V
7 Tr Teichrohrsanger Acrocephalus scirpaceus 1 B - -

Horstkartierung
8 E Elster Pica pica Leeres Nest B - -
9 Rt Ringeltaube Columba palumbus Leeres Nest B - --
10 Tt Turmfalke Falco tinnunculus B‘esetzter S i i
Nistkasten
Reptilien

Im Rahmen der Kartierungen konnten an 6 Begehungsterminen im Jahr 2025 innerhalb der
untersuchten Flachen trotz intensiver Suche keine Zauneidechsen nachgewiesen werden.
Auch Verdachtsmomente (v.a. das typische Rascheln flichtender Individuen) bestanden nicht.

Auch andere Reptilienarten wie Schlingnatter, Waldeidechse, Mauereidechse, Ringelnatter
oder Blindschleiche, konnten im Rahmen der durchgefiihrten Erfassungen nicht nachgewiesen
werden.

Im Untersuchungsgebiet liegt ein Feuerldschteich. Dieser hat eine Bedeutung als Laichhabitat
flir Amphibien. Im Rahmen der Kartierung wurden im Untersuchungsgebiet an verschiedenen
Terminen adulte Erdkroten, Erdkroten-Quappen, Teichmolche und Teichfrosche
nachgewiesen.

Tabelle 2: Ergebnisse der Amphibienuntersuchungen 2025

BNatSchG: B: besonders geschiitzt, S: streng geschitzt

RL D: Rote Liste und Gesamtartenliste der Reptilien (Reptilia) Deutschlands (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020))
RL ST: Rote Listen Sachsen-Anhalt (GROSSE ET AL. 2019)

1 =vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefdhrdet, V = Arten der Vorwarnliste

Bliro Karsten Obst 18



Umweltbericht Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

Artname Wissenschaftlicher Name | BNatSchG | RLD | RLST | Status

Erdkrote Bufo bufo B * \Y Adulte und Quappen
nachgewiesen

Teichmolch Triturus vulgaris B * - Vorkommen nachgewiesen

Teichfrosch Rana kl. esculenta B * - Vorkommen nachgewiesen

6.2.1.2 Vorbelastung
Bestehende Vorbelastungen sind:

= Mortalitatsrate durch bestehenden StralRenverkehr

= Barrierewirkung/ Biotopzerschneidung durch bestehende StraBRen/ Wege

= Schadstoffeintrag durch StraRenverkehr (z. B. Spritzwasserbeeintrachtigung in
unmittelbarer Strafenndhe, Schwermetalle, Tausalze, Reifenabrieb und Staub)

= Larmimmissionen durch Verkehr, Gewerbenutzung

= Gewasserunterhaltung.

6.2.1.3 Bedeutung und Empfindlichkeit
- Bedeutung —

Die Avifauna im Geltungsbereich ist als wenig artenreich einzustufen. Neben liberwiegend
haufigen, meist storungsunempfindlichen und ungefahrdeten Arten kommen wenige
planungsrelevante Arten (gemafd HVA F-StB) im Planungsraum vor. Dazu zdhlen Teichhuhn und
Turmfalke. Der Geltungsbereich besitzt demnach eine mittlere Bedeutung fiir Brutvogel.

Im Untersuchungsgebiet wurden im Rahmen der Gelandeerfassungen keine Zauneidechsen
nachgewiesen. Auch andere Reptilienarten wie Schlingnatter, Waldeidechse, Mauereidechse,
Ringelnatter oder Blindschleiche, konnten im Rahmen der durchgefiihrten Erfassungen nicht
nachgewiesen werden. Der Geltungsbereich besitzt demnach eine geringe Bedeutung fir
Reptilien.

Im Rahmen der Geldndeerfassungen wurden Nachweise von verschiedenen Amphibien
(adulte Erdkroten, Erdkroten-Quappen, Teichmolche und Teichfrosche) erbracht. Der
Loschwasserteich stellt ein geeignetes Laichgewasser dar. Aufgrund der vorgefundenen Anzahl
an Amphibien, sowie der belegten Nutzung als Laichgewdsser ist von einer besonderen
Bedeutung des Gewadssers und somit des Geltungsbereiches fiir die Artengruppe auszugehen.

streng geschiitzte Arten im Sinne des § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 14

Die streng geschitzten Arten sind im § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 14 definiert. Folgende
Richtlinien/Verordnungen werden angewandt:

= im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EG-ArtSchVO)

= in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora -Habitat-Richtlinie)
= in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG.

Aktuelle Nachweise (iber das Vorkommen von streng geschiitzten Pflanzenarten gemaf
§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG innerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches sind nicht bekannt
und auch nicht belegt. Auch streng geschiitzte Tierarten nach § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 14
konnten im Rahmen der faunistischen Sonderuntersuchungen nicht nachgewiesen werden.
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Biotopverbund

Lebensraumkorridore

Um der zunehmenden Zerschneidung von Lebensrdaumen als Hauptursache der Gefahrdung
der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, wurden vom Bundesamt fiir Naturschutz (BfN)

sogenannte

= unzerschnittene Funktionsraume (UFR),
= pational bedeutsame Lebensraumachsen/-korridore sowie
= hervorragende prioritare Abschnitte zur Wiedervernetzung von Lebensraumen

ausgewiesen. Der Geltungsbereich liegt aulerhalb ausgewiesener Lebensraumkorridore, UFR
oder hervorragende prioritdre Abschnitte zur Wiedervernetzung von Lebensraumen.

Der Geltungsbereich besitzt keine Biotopverbundfunktion. Der Raum ist nicht Teil des
Aufbaues eines 6kologischen Verbundsystems.

6.2.1.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

GemaR dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; Wiederinkraftsetzen und Zweite Anderung,
RdErl. des MLU vom 12.3.2009 — 22.2-22302/2 erfolgt die Bewertung und Bilanzierung der
Eingriffsfolgen eines Vorhabens (iber die Biotoptypen. Die Beurteilung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts kann grundsatzlich auf der Basis von Biotopen oder
Biotoptypen erfolgen. Uber die Erfassung und Bewertung der Biotoptypen kénnen die
biotischen und abiotischen Schutzgiiter meist hinreichend mitbericksichtigt werden.

Soweit Werte und Funktionen fiir die Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts und das
Landschaftsbild betroffen sind, die (iber den Biotop- oder Planwert nicht oder nur
unzureichend abgedeckt werden kdnnen, ist eine allein darauf basierende Bilanzierung nicht
ausreichend. Das ist insbesondere dann gegeben, wenn Werte und Funktionen von
besonderer Bedeutung beeinflusst werden.

GemalR Anlage 2 des Bewertungsmodels sind folgende Kriterien bei der Einstufung der Wert-
und Funktionselemente zu berticksichtigen:

a) alle natlrlichen und naturnahen Lebensraume mit ihrer speziellen Vielfalt an Arten und
Lebensgemeinschaften (einschl. der Rdume, die bedrohte Tierarten fliir Wanderungen
innerhalb ihres Lebenszyklus benotigen),

b) Lebensraume im Bestand bedrohter Arten (einschl. der Raume fiir Wanderungen),

c) relative Seltenheit eines Biotop- oder Artvorkomments,

d) Flachen, die sich fiir die Entwicklung der genannten Lebensraume besonders gut eignen
und die fiir die langfristige Sicherung der Artenvielfalt bendtigt werden,

e) Vor allem sind Biotope gemaB § 37 NatSchG LSA und die Standorte, die fiir deren
Entwicklung glinstige Voraussetzungen bieten, besonders zu beriicksichtigen. Gleiches gilt
fir die Lebensrdume der in den einschlagigen Artenschutzabkommen und -
Ubereinkommen aufgefiihrten Arten (z. B. FFH-Richtlinie, Bundesartenschutzverordnung,
Ramsar-Konvention).

Als Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung fiir den Naturhaushalt zugewiesen
werden kénnen alle Arten nach Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie sowie Artikel 1 VSchRL
einschlielllich deren Habitate: samtliche nachgewiesene Brutvogel
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6.2.1.5 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens

Eine eigenstandige Behandlung der europaisch streng geschiitzten Arten nach Anhang IV FFH-
RL und wildlebenden europdischen Vogelarten nach Art. | VSchRL erfolgt einzelart- bzw.
artengruppenbezogen im Artenschutzbeitrag (Anlage 4). Ausschliellich nationalrechtlich
streng geschiitzte Art wurde im Geltungsbereich nicht nachgewiesen.

Mit Umsetzung des Bebauungsplanes kommt es anlagebedingt zur Beanspruchung von Vege-
tationsstrukturen (Biotope) unterschiedlicher 6kologischer Wertigkeit fiir den Naturhaushalt.

Im Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt werden Wert- und Funktionselemente allgemeiner
Bedeutung bericksichtigt, deren Wertverlust im Kapitel 6.2.2.5 ermittelt wird. Der
anlagebedingte Verlust von Lebensrdumen (Biotopen) mit besonderer Bedeutung fiir die
Fauna stellt eine erhebliche Beeintrachtigung dar, flr die eine Ableitung von zusatzlichen
funktionalen MaRBnahmen notwendig ist.

Nachfolgend werden die durch das Vorhaben entstehenden erheblichen anlagebedingten
Beeintrachtigungen auf die nachgewiesenen Arten/ Artengruppen beschrieben.

Brutvogel

Das nachgewiesene Artenspektrum der Artengruppe Vogel (Wert- und Funktionselemente
besonderer Bedeutung) wurde im Artenschutzbeitrag hinsichtlich des Eintretens von
Verbotstatbestanden nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gepriift (vgl. Anlage 4). Fur die Artengruppe
sind erhebliche Beeintrachtigungen durch baubedingte Totungen/ Verletzungen ableitbar. Die
Umsetzung  von Bauzeitenregelungen bezlglich der  Geholzrodungen und
Baufeldfreimachungen im Offenland (Vcerl, Vcer2) sowie MalRnahmen zum Schutz vor
Vogelschlag (Vcee3) dienen der Vermeidung/ Kompensation von artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestanden.

Amphibien

Im Geltungsbereich sind Erdkrote (Bufo bufo), Teichmolch (Triturus vulgaris) und Teichfrosch
(Rana kl. esculenta) nachgewiesen. Das im Geltungsbereich vorhandene Gewasser wird als
Laichhabitat genutzt. Da dieses durch das Vorhaben komplett entfernt wird sind erhebliche
Beeintrachtigungen durch baubedingte Toétungen/ Verletzungen sowie durch den Verlust von
Lebensraumen und Reproduktionsstatten ableitbar. Baubedingte Totungen werden durch ein
Abfangen sowie Umsetzen vorhandener Tiere vermieden (V5 und V6). Das Umsetzen der im
Baufeld vorgefundenen Tiere erfolgt zeitlich vorgezogen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die bau-, anlage- und betriebsbedingten Konfliktbereiche
angefiihrt, in denen mit der Umsetzung des Bauvorhabens erhebliche Beeintrachtigungen von
Lebensrdumen/ Funktionsrdaumen fir die Fauna verbunden sind.

Tabelle 3: bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintréichtigungen der Fauna
LEIL :::zl?:;;:lli\;:;:ung Art der unvermeidbaren Beeintrachtigung Umfang
Faunal bau- und - Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG (Tétung/ Schadigung, n.qg.
anlagebedingte Stérung, Beschadigung/ Zerstérung) = vermeidbar
Beeintrachtigung - betroffene Arten:
der Artengruppe = Gilde der ungefdhrdeten, gehoélzbritenden Vogelarten
Brutvogel (WFb) = Gilde der ungefdahrdeten Wasservogel
= Gilde der ungefahrdeten, nischen-, und héhlenbewohnenden
Vogelarten
= Teichhuhn
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LELIL ::;z::;:lli\;:;:ung Art der unvermeidbaren Beeintrachtigung Umfang
Fauna2 bau- und anlage- - Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG (Tétung/ Schadigung, n.g.
bedingte Beschadigung/ Zerstorung)
Beeintrachtigung = vermeidbar
der Amphibien - betroffene Arten:
= Erdkrote, Teichmolch, Teichfrosch

6.2.2 Teilschutzgebiet Pflanzen (Biotope)
6.2.2.1 Bestand

Unter der potenziellen natirlichen Vegetation ist die Pflanzengesellschaft zu verstehen, die
sich unter den gegenwartigen spezifischen standértlichen Bedingungen ohne weitere anthro-
pogene Einflussnahme natiirlicherweise entwickeln wirde. Sie lasst Riickschliisse auf die im
Planungsraum vorherrschenden Standortverhaltnisse zu und gibt Aufschluss darliber, mit
welcher  6kologischen  Zielsetzung  Ausgleichs- und  ErsatzmaRnahmen, etwa
Neuanpflanzungen, durchzufihren sind.

Fir den  Geltungsbereich und dessen Umfeld st folgende potenzielle
natlirliche Vegetation ausgewiesen (BfN 2013):

= Hainrispengras-Hainbuchen-Buchenwald; ortlich im Komplex mit Bingelkraut-
Hainbuchen-Buchenwald

Allerdings ist die erhebliche und langfristig wirksame Veranderung der Standortbedingungen
aufgrund der langjahrigen Bergbautatigkeiten in der Region zu bertcksichtigen.

Im betroffenen Teilbereich des Bebauungsplanes Brehna Nr. 3 ,Gewerbepark Brehna,
westlich BAB 9“ sind im Planungsraum Strallenverkehrsflachen, Flachen zur Anpflanzung von
Bdumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie die Flache einer
AusgleichsmalBnahme (M2) festgesetzt. Zudem st ein  Regenriickhaltebecken
(Loschwasserbecken + Versickerungsbecken) dargestellt. Diese Festsetzung wird in
Verbindung mit den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes einem Biotoptyp nach der
»Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt”
(Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; RdErl. 12. 3. 2009, Wiederinkraftsetzen und Zweite
Anderung) zugeordnet.

StraBenverkehrsflichen

Westlich und nérdlich der Flache auf der die AusgleichsmalRlnahme M2 festgesetzt ist,
befinden sich StraRenverkehrsflachen. Diese werden aufgrund ihrer Breite dem Biotoptyp
,Stralle (versiegelt)” zugeordnet.

Flachen zur Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Die Flache befindet sich im nordwestlichen Teil des Planungsraumes. Auf den Flachen zur
Anpflanzung ist die Bepflanzung mit einheimischen standortgerechten Gehdlzen festgesetzt.
Diese Beschreibung wird dem Biotoptyp ,Baumgruppe/-bestand aus tiberwiegend heimischen
Arten, Altbestand (ab dem 20. Jahr)“ zugeordnet.

Flache einer AusgleichsmaBnahme- M2- Anlage zweier Feldgehdlze (2x 8000m?)

Zentral im Planungsraum liegt eine Flache die als Flache fir die Ausgleichsmallnahme M2
festgesetzt ist. Textlich festgesetzt ist die Pflanzung von GroRbdaumen, kleinkronigen Baumen
und Strauchern gemalR verschiedener Pflanzlisten. Die Pflanzlisten enthalten heimische
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Geholze (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Salix alba,
Tilia cordata, Ulmus carpinifolia, Acer campestre, Prunus avium, Sorbus aucuparia, Corylus
avellana, Euonymus europaeus, Malus sylvestris, Prunus padus, Pyrus communis). Die Flache
wird dem Biotoptyp , Feldgeholz aus liberwiegend heimischen Arten, Altbestand (ab dem 20.
Jahr)“ zugeordnet.

Zudem ist auf der Flache eine Strallenverkehrsflache festgesetzt. Diese wird dem Biotoptyp
,Weg (versiegelt)” zugeordnet (ca. 251 m?). Das Regenriickhaltebecken (Léschwasserbecken
+ Versickerungsbecken) wird dem Biotoptypen ,Sonstige anthropogene néahrstoffreiche
Gewadsser” zugeordnet (ca. 855 m?).

Die Flache besitzt insgesamt eine GroRe von ca. 24611 m?. Unter Abzug des Feldgehdlzes, des
Weges und des Regenriickhaltebeckens ergibt sich eine Flache von 7505 m?2. Diese wird dem
Biotoptyp ,,Ruderalflur gebildet von ausdauernden Arten” zugeordnet.

6.2.2.2 Bedeutung und Empfindlichkeit

In der nachfolgenden Tabelle sind alle im Planungsraum erfassten Biotoptypen aufgelistet und
entsprechend der ,Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-
Anhalt” (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt, RdErl. des MLU vom 12.3.2009 — 22.2-22302/2,
Wiederinkraftsetzen und Zweite Anderung) bewertet worden.

In der Bewertungsliste, die auf der Kartieranleitung fir das Land Sachsen-Anhalt aufbaut,
wurde jedem Biotoptyp entsprechend seiner naturschutzfachlichen Wertigkeit ein Biotopwert
zugeordnet, der maximal 30 Wertstufen erreichen kann. Dabei entspricht der Wert ,,0“ dem
niedrigsten und ,30“ dem hochsten naturschutzfachlichen Wert.

Die Bewertung der Bedeutung der Biotop- und Nutzungstypen erfolgt anhand der Kriterien

e Seltenheit und Gefdhrdung (Vorkommen von seltenen und gefdhrdeten/geschitzten
Arten)

e Vielfalt (Struktur- und Artenvielfalt)

e Naturnahe (Grad der Natdirlichkeit bzw. der anthropogenen Pragung)

e Reprasentanz (Haufigkeit des Biotoptyps im Naturraum)

fir den jeweiligen Bezugsraum unter Beachtung der lokalen Ausprdagung ermittelt
(z. B. FlachengroBe, Zerschneidungsgrad, Vorkommen wertgebender Arten oder typischer
Lebensgemeinschaften, evtl. vorhandener Schutzstatus). Es wird sich an der folgenden Tabelle
orientiert:

Tabelle 4: Bewertungsstufen der Bedeutung der Biotope, in Anlehnung an KAULE (1991)

Bewenf:ngsstu Kriterien Beispiele

- sehr hohe Schutzwiirdigkeit des Biotoptyps, Vorkommen | - Felsspaltenvegetation im Hochgebirge
von sehr seltenen und stark gefédhrdeten Tier- und |- struktur- und artenreiche  Walder
Pflanzenarten (streng und besonders geschiitzte Arten| (Urwalder) der potenziellen natirlichen
gemal BArtSchV und BNatSchG, Arten der Roten Liste, | Vegetation,

Art des Anhangs | der VSchRL, Art des Anhangs IV der | - Hochmoore

sehr hoch FFH-RL), - eutrophente Gewasservegetation

- sehr hoher Struktur- und Artenreichtum, sehr hohe
Lebensraumeignung fiir Tier- und Pflanzenarten

- unberiihrte bzw. natiirliche Biotope (ohne groRere
anthropogene Pragung)

- sehr seltener Biotoptyp im Naturraum

- hohe Schutzwirdigkeit des Biotoptyps, Vorkommen von | - struktur- und artenreiche
hoch sehr seltenen und stark gefahrdeten Tier- und Pflanzenarten Laubmischwalder, Gebiische und Hecken
(streng und bes. geschiitzte Arten gema BArtSchV und [ - Streuobstwiesen
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Bewer;:ngsstu Kriterien Beispiele
BNatSchG, Arten der Roten Liste, Art des Anhangs | der | - Trocken- und Halbtrockenrasen
VSchRL, Arten des Anhangs IV der FFH-RL)
- hoher Struktur- und Artenreichtum, hohe Lebensraum-
eignung fiir Tier- und Pflanzenarten
- naturnahe Biotope (geringe anthropogene Pragung)
- seltener Biotoptyp im Naturraum
- mittlere / maRig hohe Schutzwiirdigkeit des Biotoptyps, [ ma&Rig  struktur-  und  artenreiche
vereinzeltes Vorkommen von seltenen und gefahrdeten Laubmisch- und Mischwalder, Gebiische
Tier- und Pflanzenarten (streng und bes. geschiitzte Arten | und Hecken
gemaR BArtSchV und BNatSchG, Arten der Roten Liste) |- struktur- und artenreiche Wiesen und
mittel - mittlerer / maBig hoher Struktur- und Artenreichtum, | Weiden sowie Stauden- und
mittlere / maRig hohe Lebensraumeignung fiir Tier- und [ Wildgrasfluren
Pflanzenarten (eingeschranktes Artenspektrum) - arten- und strukturreiche Gérten
- bedingt naturnahe Biotope (anthropogene Pragung) - Baumreihen, abwechslungsreiche Park-
- maRig haufiger/ hdufiger Biotoptyp im Naturraum anlagen
- geringe bzw. keine Schutzwiirdigkeit des Biotoptyps - artenarme Walder und Forste sowie
- geringer Struktur- und Artenreichtum, geringe Lebens-| Geblische und Hecken mit nicht
raumeignung fur Tier- und Pflanzenarten (sehr | heimischen Pflanzenarten
eingeschrénktes Artenspektrum) - artenarme und monostrukturierte Stauden-
gering - naturferne anthropogen gepragte Biotope (Nutzflachen), in [ und Wildgrasfluren
denen nur noch Kulturpflanzen bzw. Allerweltsarten | - intensiv bewirtschaftete landwirtschaft-
vorkommen liche Nutzflachen (Acker, Weiden)
- sehr héufiger Biotoptyp im Naturraum - artenarme Freiflachen im Siedlungsbereich
Sportplatz, Trittrasen etc.
- keine Schutzwirdigkeit des Biotoptyps - Bebauung, Industrie-, Gewerbe- und
- monostrukturiert und sehr eingeschrénktes Artenspektrum, [ Wohngebiete mit einem sehr geringen
keine bzw. nur sehr bedingte Lebensraumeignung fur Tier- [ Freiflachenanteil (hoher
und Pflanzenarten Versiegelungsgrad)
sehr gering |- kinstliche, naturfremde, anthropogen geprégte Biotope |- Verkehrstrassen (Straen, Bahntrassen,
(Nutzungstypen), mit einem sehr hohen Versiegelungsgrad |  befestigte Wege)
- vegetationsfreie  Siedlungsstrukturen,  von  denen
Belastungen fiir andere Okosysteme ausgehen, haufiger
Nutzungstyp im Siedlungsraum

Die spezifische Empfindlichkeit der Biotop- und Nutzungstypen gegeniiber anthropogenen
Eingriffen ist auch von der Art und der Intensitat der standortverandernden Wirkfaktoren, die
von der geplanten BaumaRRnahme ausgehen, abhangig.

Die Bewertung der Empfindlichkeit der Biotop- und Nutzungstypen erfolgt unter Betrachtung
folgender Wirkungen:

und
und

= Verlust bzw. Reduzierung sowie Veranderung von Lebens-, Nahrungs-
Teillebensrdumen u.a. durch Versiegelung, Bautatigkeit, Larmimmission
Schadstoffeintrag

= Erhohung der Zerschneidung und des Barriereeffektes

= Dauer der Wiederherstellbarkeit/Regeneration der Biotopstrukturen.

Die Empfindlichkeit gegentliber dieser standortverandernden Wirkungen ist umso hoéher, je
enger die betroffenen Tierarten und Pflanzengesellschaften an bestimmte Standort- (Milieu-)
bedingungen gebunden sind. Sie nimmt mit der Dichte und der Bedeutung tierékologischer
Beziehungen innerhalb eines Funktionsraumes zu. Indikatoren sind Vorkommen von Arten mit
groRen Aktionsrdumen, Dichte und Anordnung hochwertiger Biotopstrukturen und
Vorkommen spezieller Leit- und Vernetzungsstrukturen. Das bedeutendste und
wertbestimmende Kriterium fiir die Bewertung der Gesamtempfindlichkeit eines Biotop- und
Nutzungstyps ist seine Regenerierbarkeit. Dies ist der Zeitraum bzw. die Zeitspanne bis sich
der jeweilige Biotoptyp mit seiner entsprechenden Struktur und seinem Arteninventar wieder
eingestellt hat bzw. bis die Ausgangssituation des Biotoptyps erreicht ist. Die anderen
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Faktoren zur Ableitung der Gesamtempfindlichkeit sind nicht im engeren Sinne
wertbestimmend, flieBen aber in die Bewertung der Empfindlichkeit der einzelnen Biotope
mit ein.

Die Bewertung der Empfindlichkeit gegeniiber der Regenerierbarkeit erfolgt in Anlehnung an
KAuLE (1991). Dabei wurde die nachfolgende Bewertungsskala zugrunde gelegt. Die Einstufung
der im Betrachtungsraum vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen nach ihrer
Empfindlichkeit ist in Tabelle 6 dargestellt. In Anlehnung an KauLe (1991) wird fir die
Bewertung der Empfindlichkeit der Regenerierbarkeit nachfolgende Bewertungsskala
zugrunde gelegt.

Tabelle 5: Empfindlichkeitseinstufung von Biotopen nach dem Kriterium
"Regenerierbarkeit”
Empfindlichkeits Entwicklungszeit
einstufung

sehr gering Wiederherstellung des Biotoptyps zeitlich und raumlich kurzfristig in einem Zeitraum von 1 bis 5 Jahren

moglich
. Wiederherstellung des Biotoptyps zeitlich und rdumlich kurz- bis mittelfristig in einem Zeitraum von 5
gering . Lo
bis 15 Jahren moglich
mittel Wiederherstellung des Biotoptyps zeitlich und raumlich in einem mittelfristigen Zeitraum von 15 bis 50
Jahren moglich
hoch Entwicklung eines annahernd dhnlichen Biotoptyps in einem Zeitraum von 50 bis 250 Jahren (z. B.

Auenwilder, artenreiche zweischlrige Wiesen), raumlich nur begrenzt wiederherstellbar

Entwicklung spezifischer Standortvoraussetzungen in einem Zeitraum von 250 bis 10 000 Jahren (z. B.
sehr hoch Hochmoore, Walder mit alten Bodenprofilen, Trockenrasen, Heiden etc.), raumlich kaum oder nicht
wiederherstellbar

Tabelle 6: erfasste Biotope innerhalb des Planungsraumes und ihre Wertigkeit und
Empfindlichkeit

Anmerkung: Die in der Tabelle aufgefiihrten Fuf3noten sind den der Tabelle nachfolgenden Erlduterungen zu entnehmen

Code |[Biotoptyp Biotop- Schutz- |Bedeu- |[Empfind-

wert min. -| status tung | lichkeit
max.? NatSchG
LSA
Geholze

Einzelbaum” / Baumgruppe” / Baumbestand” [

Einzelstrauch?

HEC/a |Baumgruppe/ -bestand aus Giberwiegend heimischen Arten 20 m-h m
Feldgehélz”

HGA Feldgehdlz aus Giberwiegend heimischen Arten 22 §22 m-h m

Stillgewasser

Ndhrstoffreiches Stillgewdsser

SEY Sonstige anthropogene nahrstoffreiche Gewasser 15 m g

Ruderalfluren

URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten 14 m sg

Siedlungsbiotope/Bebauung

Befestigte Fldiche/Verkehrsfléiche
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Code |[Biotoptyp Biotop- Schutz- |Bedeu- |[Empfind-
wert min. -| status tung | lichkeit
max.? NatSchG
LSA
VWC  |Weg (versiegelt) 0 sg sg
VSB StraRe (versiegelt) 0 sg sg

Erlduterungen zur Tabelle:
1) Altersangaben nach ,Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt”; angegeben sind Maximal- und Minimalwert, wobei
der Biotopwert fiir das jeweilige Biotop in Abhangigkeit von seinem Alter zu ermitteln ist:

1. fir Geholzbestinde 2. fur Gebusch, Hecke, Strauch
a) Altbestand (ab dem 20. Jahr) Tabellenwert (Maximum) a) Uber 8 Jahre alt Tabellenwert (Maximum)
b) 9 bis 20 Jahre alt Tabellenwert minus 2 Wertpunkte b) 6 bis 8 Jahre alt Tabellenwert minus 1 Wertpunkt
c) 4 bis 8 Jahre alt Tabellenwert minus 4 Wertpunkte c) 3 bis 5 Jahre alt Tabellenwert minus 2 Wertpunkte
d) Anpflanzung (unter 4 Jahre alt) Tabellenwert minus 6 Wertpunkte d) Anpflanzung (unter Tabellenwert minus 3 Wertpunkte (Mini
(Minimum) 3 Jahre alt) mum)
3. fur Wald und Forste Bedeutung
a) Altholz (lter 80 Jahre) oder ungleichaltriger, sg = sehr gering
stark vertikal gegliederter Bestand Tabellenwert (Maximum) g = gering
b) 26 bis 80 Jahre alt Tabellenwert minus 2 Wertpunkte m = mittel
c) 4 bis 25 Jahre alt Tabellenwert minus 4 Wertpunkte h =hoch
d) Aufforstung (unter 4 Jahre alt) Tabellenwert minus 6 Wertpunkte (Minimum) sh = sehr hoch

6.2.2.3 Vorbelastung

Der Geltungsbereich und dessen Umfeld befinden sich in einem Kulturékosystem, in dem die
Biotopstrukturen durch die vorhandenen Straf’en und durch weitere Nutzungseinflisse - wie
Bebauung - bereits vielfaltig belastet sind. Die wesentlichsten, allgemeinen Faktoren dieser
Vorbelastung sind:

= vorhandene Versiegelung durch Fahrbahnen, befestigte Wege, Bebauung

=  Barrierewirkung der StraBRenkorper

= Schadstoffeintrag durch den StraRBenverkehr (z.B. Spritzwasserbeeintrachtigung in
unmittelbarer Stralenndhe, Schwermetalle, Tausalze, Reifenabrieb und Staub)

= diffuse Stoffeintrdage durch angrenzendes Industriegelande (z.B. Miullablagerung,
Schadstoffe)

=  Larmimmission durch StraRe, Bebauung, angrenzendes Industriegelande.

6.2.2.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

GemalR Anlage 2 des Bewertungsmodels Sachsen-Anhalt; Wiederinkraftsetzen und Zweite
Anderung, RdErl. des MLU vom 12.3.2009 — 22.2-22302/2 sind folgende Kriterien bei der
Einstufung der Wert- und Funktionselemente zu beriicksichtigen:

a) alle natlrlichen und naturnahen Lebensrdume mit ihrer speziellen Vielfalt an Arten und
Lebensgemeinschaften (einschl. der Rdume, die bedrohte Tierarten fiir Wanderungen
innerhalb ihres Lebenszyklus benétigen),

b) Lebensrdaume im Bestand bedrohter Arten (einschl. der Raume fiir Wanderungen),

c) relative Seltenheit eines Biotop- oder Artvorkommens,

d) Flachen, die sich fir die Entwicklung der genannten Lebensraume besonders gut eignen
und die fir die langfristige Sicherung der Artenvielfalt bendtigt werden,

e) Vor allem sind Biotope gemall § 37 NatSchG LSA und die Standorte, die fiir deren
Entwicklung glinstige Voraussetzungen bieten, besonders zu berticksichtigen. Gleiches gilt
fir die Lebensrdume der in den einschlagigen Artenschutzabkommen und -
Ubereinkommen aufgefiihrten Arten (z. B. FFH-Richtlinie, Bundesartenschutzverordnung,
Ramsar-Konvention).
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Als Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung fiir den Naturhaushalt zugewiesen
werden konnen alle Biotope gemal} §§ 21 und 22 NatSchG LSA sowie alle § 30 Biotope nach
BNatSchG. Hierzu zdhlen im Geltungsbereich die Feldgeholze (WFb).

6.2.2.5 Auswirkungen durch Umsetzen des Vorhabens

Aus der anlage- und baubedingten Flacheninanspruchnahme durch Ausweisung der kiinftigen
Gebietsnutzungen resultieren der Verlust von natlrlichen Vegetationen (Biotopen)
unterschiedlicher 6kologischer Wertigkeit sowie der Verlust von Lebensraum. Dieser
dauerhafte Vegetations- und Lebensraumverlust (Totalverlust) stellt eine erhebliche
Beeintrachtigung fiir den Naturhaushalt dar. Die anlagebedingte Wirkung beginnt bereits mit
der Baufeldfreimachung durch Beseitigung der Vegetationsdecke. Somit werden die bau- und
anlagebedingten erheblichen Beeintrachtigungen der Biotope in den Konflikten Biotope 1 und
2 dargestellt.

Im Ergebnis der angefiihrten Fakten und aus den projektspezifischen Beeintrachtigungen
lassen sich nachfolgende bau- und anlagebedingte Konflikte ableiten:

Konflikt Biotope 1  bau- und anlagebedingter Verlust von Geholzen
(Baumgruppe/Feldgeholze) (WFa/WFb)

- unvermeidbar

- 19.882 m?

Konflikt Biotope 2  bau- und anlagebedingter Verlust von sonstiger krautiger Vegetation
(Ruderalflur) (WFa)

- unvermeidbar

- 7507 m?

Die Bewertung bzw. die Ermittlung des allgemeinen Wert- und Funktionsverlustes erfolgt auf
der Grundlage der Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-
Anhalt (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt, 2009 RdErl. 12. 3. 2009, Wiederinkraftsetzen und
Zweite Anderung) anhand des Biotopwertes.

Die geplanten im Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet-Am Kreisel” festgesetzten
Flachen werden den verschiedenen Biotoptypen nach der ,Richtlinie zur Bewertung und
Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt” (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt;
RdErl. 12. 3. 2009, Wiederinkraftsetzen und Zweite Anderung) zugeordnet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Konfliktbereiche aufgefiihrt, in denen der Verlust von
Biotopen durch die Baufeldfreimachung und Uberbauung (bau- und anlagebedingte
Auswirkung) zu erheblichen unvermeidbaren Beeintrdachtigungen des Naturhaushaltes fiihrt.
Gleichzeitig wird der Biotopwertverlust fir den jeweiligen Biotoptyp entsprechend seiner
Auspragung ermittelt.
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Tabelle 7 bau- und anlagebedingter Verlust von Biotopen

Bebauungsplan  Nr.3 | Bestand Planung
Gewerbepark Brehna, | Code Biotoptyp Bio- | Flache | Gesamt- | Code | Biotoptyp Plan- | Flache | Gesamt- | Bebauungsplan
westlich der BAB 9 top- | inm? | wert wert | inm? | wert in | Erweiterung
wert in WP WP Gewerbegebiet- Am
Kreisel
StraRenverkehrsflachen VSB | StralRe (versiegelt) 0 1015 0 | HEC | Baumgruppe/- 13 1015 13195 Flachen zum
bestand aus Anpflanzen von
Gberwiegend Baumen, Strauchern
heimischen Arten und sonstigen
Bepflanzungen
Flachen zum HEC/a | Baumgruppe/-bestand 20 3882 | 77640 VSB | StraRe (versiegelt) 0 3525 0 StraRenverkehrs-
Anpflanzen von aus Uberwiegend flachen
Baumen, Strauchern heimischen Arten
und sonstigen Altbestand (ab dem 20. HEC | Baumgruppe/- 13 357 4641 Flachen zum
Bepflanzungen Jahr) bestand aus Anpflanzen von
Gberwiegend Baumen...
heimischen Arten
Flachen zum HGA/a | Feldgehdlz aus 22 16000 | 352000 | BI. | Bebaute Flache 0 16976 0 Industriegebiet
Anpflanzen von Uberwiegend Industrie (GRZ 0,8)
Baumen, Strauchern heimischen Arten (unmittelbar durch
und sonstigen Altbestand (ab dem 20. Gebdude in
Bepflanzungen Jahr) Anspruch
(M2 Ausgleichs- genommene
maRnahme) Flache)
URA | Ruderalflur, gebildet 14 7507 | 105098 | GSB | Scherrasen 7 4244 29708
von ausdauernden
Arten
Regenrickhaltebecken/ SEY Sonstige anthropogene 15 855 12825 | VSB | StraRe (versiegelt) 0 621 0 StraRenverkehrs-
Loschwasserteich nahrstoffreiche flache
Gewadsser
Zuwegung zum VWC | Weg (versiegelt) 0 251 0| BE. | Ver-und 0 2044 0 Regenriickhalte-
Léschteich Entsorgungsanlage becken
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Bebauungsplan  Nr.3 | Bestand Planung
Gewerbepark Brehna, | Code | Biotoptyp Bio- | Fliche | Gesamt- | Code | Biotoptyp Plan- | Fliche | Gesamt- | Bebauungsplan
westlich der BAB 9 top- | inm? | wert wert | inm? | wert in | Erweiterung
wert in WP wpP Gewerbegebiet- Am
Kreisel
URA | Ruderalflur gebildet 13 728 27248 Flachen mit
von ausdauernden Bindungen fir
Arten Bepflanzungen und
flr die Erhaltung von
Bdaumen, Strauchern
und sonstigen
Bepflanzungen sowie
von Gewassern
Summe: 29.510 | 547.563 29.510 57.008
Kompensationserfordernis 490555
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Fir die anlage- und baubedingte Beeintrichtigung von Natur und Landschaft ergibt sich nach
dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt ein Defizit an 490.555 Wertpunkten. Dieses Defizit ist
mit dem erforderlichen Kompensationsumfang gleichzusetzen und betrdgt somit
490.555 Wertpunkte. Insgesamt werden durch die Umsetzung des Bebauungsplans auf einer
Flache von ca. 2,95 ha Biotop- bzw. Nutzungsstrukturen verdandert und neu definiert. Die
ermittelte Wertminderung der Biotop- und Nutzungstypen im Bereich der anlagebedingten
Eingriffsflachen ist durch geeignete landschaftspflegerische Mallnahmen zu kompensieren.

GemalR § 30 (2) BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstorung oder einer sonstigen
erheblichen Beeintrachtigung geschiitzter Biotope fiihren kbnnen, verboten. Nach Absatz 3
kann von den Verboten des Absatzes 2 auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn
die Beeintrachtigungen ausgeglichen werden kdnnen.

Im ,Bebauungsplan Nr. 3 Gewerbepark Brehna, westlich der BAB 9“ sind zwei Feldgeholze
festgesetzt. Im Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet- Am Kreisel ist hier ein
Regenrickhaltebecken und ein Industriegebiet geplant. Der Verlust des allgemeinen
Biotopwertes dieses Biotopes wird gemall Bewertungsmodell in der Bilanz zum Vorhaben
bericksichtigt. Bei der Auswahl der ErsatzmaRBnahmen ist wurde insbesondere die Anlage von
Feldgeholzen bevorzugt.

Aufgrund der Lage auBerhalb von Schutzgebieten nach BNatSchG/ NatSchG LSA sowie von
europaischen Schutzgebieten sind keine erheblichen Beeintrachtigungen von Schutzgebieten
zu erwarten.

6.3 Schutzgut Flache
6.3.1 Bestand

Der Geltungsbereich weist eine Grofle von ca. 3,1318 ha auf. Davon sind:

- Verkehrsflachen und Wege: 3.802 m? (12,14 %)
- Geholzbiotope: 19.882 m? (63,48 %)

- krautige Vegetation: 6.779 m? (21,65 %)

- Gewadsser: 855 m? (2,7 %)

6.3.2 \Vorbelastung

Die starkste Vorbelastung stellen die teil-/ versiegelten Flachen fir das Schutzgut dar.

6.3.3 Bedeutung und Empfindlichkeit

Der Geltungsbereich weist einen hohen Anteil an unversiegelten Freiflachen auf. Fast 90 % sind
durch Geholzbiotope, Gewadsser oder krautige Vegetation gepragt. Diesen Flachen sind
aufgrund der Funktion als Freiflichen sowie der 6kologischen Funktionen im Naturhaushalt
eine hohe Bedeutung zuzuweisen. Die versiegelten und anthropogen Uberpragten Flachen
(Verkehrsflachen, Wege) mit einem Flachenanteil von ca. 12 % im Geltungsbereich besitzen
hingegen eine geringe Bedeutung.
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6.3.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut existieren nach dem
Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt; Wiederinkraftsetzen und Zweite Anderung, RdErl. des
MLU vom 12.3.2009 — 22.2-22302/2 nicht.

6.3.5 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens

Mit Umsetzung des B-Planes kommt es zur Erh6hung der versiegelten Bestandsflachen durch
die Ausweisung des Industriegebietes mit einer Grundflichenzahl von 0,8, die Anderung der
StraBenfiihrung sowie der Bau eines technischen Bauwerkes. Insgesamt ergibt sich als
Endzustand eine versiegelte Flache von insgesamt 2,45 ha. Damit wird der Versiegelungsanteil
im Geltungsbereich um weitere 2,1 ha (66 %) erhoht. Der Anteil unversiegelter Flachen sinkt
von 87,86 % auf 21,9 %. (Konflikt Fléiche 1)

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Flache werden im Bewertungsmodell
Sachsen-Anhalt beriicksichtigt. Die Ableitung von zusatzlichen MaBnahmen ist daher nicht
notwendig.

6.4 Schutzgut Boden
6.4.1 Bestand

Als Teil der belebten obersten Erdkruste stellt der Boden ein "Grenzphanomen" zwischen
Atmosphare und Geosphare dar. Er ist nach unten durch festes oder lockeres Gestein, nach
oben durch eine Vegetationsdecke bzw. die Atmosphare begrenzt, wahrend er zur Seite
gleitend in benachbarte Béden Gbergeht. An der Nahtstelle zwischen belebter und unbelebter
Umwelt und als Trager von Nahrungsketten kommt dem Boden eine besondere Stellung
innerhalb des Okosystems zu.

Da der Boden zu den unentbehrlichen Gilitern des Naturhaushaltes gehoért und nur in be-
grenztem Umfang zur Verfliigung steht, sind Belastungen und Stérungen dieses Mediums
umso schwerwiegender zu werten und nach Méglichkeit zu vermeiden. Bei technogenen (z. B.
Abtrag, Uberbauung) und quasinatiirlichen (z. B. Bodenerosion) Eingriffen kénnen diese
Boden als Naturgut unwiederbringlich verloren gehen und sind dann auch durch kinstliche
MaBnahmen nicht wiederherstellbar. Weitere Gefahren bestehen unter anderem durch
Eintrag und Anreicherung von Schadstoffen und Verdnderungen des Bodengefiiges
(Verdichtung).

Die Beschreibung der Bodenformen des Planungsraumes und die Beurteilung ihrer Bedeutung,
Empfindlichkeit und Vorbelastung erfolgt auf Grundlage der vorlaufigen Bodenkarte von
Sachsen-Anhalt im Mafstab 1:50.000 (VBK50) und des Bodenatlasses von Sachsen-Anhalt (GLa
Lsa 1999) sowie weiterer Bodendaten des Sachsen-Anhalt-Viewers. Bei der Bewertung des
Naturgutes Boden wurden die methodischen Ansatze des Bodenbewertungsverfahrens des
Landes Sachsen-Anhalt (LAu LsAa 1998) berticksichtigt und um weitere Bewertungskriterien
erganzt.

Der Planungsraum ist der Bodenlandschaft ,Kéthener Ebene und Hallesches Ackerland”
genauer Kothen-Hallesche Loss-Ebenen mit Kéthener, Kbnnerner, Zérbig-Landsberger Loss-
Ebenen und Grobziger Sandldssgebiet, zuzuordnen. Vorhandener Bodentyp ist Pseudogley-
Tschernosem. Als Gesamtbodenart der Deckschicht wird Sandlehm beschrieben. Von einer
zumindest teilweisen anthropogenen Uberformung kann ausgegangen werden.

Bliro Karsten Obst 31



Umweltbericht Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

6.4.2 \Vorbelastung
Das Naturgut Boden im Planungsraum ist durch vorhandene Nutzungseinfliisse vorbelastet.

Die wesentlichen Belastungsfaktoren sind:

* anthropogene Uberformung

= verkehrsbedingter Schadstoffeintrag liber die vorhandenen StralRenverkehrsflachen
= vorhandene Oberflachenversiegelung, z. B. Straen

=  Veranderung der Bodenstruktur, z. B. Abgrabungen, landwirtschaftliche Nutzung

Die grofRten Vorbelastungen besitzen die versiegelten bzw. bebauten und teilversiegelten
Flachen. Hier weisen die Boden einen fast vdlligen Funktionsverlust auf. Weitere
Beeintrachtigungen des Bodens ergeben sich durch Bodenverdichtungen und
Profildifferenzierungen. In diesen Bereichen sind ebenfalls anthropogene Beeinflussungen der
natlirlichen Bodenfunktionen zu verzeichnen, die eine Vorbelastung der Boden darstellen.

Im Zuge der Baugrunduntersuchungen in direkter Nahe des Geltungsbereiches wurden keine
organoleptischen Auffalligkeiten oder andere Hinweise hinsichtlich Altlasten festgestellt (FCB
GmbH 2021).

6.4.3 Bedeutung und Empfindlichkeit
- Bedeutung -

Der Boden als Wirkungsgefiige einer Organismengesellschaft bildet ein komplexes
Okosystem. Eine Einschitzung des Bodenpotenzials ergibt sich aus der Gesamtbewertung
folgender Bodenfunktionen:

= natirliche Ertragsfahigkeit

=  Standorteignung fir seltene Pflanzen und Biotope

= mechanische und physiko-chemische Filtereigenschaften gegeniiber Schadstoffeintragen
= Natlrlichkeitsgrad der Béden im Planungsraum.

Die Eignung eines Bodens fiir die Nutzung als Pflanzenstandort hdngt von seiner Fruchtbarkeit
ab. Ein fruchtbarer Boden gewahrleistet den Pflanzenwurzeln eine ausreichende
Verankerung, Warme und eine gleichbleibende Versorgung mit Wasser, Sauerstoff und
Nahrstoffen.

Die natlrliche Ertragsfahigkeit der Boéden wird durch die Mittelmal3stabliche
landwirtschaftliche Standortkartierung (MMK) beurteilt. Demnach wird der Geltungsbereich
als Schwarzerdestandort eingestuft (> 60 % Schwarzerden oder schwarzerdenahnliche
Standorte). Die Ackerzahlen liegen zwischen 55-75.

Im Zuge des Bodenschutzes ist die Ausweisung und Sicherung schutzwirdiger und
erhaltenswerter Bdden, die aufgrund ihrer Substrateigenschaften und der
bodentypologischen Entwicklung Standorte fiir seltene Pflanzen und erhaltenswerte Biotope
darstellen, besonders geboten.

Die organischen Kohlenstoffvorrate des Bodens sind mit 8,47 kg/m? gering. Im Gebiet liegen
keine Moore und Grundwasser beeinflussten organischen Béden vor. Auch extrem trockener
Boden oder andere Extrembdden sind im Geltungsbereich nicht bekannt. Es besteht keine
Standorteignung fiir seltene Pflanzen und erhaltenswerte Biotope.
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Der gesamte Boden wirkt als Filter fur Stoffe, die auf seine Oberflache aufgebracht werden
und Uber die Bodenlosung in ihn eindringen. Die Fahigkeit des Bodens, eine Suspension
mechanisch zu klaren, hangt vor allem von der Wasserdurchlassigkeit und der Porenverteilung
ab. Eine gute Wasserdurchlassigkeit und ein groRes Porenvolumen indizieren ein hohes
mechanisches Filterpotenzial.

Die Fahigkeit eines Bodens, geloste Stoffe zu adsorbieren, hangt vor allem von der
Oberflachenaktivitdit seiner Bodenteilchen ab. In dem Zusammenhang ist die
Kationenaustausch-kapazitat (KAK) von entscheidender Bedeutung. Weiterhin werden die
physiko-chemischen Filtereigenschaften durch die nutzbare Feldkapazitdit und das
Bindungsvermogen fiir Schadstoffe bestimmt.

Im Gebiet besteht eine hohe Durchlassigkeit. Die potenzielle Kationenaustauschkapazitat ist
im Geltungsbereich hoch. Die nutzbare Feldkapazitat ist mittel.

Der Geltungsbereich ist charakterisiert durch die Miinchener StraRe und die Berliner StraRe.
Hier und direkt an den Strallen weisen die Boden einen fast volligen Funktionsverlust auf. Das
Gebiet wurde in der Vergangenheit teils landwirtschaftlich genutzt. Weitere
Beeintrachtigungen des Bodens ergeben sich durch Bodenverdichtungen und
Profildifferenzierungen. Der Natirlichkeitsgrad der Béden im Planungsraum ist insgesamt
gering.

6.4.3.1 Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens

Die Neuversiegelung, die mit der Umsetzung des Bebauungsplans verbunden ist, bildet den
wesentlichsten Konflikt flir das Naturgut Boden. Die Neuversiegelung bedeutet die dauerhafte
Zerstorung des Bodens als Naturgut und den irreversiblen Verlust samtlicher 6kologischer
Bodenfunktionen. Der (berbaute Boden kann somit seine natlrliche Aufgabe im
Naturhaushalt nicht mehr erfiillen. Erhebliche Beeintrachtigungen sind ableitbar. Hieraus
lasst sich der Konflikt Bodenl1 — Verlust von Béden und Beeintriichtigung der Bodenfunktion
durch Neuversieglung formulieren.

Fiir die Errichtung der Gebaude, Strallen und Wege werden ausschlielSlich Boden mit Wert-
und Funktionselementen allgemeiner Bedeutung beansprucht (23.166 m?). Die
Neuversieglung von Boden fihrt generell zu einer erheblichen Beeintrachtigung des
Naturgutes Boden. Diese lassen sich unter dem Konflikt Bodenl — Verlust von Béden und
Beeintréichtigung der Bodenfunktion durch Neuversieglung zusammenfassen.

Tabelle 8: anlagebedingter Verlust von Bédden mit Wert- und Funktionselementen
allgemeiner Bedeutung
Kurzbeschreibung der Auswirkung | betroffene Boden Eingriffsumfang

Verlust von Béden und
Beeintrachtigung der Bodenfunktion
durch Neuversiegelung

= unvermeidbar

Konflikt Boden1

anlagebedingte Beeintrachtigung von Boden mit Wert- 23.166 m?
und Funktionselementen allgemeiner Bedeutung (WFa) erheblich

Da innerhalb des Geltungsbereiches keine Wert- und Funktionselement besonderer
Bedeutung fiir das Schutzgut Boden vorhanden sind, erfolgt eine hinreichende
Berlicksichtigung der Eingriffsfolgen fir das Schutzgut iber die Bilanzierung der Biotope. Die
Ableitung zusatzlicher MaBRnahmen ist nicht erforderlich.
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6.5 Schutzgut Wasser
6.5.1 Teilschutzgebiet Grundwasser

6.5.1.1 Bestand

Der Geltungsbereich ist der Grundwasserlandschaft der ,Halle-Wittenberger Scholle”
zuzuordnen (JOrRDAN & WEDER 1995). Die Hydrologische Ubersichtskarte (HUK 400) zeigt fiir das
Gebiet die hydrogeologische Einheit ,,Quartadre Sande und Kiese unter Geschiebemergel, lokal
mit Decksanden, meist unterlagert von tertidren Schichten". Im Gebiet liegt der
Grundwasserleiter GWL 1.5 Saaleglaziale Hauptterasse vor. Das Gebiet wird grofRraumig von
den Vorflutern Fuhne und Mulde begrenzt. Das Grundwasserflielgeschehen ist in diesem
Raum stark durch den Braunkohlenbergbau gepragt (JORDAN & WEDER 1995). Die allgemeine
GrundwasserflieBrichtung ist von Stidwest nach Nordost gerichtet (FCB GmbH).

Im Geltungsbereich und Umfeld befinden sich keine Wasserschutzgebiete oder
Heilgquellenschutzgebiete.

6.5.1.2 \Vorbelastung

Von bebauten Flachen geht durch Versiegelungen, Absenkung des Grundwasserspiegels oder
Umformung der obersten Bodenschicht potenziell eine Gefdahrdung der Grundwasserqualitat
aus.

Entsprechende allgemeine Vorbelastungen im Geltungsbereich sind gegeben durch:

= verkehrsbedingten Schadstoffeintrag (Spritzwasser, Staub, Schwermetalle)

=  potenzielle RegulierungsmaRnahmen des Bodenwasser- und Grundwasserhaushaltes

= stoffliche Belastung der Oberflaichengewdsser und der damit bedingte Eintrag in das
Grundwasser

= vorhandene Oberflachenversiegelung, dadurch Minderung der Grundwasserneu-
bildungsrate

=  Bodenverdichtung (Beeintrachtigung der Versickerung)

=  Profildifferenzierung.

6.5.1.3 Bedeutung und Empfindlichkeit
- Bedeutung -

Der Grundwasserkorper innerhalb des Geltungsbereiches mit der Bezeichnung ,,Hallesche und
Kothener Moranenlandschaft” (SAL GW 022) wird hinsichtlich seines Zustandes nach WRRL
zur Menge mit ,gut” bewertet. Der chemische Zustand ist allerdings als ,,schlecht” eingestuft.
Als wesentliche Belastungen des Grundwasserkorpers sind Eintrage (Nitrat, nrM, Sulfat) aus
diffusen Quellen (Landwirtschaft) angegeben.

Die Bedeutung des Schutzgutes Grundwasser wird anhand der Ergiebigkeit, des Schutzstatus,
der Funktion im Landschaftswasserhaushalt sowie anhand der Wasserqualitdt bewertet.
Hinsichtlich  Ergiebigkeit und Funktion im Landschaftswasserhaushalt sind die
Grundwasserneubildung, -dynamik und -speicherung sowie die Durchlassigkeit des
Grundwasserleiters von Bedeutung. Die Grundwasserneubildung ist von klimatischen,
geologisch-pedologischen und geographischen Gegebenheiten abhangig. Sie steht im engen
kausalen Zusammenhang mit der Grundwasserschutzfunktion. Homogene Areale mit geringer
Grundwasserneubildungsrate weisen aufgrund eingeschrankter
Wasserversickerungsmoglichkeiten einen relativ groRen Grundwasserschutz auf.

Die Grundwasserneubildungsrate ist gering und liegt bei 25-50 mm/a (LHW 2015). Die
Versickerungsbedingungen sind unglinstig, in Bereichen mit Schmelzwassersanden jedoch
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glinstig. Es herrschen geringe Niederschlagsmengen. Insgesamt wird eingeschatzt, dass das
Gebiet nur in geringem MaR zur Grundwasserneubildung beitragt. (FCB GmbH)

Im Geltungsbereich befinden sich keine Moore und grundwasserbeeinflussten organischen
Boden. Das Grundwasser weist keinen herausragenden Einfluss auf die Boden- und
Biotopentwicklung auf.

Insgesamt ist dem Schutzgut Grundwasser gutachterlich eine geringe Bedeutung
beizumessen.

- Empfindlichkeit -

Fir die Beurteilung der Empfindlichkeit des Grundwassers wird der Geschutztheitsgrad
gegeniber flachenhaft eindringenden Schadstoffen bewertet sowie die Empfindlichkeit des
Grundwassers gegeniber Neuversiegelung herangezogen.

Die Schutzwirkung des Grundwassers ist durch die Machtigkeit, Durchlassigkeit und
Filterfahigkeit der Deckschichten gegeben. Die Machtigkeit und Durchldssigkeit sind
BestimmungsgroBen fiir die Sickergeschwindigkeit; die Filterfahigkeit ist das Mal} fir das
Rickhaltevermogen gegentiber eindringenden Schadstoffen, welche je nach biologischen und
physikalischen Eigenschaften des Untergrundes sehr unterschiedlich sein kann (biologische
Aktivitat im oberen Boden, lonenaustauschfahigkeit von Tonmineralen usw.).

Die Filterfahigkeit ist eine zeitlich variable Eigenschaft, da sie sich im Laufe der Zeit verringern
bzw. erschopfen kann. Insofern handelt es sich bei der Beschreibung von Deckschichten
immer um Angaben dariiber, wie schnell oder wie verzogert sich akute Schadensfille auf das
Grundwasser auswirken wiirden. Das langfristige Verschmutzungsausmal ist in den meisten
Fallen auf der Grundlage der oben genannten Parameter nicht abschatzbar.

Die im UR anstehenden Grundwasserleiter sind, in Abhdngigkeit von Deckschicht und
Grundwasserflurabstand, hinsichtlich der Empfindlichkeit des Grundwassers gegeniber
eindringenden Schadstoffen zu bewerten. Fir den UR ist eine hohe flachenhafte
Grundwassergeschitztheit ausgewiesen (LHW 2015). Die Empfindlichkeit des Grundwassers
gegenulber flaichenhaft eindringenden Schadstoffen ist daher mit gering zu bewerten.

Durch Versiegelung und Uberbauung werden die Prozesse des Grundwasserhaushaltes lokal
vollstandig unterbunden. Samtliche unbebauten Bereiche des Geltungsbereiches besitzen
somit eine hohe Empfindlichkeit gegenliber Neuversiegelung. Durch die verschiedensten
Baumalnahmen im Untersuchungsgebiet konnen Bodenschichten verandert oder abgetragen
werden, sodass sich dadurch die Empfindlichkeit erhéht. Die bebauten und versiegelten
Bereiche haben hinsichtlich der Neuversiegelung eine geringe bis sehr geringe Empfindlichkeit.

6.5.1.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

Die Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung fiir das Schutzgut werden Uber die
Biotoptypen hinreichend erfasst. Gemal Anlage 2 des Bewertungsmodells sind als Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung, die bei einer Betroffenheit gesondert zu
bilanzieren sind, folgende Funktionen herausgestellt:

a)  Vorkommen von Grundwasser in liberdurchschnittlicher Beschaffenheit und Gebiete, in
denen sich dieses neu bildet,
b)  Heilguellen und Mineralbrunnen.

Aufgrund der Vorbelastungen durch Schadstoffe ist nicht von Grundwasservorkommen in
Uberdurchschnittlicher Beschaffenheit im Geltungsbereich auszugehen. Mineralbrunnen und
Heilquellen sind nicht vorhanden. Im Ergebnis sind fiir das Teilschutzgut Grundwasser
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innerhalb des Geltungsbereiches keine Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung
vorhanden.

6.5.1.5 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes werden zuzliglich zu den vorhandenen versiegelten
Flachen ca. 23.166 m? Boden mit Funktionen fur den Grundwasserhaushalt neu versiegelt und
Uberbaut. Diese Uberbauten bzw. versiegelten Flachen stehen dem Grundwasserhaushalt als
Infiltrationsflachen nicht bzw. im eingeschrankten MalSe zur Verfligung. Die Beeintrachtigung
der Grundwasserneubildung infolge der Neuversiegelung wird als erheblich bewertet.

Tabelle 9: anlagebedingte Beeintréichtigung des Teilschutzgutes Grundwasser

Kurzbeschreibung der Auswirkung | betroffene Boden Eingriffsumfang

Beeintrachtigung der
Grundwasserneubildungsrate durch | anlagebedingte Beeintrichtigung von Funktionen mit
Neuversiegelung Wert- und Funktionselementen allgemeiner Bedeutung
> teilweise vermeidbar (WFa)

Konflikt Grundwasserl

23.166 m?
erheblich

Die Beeintrachtigung des Grundwasserhaushaltes mit Wert- und Funktionselementen
allgemeiner Bedeutung wird im Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt beriicksichtigt. Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung sind im Planungsraum nicht vorhanden. Eine
Ableitung von zusatzlichen funktionalen Malnahmen, die Uber das MaR nach dem
Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt hinausgehen, ist somit nicht notwendig.

6.5.2 Teilschutzgebiet Oberflichenwasser

6.5.2.1 Bestand

Innerhalb des Geltungsbereiches, im sld-6stlichen Teil, befindet sich ein kinstlich
erschaffenes Stillgewasser. Es handelt sich um ein Regenriickhaltebecken (Loschwasserbecken
+ Versickerungsbecken) mit teils naturnahen Ufern und uferbegleitenden Gehdlzen. Das
Gewadsser ist in drei Teile, durch Gehdlzreihen unterbrochen, gegliedert.

FlieRgewadsser liegen im Geltungsbereich nicht vor.

6.5.2.2 \Vorbelastung
Vorbelastungen des Regenriickhaltebeckens im Geltungsbereich sind in unterschiedlichem
Mal3e:

= Einschrankung des Selbstreinigungsvermogens durch Ausbauzustand (Begradigungen,
Verbau)

= Stoffliche Belastung durch Nahr- und Schadstoffe.

= Teils verbaute Ufer

6.5.2.3 Bedeutung und Empfindlichkeit

- Bedeutung -

Das Gewasser ist kinstlich angelegt. Durch die teils naturnahen Uferbereiche und die
uferbegleitenden Gehdlze hat es allerdings eine oOkologische Bedeutung als Habitat fir
verschiedene Brutvogel sowie als Habitat und Laichgewasser verschiedener Amphibien
erlangt. Im weiteren Umfeld (ca. 2-3km Luftlinie) sind weitere dhnlichen Gewasser bekannt
(z.B. Teiche 0Ostlich von Quetzdélsdorf).

Die Bedeutung des Gewadssers im Naturhaushalt kann zusammenfassend als mittel bewertet
werden.
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- Empfindlichkeit -

Die wesentliche Voraussetzung flir die Einschatzung der Empfindlichkeit eines
Oberflachengewadssers  ist  seine  Wasserqualitdit.  Daneben  spielen  fur  die
Empfindlichkeitsbewertung auch AusbaumalRnahmen eine Rolle. Ausbaumallnahmen sowie
zusatzliche Schadstoffeintrage konnen zu einer Beeintrachtigung der Gewasserqualitat fihren.

Das Regenriickhaltebecken ist stark anthropogen gepragt. Von einer hohen Wasserqualitat
kann nicht ausgegangen werden. Das Gewasser wird somit als wenig empfindlich gegeniliber
Schadstoffeintragen eingestuft.

Durch Versiegelung und Uberbauung werden Oberflichengewisser und ihre Funktionen
vollstandig entfernt Sdmtliche Oberflaichengewasser besitzen somit eine hohe Empfindlichkeit
gegenuber Neuversiegelung.

6.5.2.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

Fir die verbal-argumentative Zusatzbewertung im Sinne des Bewertungsmodells Sachsen-
Anhalt sind insbesondere Wert- und Funktionselemente von besonderer Bedeutung fir
Naturhaushalt und Landschaft zu bertcksichtigen. Dazu zdhlen solche Oberflachengewasser,
die die natirlichen Funktionen im Naturhaushalt Gberdurchschnittlich erfiillen und denen eine
besondere Bedeutung zugewiesen werden kann. Wesentliche Kriterien fir die Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung sind:

a) naturnahe Oberflaichengewéasser und Gewassersysteme (einschlieflich natirlicher/
tatsichlicher Uberschwemmungsgebiete ohne oder nur mit extensiven Nutzungen)
b) Oberflachengewasser mit Gberdurchschnittlicher Wasserbeschaffenheit.

Die Gewasserkorper des Geltungsbereiches erfillen die oben genannten Kriterien nicht und
sind daher nicht als Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung einzustufen. Wert-
und Funktionselement besonderer Bedeutung fir das Teilschutzgut sind im Geltungsbereich
nicht vorhanden.

6.5.2.5 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens
Der gesamte Gewasserkorper wird anlagebedingt beansprucht. Es handelt sich um eine
erhebliche Beeintrachtigung.

6.6 Schutzgut Klima/ Luft
6.6.1 Teilschutzgebiet Klima

6.6.1.1 Bestand

- Regionalklima -

Das Klima in Sachsen-Anhalt gilt als iberwiegend feuchtwarmes Kontinentalklima. Die mittlere
Jahrestemperatur liegt bei 8,7 °C. Bedingt durch die Lage im Regenschatten des Harzes betragt
die jahrliche Niederschlagssumme im Mittel 548 mm. Damit gilt Sachsen-Anhalt als
trockenstes Bundesland. (ReKIS k.D.)

- Lokalklima -

Die Landnutzungsstrukturen (Biotoptypen) innerhalb des Geltungsbereiches werden
grof¥flachig durch Gehdlzstrukturen, Ruderalflaichen sowie das vorhandene Stillgewdasser
geprdagt. Die Griinfliche des Geltungsbereiches dient als lokales kleinrdumiges
Kaltluftentstehungsgebiet der Produktion bodennaher Kaltluft infolge nachtlicher Abkiihlung
und als lokales Frischluftentstehungsgebiet. Sie weisen neben einem ausgeglichenen

Bliro Karsten Obst 37



Umweltbericht Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

Tagesgang von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein  hohes  Filter- und
Frischluftproduktionspotenzial auf.

Die Verkehrsflachen des Geltungsbereiches weisen ein sehr hohes Warmespeicherungs- und -
abgabevermoégen auf. Eine lokalklimatische Beeinflussung ist durch die versiegelten Flachen
wahrend der Sommermonate durch Aufheizungserscheinungen und hohe Verdunstungsraten
zu erwarten.

- Globaler Klimaschutz —

Das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) dient der Erflillung der nationalen Klimaschutzziele
sowie der europdischen Zielvorgaben. Wesentlichstes Ziel ist, die bundesweiten
Treibhausgasemissionen (THG, z. B. Kohlen(stoff)dioxid - CO, Lachgas N.O, Methan - CHa)
gemal § 3 Abs. 1 KSG schrittweise zu reduzieren. Die Ziele des Gesetzes sind bei Bauvorhaben
zu bericksichtigen.

Bedeutsam fiir die Speicherung von Kohlenstoff sind Béden und Pflanzen. Vor allem organische
Bdden, wie Moore besitzen in Abhdngigkeit der Nutzung und Entwésserung bzw. Uberstau eine
besondere Funktion als Kohlenstoffspeicher. Mineralischen Bdden ist jedoch ebenfalls bei
einem entsprechend hohen Grundwasserstand eine Relevanz fir den Klimaschutz
beizumessen  (THUNEN-INSTITUT ~ FUR  AGRARKLIMASCHUTZ,  2018). Durch intensivere
Bodenbearbeitung und Entwasserung werden jedoch Mineralisierungsprozesse geférdert und
damit CO; freigesetzt. Bei organischen Béden sind die THG-Emissionen dabei deutlich héher
als bei mineralischen Béden. Nutzungsextensivierungen und Wiederverndssungen kdénnen
allerdings aktiv zur Verringerung von landnutzungsbedingten CO;-Emissionen beitragen. Eine
Erhéhung der Speicherung bzw. Bindung von Kohlenstoff im Vergleich zur vorherigen Nutzung
dient dem Klimaschutz. Walder stellen hinsichtlich der gespeicherten Kohlenstoffmenge in der
oberirdischen Biomasse den besseren Kohlenstoffspeicher dar. Dauergriinland bindet
wiederum mehr Kohlenstoff als Acker.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind in Bezug auf den globalen Klimaschutz keine Béden mit
hohen organischen Kohlenstoffvorriten vorhanden.3

Zu den Vegetationskomplexen/ Biotopen mit besonders hochwertiger Funktionsauspragung
fiir den globalen Klimaschutz zdhlen im UR:

= Geholzbiotope.

6.6.1.2 \Vorbelastung
Der Geltungsbereich und das unmittelbare Umfeld sind durch die vorhandenen
Verkehrstrassen vorbelastet.

Wesentliche Belastungsquellen sind:

=  Erwarmung versiegelter Flachen bei starker Sonneneinstrahlung
= Klimabarrieren (Verkehrsanlagen, Bebauung)

6.6.1.3 Bedeutung und Empfindlichkeit
- Bedeutung -

- Lokalklima -

Der Begriff des klimatischen Regenerationspotenzials umfasst im Wesentlichen die Leistungen
des Naturhaushaltes hinsichtlich der Luftreinhaltung bzw. Luftregeneration und des

3 https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de, aufgerufen am 16.02.2026
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Klimaausgleiches. Die Funktion eines klimadkologischen Ausgleichsraumes kann ein Bereich
dann erfillen, wenn er einem benachbarten, belasteten Raum zuzuordnen ist und hier
bestehende klima- und lufthygienische Belastungen aufgrund von Lagebeziehungen und
Luftaustauschvorgdangen abzubauen vermag. Hierzu gehéren das Vermogen, aufgrund von
Vegetationsstruktur, Topographie und Lagebeziehungen, durch Staubfilterung, Erhohung der
Luftfeuchtigkeit, Temperaturminderung bzw. -ausgleich und lineare Luftbewegungen,
Belastungssituationen, vor allem im Siedlungsbereich, zu vermeiden oder zu vermindern.

Die Reduzierung von Belastungen erfolgt im Wesentlichen lber Kaltluftbewegungen bzw.
Ventilationsbahnen.

Dem Geltungsbereich kommt gegenwartig aufgrund der Ndhe zu stark versiegelten und damit
stark belasteten Gewerbeflachen sowie verschiedenen Verkehrsanlagen eine mittlere
Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet und Frischluftentstehungsgebiet zu.

- Globaler Klimaschutz -

Den Geholzstrukturen im Geltungsbereich ist eine mittlere Bedeutung hinsichtlich der
Kohlenstoffspeicherung und damit flir den globalen Klimaschutz zuzuweisen. Boden mit hoher
Bedeutung als CO,-Speicher sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.*

- Empfindlichkeit —

Die Empfindlichkeit der bioklimatisch wirksamen und fir den globalen Klimaschutz
bedeutsamen Geholzstrukturen kann in Abhangigkeit der FlachengroRe hinsichtlich moglicher
Veranderungen als hoch bewertet werden. Der Verlust von Geholzstrukturen fihrt zur
Minderung der Sauerstoffproduktion bzw. Kohlendioxidbindung/ -speicherung sowie zur
Minderung der Luftfilterung und Kaltluftbildung. Auch der Verlust der Ruderalflichen hat
einen dhnlich negativen Einfluss auf die klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion
der Flache.

Die versiegelten Flachen weisen in Bezug auf klimatische und Ilufthygienische
Ausgleichsfunktionen im Geltungsbereich eine sehr geringe Empfindlichkeit gegeniiber
Strukturveranderungen auf.

6.6.1.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

Fiir die verbal-argumentative Zusatzbewertung im Sinne des Bewertungsmodells Sachsen-
Anhalt sind insbesondere Wert- und Funktionselemente von besonderer Bedeutung fir
Naturhaushalt und Landschaft zu bericksichtigen. Wesentliche Kriterien fir die Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung des Teilschutzgutes sind:

a) Luftaustauschbahnen, insbesondere zwischen unbelasteten und belasteten Bereichen,

b) Gebiete mit luftverbessernder Wirkung (z. B. Staubfilterung, Klimaausgleich).

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Ventilationsbahnen zwischen unbelasteten und
belasteten Bereichen vorhanden. Allerdings sind Flachen mit luftverbessernder Wirkung
(Geholz) vorhanden.

Die Geholzbestdande gelten als lokalklimatisch relevante Strukturen mittlerer Bedeutung. Sie
sind daher als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung einzustufen.

4 https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de, aufgerufen am 11.04.2024
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6.6.1.5 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens

Durch die Umsetzung des Vorhabens kommt es zu umfangreichen Verlusten von
Landnutzungsstrukturen (Biotoptypen), die eine Bedeutung fiir das Lokalklima, aber auch fur
den globalen Klimaschutz aufweisen. Gemal} Bilanz zu den Biotopen gehen klimarelevante
Strukturen in folgenden Umfangen verloren:

= bau- und anlagebedingter Verlust von Geholzstrukturen (Baumgruppen/ -bestand,
Feldgeholz): 19.882 m?
*  bau- und anlagebedingter Verlust von krautiger Vegetation: 7.505 m?.

Wie bereits im Kapitel 6.6.1.4 erlautert, besitzt die krautige Vegetation eine allgemeine
Bedeutung fiir den Naturhaushalt. Der Verlust dieser Strukturen stellt eine erhebliche
Beeintrachtigung dar, die im Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt (iber die Biotope
berlicksichtigt wird. Die Ableitung gesonderter, funktionaler MalRnahmen ist somit nicht
erforderlich.

Die Geholzbestande sind als Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung
einzustufen. Der Verlust stellt eine erhebliche Beeintrachtigung dar. Die Ableitung gesonderter,
funktionaler MaRnahmen ist erforderlich kann jedoch multifunktional in Verbindung mit dem
Ausgleich und Ersatz der Biotoptypen erfolgen.

Tabelle 10:  anlagebedingte Beeintriichtigung des Teilschutzgutes Klima

Kurzbeschreibung der Auswirkung | betroffene Strukturen | Eingriffsumfang

Bau- und anlagebedingter Verlust

Klimarelevanter Strukturen anlagebedingte Beeintrachtigung von Funktionen mit

Wert- und Funktionselementen besonderer Bedeutung
(WFb)

19.822 m?

- unvermeidbar erheblich

Konflikt Klimal

6.6.2 Teilschutzgebiet Luft

6.6.2.1 Bestand

Fir den Geltungsbereich selbst liegen keine Messwerte zur Luftqualitdt vor. Die
nichstgelegene Messtation des Lufthygienisches Uberwachungssystem Sachsen-Anhalt
(LUSA) befindet sich in Bitterfeld/Wolfen. Aufgrund der gréReren Entfernung von ca. 12 km ist
die Messstation nur eingeschrankt als Referenz fir den Untersuchungsraum geeignet. Anhand
der vorliegenden Daten zu NO, NO; sowie Feinstaub (PMjio), Ozon und SO; kann eine
tendenzielle Entwicklung der Luftqualitat fir den Geltungsbereich abgeleitet werden. Daten
fir die Messtation liegen durch das Landesamt fiir Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU LSA
2014 bis 2022) vor. Insgesamt wurden die Grenzwerte fur Luftschadstoffe fir die Messtation
eingehalten. Beim Geltungsbereich ist aufgrund des hohen Anteils von Griinflaichen und
Geholzstrukturen grundsatzlich von einer guten Luftqualitat auszugehen.

6.6.2.2 Vorbelastung

Wesentliche Quellen fir die Luftbelastung im Geltungsbereich sind:

= Belastung durch verkehrsbedingte Schadstoffe des angrenzenden StraBenverkehrs (CO,
Benzole, Kohlenwasserstoffe und RuRpartikel)
= Belastung durch Emissionen der Gewerbebetriebe/Industrie.

6.6.2.3 Bedeutung und Empfindlichkeit
Die Messwerte der von der LUSA verdffentlichten Daten zur Messtation Bitterfeld-Wolfen sind
aufgrund der Entfernung zum Geltungsbereich nicht reprasentativ fir den Geltungsbereich.
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Die Bewertung der Bedeutung und Empfindlichkeit des Geltungsbereiches fiir das Schutzgut
Luft erfolgt daher ausschlieRlich Gberschlagig auf Grundlage der vorhandenen Gegebenheiten.

Als Bereiche mit erhohter Schadstoffemissionen sind fiir den UR lediglich die nordwestlich
gelegenen Verkehrsanlagen zu nennen. Zudem sind aus den umgebenden Industrieflachen
Emissionen zu erwarten.

Aufgrund des hohen Anteils von Luftreinigenden Elementen (Gehdlze) kann daher davon
ausgegangen werden, dass die Schadstoffbelastungen aufgrund der Lage im Randbereich
eines Gewerbegebietes mit Ubergingen zum lidndlichen Raum unterhalb der angegebenen
Werte fiir die Parameter Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Kohlenmonoxid und Feinstaub
liegen.

6.6.2.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

Fiir die verbal-argumentative Zusatzbewertung im Sinne des Bewertungsmodells Sachsen-
Anhalt sind insbesondere Wert- und Funktionselemente von besonderer Bedeutung fir
Naturhaushalt und Landschaft zu bericksichtigen. Wesentliche Kriterien fir die Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung des Teilschutzgutes sind:

a) Gebiete mit geringer Schadstoffbelastung,

b) Gebiete mit besonderen standortspezifischen Strahlungsverhaltnissen.

Im Geltungsbereich sind Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung fiir das
Teilschutzgut nicht vorhanden.

6.6.2.5 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens

Da der Bebauungsplan ausschlieBlich eine kleinrdumige Erweiterung des vorhandenen
Gewerbegebietes vorsieht, gehen Beeintrachtigungen des Teilschutzgebietes Luft nicht Gber
den Bestand hinaus und werden als nicht erheblich eingestuft.

6.7 Schutzgut Landschaft
6.7.1 Bestand

Der Geltungsbereich wird durch die nérdliche und westliche StraRe sowie die Gewerbeflachen
ostlich und stdlich begrenzt. Der Geltungsbereich ist durch die Feldgehotlze sowie
Baumgruppen und Baumreihen bestimmt. Zudem ist die Flache durch das teils naturnah
ausgepragte Regenriickhaltebecken im Siid-Osten gepragt.

6.7.2 Vorbelastung

Das Landschaftsbild des Geltungsbereiches weist Vorbelastungen bzw. anthropogene
Uberpragungen auf, die die Funktion des Schutzgutes einschranken.

Wesentliche Vorbelastungen sind:

= benachbarte Verkehrstrassen mit akustischen und optischen Auswirkungen
= versiegelte Flachen slidlich angrenzend des Geltungsbereiches mit optischen
Auswirkungen

6.7.3 Bedeutung und Empfindlichkeit

In Anlehnung an den § 1 des NatSchG LSA ist das vorhandene Landschafts- bzw. Ortsbild nach
den Kriterien "Vielfalt", "Eigenart", "Schonheit" und "Erholungswert" von Natur und
Landschaft zu beurteilen. Weiterhin werden Sichtbeziehungen, Grad der Naturndhe,
Empfindlichkeit gegenliber Veranderungen, Ausstattung mit erlebniswirksamen, naturraum-
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bzw. kulturraumtypischen Landschaftselementen und Erlebniswert des Landschaftsbildes fiir
die Bewertung genutzt.

Die Beurteilung der Bedeutung des Landschaftsraumes hinsichtlich seiner Funktionen
unterscheidet sich insofern von anderen Bewertungen, da sie sich nur indirekt auf
naturwissenschaftliche/ naturhaushaltliche Kriterien griindet. Eine subjektive Beurteilung ist
daher innerhalb dieser Einschatzung nicht vollstandig auszuschlieRen.

- Bedeutung -

Der  Geltungsbereich ist durch  verschiedene naturnahe  strukturbildende
Landschaftsbestandteile wie Baumgruppen und Feldgehdlze sowie das Regenriickhaltebecken
gepragt. Geholze entlang der StraRen sind weit (iber den Geltungsbereich sichtbar und typisch
flir den Landschaftsraum. Sie sind somit von hoher Bedeutung. Die weiteren mit Geholz
bestandenen Flachen sowie das Regenriickhaltebecken werden aufgrund ihrer Lage nicht in
der Landschaft wirksam. Sie sind somit fiir das Landschaftsbild von geringer Bedeutung.

- Empfindlichkeit —

Die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenliber Veranderungen ist im Geltungsbereich
aufgrund der hohen Uberschaubarkeit der Landschaft aufgrund des Reliefs und der wenig
gegliederten Landschaft sowie einer ausbleibenden Strukturierung mit mittel-hoch
einzustufen. Gehdlze entlang der StraRen weisen dabei aufgrund ihrer weitrdumigen
Sichtbarkeit eine besonders hohe Empfindlichkeit auf.

6.7.4 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

GemaR Anlage 2 zum Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt sind folgende Kriterien fir die
Einstufung der Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung zu Grunde zu legen:

a)  markante gelaindemorphologische Auspragungen (z. B. ausgepragte Hangkanten, Higel)

b)  naturhistorisch oder geologisch bedeutsame Landschaftsteile und -bestandteile (z. B.
geologisch interessante Aufschlisse, Findlinge, Binnendiinen),

c) natirliche und naturnahe, groRraumige Auspragungen von Gestein, Boden, Gewasser,
Klima/Luft (z. B. Gebirge, Auenlandschaften),

d) natirliche und naturnahe Lebensraume mit ihrer spezifischen Auspragung an Formen,
Arten und Lebensgemeinschaften (z. B. Hecken, Baumgruppen, Feuchtbiotope),

e) Gebiete mit kleinflachigem Wechsel der Nutzungsarten und -formen (z. B. Weinberge
mit Kleinterrassen),

f) kulturhistorisch bedeutsame Landschaften, Landschaftsteile und -bestandteile (z. B.
traditionelle Landnutzungs- oder Siedlungsformen),

g) Landschaftsraume mit Raumkomponenten, die besondere Sichtbeziehungen
ermoglichen,

h)  charakteristische auffallende Vegetationsaspekte mit Wechsel der Jahreszeiten (z. B.
Obstblite),

i) Landschaftsraume mit Giberdurchschnittlicher Ruhe.

Im Geltungsbereich sind keine landschaftsbildpragenden Elemente als Wert- und
Funktionselemente besonderer Bedeutung einzustufen.
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6.7.5 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens

Die erhebliche Beeintrachtigung des Landschaftsbildes besteht bereits in dem durch die
Baufeldfreimachung bedingten Verlust von landschaftsbildpragenden und -gliedernden
Elementen (Baumgruppe). Die bau- und anlagebedingten Wirkungen des Vorhabens durch
Geholzverlust werden im Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt berticksichtigt. Bei der Auswahl
der ErsatzmaRnahmen werden insbesondere Ilandschaftswirksame Gehdlzpflanzungen
entlang von Wegen bevorzugt.

Eine weitere Veranderung des Landschaftsbildes wird durch die Errichtung des Baugebietes
mit seinen Baukorpern (Gebaude, Strallen-, Wegesystem, Versorgungsanlagen) bewirkt. Die
Auswirkungen (vor allem die Fernwirkung) sind im Wesentlichen abhangig von der
Transparenz der Landschaft und Geschosshohe der geplanten Gebaude.

Die Transparenz der Landschaft ist durch die geringe Strukturvielfalt sowie das flache Relief
stark erhéht. Die maximale Anzahl der Vollgeschosse liegt bei dem geplanten Industriegebiet
bei 5 Vollgeschossen. Zudem ist eine maximale Traufhdhe bis 25 m festgelegt.

Die Hohe der Gebaude, ist landschaftsbild- bzw. ortsbildwirksam. Durch die direkte Nahe des
sidlichen Gewerbegebietes mitsamt den mehrgeschossigen Gebauden wird die visuelle
Wirkung des Bildes insgesamt jedoch nur wenig verandert. Es sind keine weiteren erheblichen
Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes zu verzeichnen.

6.7.6 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter
6.7.7 Bestand

Derzeit ist ein Vorliegen von Denkmalen (Kleindenkmal, Baudenkmal, Archaologisches
Kulturdenkmal, Archdologisches Flachendenkmal) innerhalb des Plangebiets nicht bekannt.

6.7.8 Vorbelastung
- entfallt -

6.7.9 Bedeutung und Empfindlichkeit
- entfallt -

6.7.10 Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung

- entfallt -

6.7.11 Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens

Obwohl derzeit keine Anzeichen von archdologischen Funden im Geltuungsbereich vorliegen,
kdnnen bau- und anlagebedingte Funktionsbeeintrachtigungen bisher nicht bekannter
archaologischer Bodendenkmale durch Erdarbeiten nicht ausgeschlossen werden.

6.8 Wechselwirkungen

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgtiter sind bei der Beurteilung der
Umweltauswirkungen eines Vorhabens auch hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgltern zu betrachten.

Diese sind im Rahmen der Untersuchung bei der Beurteilung der einzelnen Schutzgiiter sowie
der Ermittlung der Beeintrachtigungsrisiken fir die Schutzgiiter weitestgehend mit
eingeflossen. So werden in dem hier gewahlten Untersuchungsansatz letztlich nicht strikt
voneinander getrennte Schutzgliter betrachtet, sondern bestimmte Funktionen des
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Naturhaushaltes, die sich einzelnen Schutzgitern zuordnen lassen, deren konkrete
Auspragung aber schutzgutibergreifend zu bestimmen ist. Raumlich abgrenzbare und
herauszuhebende ,Wechselwirkungskomplexe” mit einem besonders ausgepragten
funktionalen Wirkungsgefiige werden durch die Vorgehensweise sicher ermittelt.

Sich kumulierende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern, die eventuell zu einer
anderen Erheblichkeitseinstufung bezlglich dieser Schutzgiiter fliihren, sind nicht erkennbar.
Zwischen den nicht erheblich beeintrachtigten Schutzglitern kommt es aufgrund des geringen
bzw. nicht vorhandenen Beeintrachtigungsgrades nicht zu  Wechsel- oder
Akkumulationswirkungen untereinander.

6.9 Ergebnisse des Artenschutzbeitrages

Die rechtliche Grundlage bildet das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 in Verbindung mit der EU-Vogelschutzrichtlinie
(RICHTLINIE 79/409/EWG DES RATES uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten), das
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240) gedndert worden
ist und der FFH-Richtlinie (RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES zur Erhaltung der natirlichen
Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen).

Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) verbietet zum Schutz der europaéischen,
wildlebenden, heimischen Vogelarten nach Artikel 1 das absichtliche Téten (5a), Zerstoren
oder Beschadigen von Nestern und Eiern (5b) sowie Storen wahrend der Brut- und
Aufzuchtzeit (5d). Dabei wird der Verbotstatbestand des Storens erflillt, wenn sich die Storung
erheblich auf die Zielsetzung der Richtlinie auswirkt.

Mit den Artikeln 12 und 13 fordert die EU von ihren Mitgliedsstaaten die Implementierung
eines strengen Schutzsystems fir die Tierarten des Anhangs IV Buchstabe a) in deren
natlirlichem Verbreitungsgebiet und fiir die Pflanzenarten nach Anhang IV Buchstabe b) der
Richtlinie. Hierzu sind die Verbote nach Artikel 12 a) bis d) und 13 a) und b) einzuhalten, wobei
13 b) als Besitz-, Transport- und Handelsverbot bei StraBenbauvorhaben nicht zum Tragen
kommt.

Der Artenschutzbeitrag (ASB) ist unselbststiandiger Teil der Genehmigungsunterlagen, in
Form der Anlage 4 zum Umweltbericht. Im ASB erfolgt die einzelartbezogene Behandlung der
im Rahmen der Relevanzprifung fir den Planungsraum als relevant festgestellten
europdischen streng (Anhang IVa und IVb FFH-RL) und besonders (europdische Vogelarten
nach Art. 1 VSchRL) geschiitzten Arten hinsichtlich des vorhabenbedingten Eintretens der
Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG (Schadigung oder Storung) unter Berlicksichtigung von
Vermeidungs- und CEF-MalRinahmen zur Verhinderung des Verletzens der Zugriffsverbote.

Bei den durchgefiihrten floristischen Bestandserhebungen wurden keine streng geschiitzten
Pflanzenarten nach Anhang IVb FFH-RL festgestellt, sodass diese nicht relevant werden.

Die im Zuge der faunistischen Erfassungen und Datenrecherchen fir den Untersuchungsraum
des Bebauungsplanes , Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel” ermittelten Artvorkommen
aus den Gruppen Amphibien und Brutvogeln wurden hinsichtlich der speziellen Betroffenheit
durch Schadigungs- und Stérungstatbestiande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gepriift und kurz
bewertet (Relevanzprifung). Entsprechend der Relevanz der einzelnen Arten ergab sich ein
Artenspektrum, welches artenbezogen (Arten nach Anhang IV FFH-R bzw. Artikel 1 VSchRL, ASL
ST, 2008) bzw. artengruppenbezogen (Arten nach Artikel 1 VSchRL) gesondert in der
Konfliktanalyse betrachtet wurde.
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Unter den untersuchten Arten der Amphibien befindet sich keine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Weiterhin sind keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie gefiihrten Pflanzenarten durch
das Vorhaben betroffen.

In einer erganzenden Potenzialabschatzung wurde das potenzielle Vorkommen streng
geschitzter Arten der Artengruppen sonstige Saugetiere, Kafer, Schmetterlinge, Libellen und
Mollusken im UR gemal8 ASL ST (2018) gepriift.

In der Konfliktanalyse wurden 9 Vogelarten untersucht.

Insgesamt wurden fir

= 1 streng geschitzte oder gefdhrdete Vogelarten mit besonderer Planungsrelevanz in der
artenbezogenen Betrachtung Schadigungs- und Storungstatbestidnde nach § 44 Abs. 1
BNatSchG durch geeignete VermeidungsmalRnahmen verhindert

= 8 ungefdhrdete, kommune Vogelarten in der artengruppenbezogenen Betrachtung
Schadigungs- und Storungstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch geeignete
Vermeidungsmalinahmen verhindert

Die Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 (7) BNatSchG ist fir keine der
untersuchten Arten erforderlich, da Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG durch geeignete
Malnahmen vermieden bzw. geheilt werden kénnen.
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7 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei
Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens und gleicher Pflege wirden sich die vorhandenen
Geholzbestinde sowie das Stillgewdsser zu einem noch naturndheren Bestand
weiterentwickeln. Die vorhandenen Arten kdnnten den Lebensraum weiterhin nutzen. Die
Schutzguter Boden, Wasser und Klima/ Luft waren nicht durch Versiegelungen und
Flacheninanspruchnahmen betroffen. Das bisherige Landschaftsbild bliebe weiterhin
bestehen.

8 MaBnahmen zur Vermeidung/ Minderung und zur Kompensation

Mit der Veranderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen, die durch Bauvorhaben
(Eingriff in Natur und Landschaft) entstehen kdnnen, sind in der Regel unvermeidbare
erhebliche Beeintrachtigungen der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und
des Landschaftsbildes verbunden (§ 14 BNatSchG). Das geplante Vorhaben stellt nach § 14 (1)
BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Der Verursacher eines Eingriffes ist nach
§ 15 Abs. 1 BNatSchG dazu verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu unterlassen.

Der geplante Eingriff darf demnach die Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes nicht mehr als unvermeidbar beeintrachtigen (Vermeidungsgebot). Nicht
vermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen sind durch Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen zu
kompensieren. Als ausgeglichen gilt eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushaltes in
dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild
neu gestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNatSchG).

Wie bereits in Kapitel 6 dargelegt, sind erhebliche Beeintrachtigungen in Natur und Landschaft
zu erwarten. Im Folgenden werden MalBnahmen aufgezeigt, die dazu beitragen, die zu
erwartenden vermeidbaren Beeintrachtigungen in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. zu
vermindern sowie die unvermeidbaren Beeintrachtigungen zu kompensieren.

Der Schwerpunkt der Kompensation liegt dabei auBerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches,
da innerhalb der Plangrenzen keine geeigneten Flachen zur Kompensation zu Verfligung
stehen.

8.1 Teilschutzgebiet Tiere
8.1.1 MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen tragen folgende
Malnahmen bei:

Vcerl  Einhaltung von Zeitvorgaben fiir die Gehélzrodung

Zur Vermeidung von baubedingten Tétungen der Avifauna erfolgen gemall § 39 (5) BNatSchG
zeitliche Vorgaben zur Baufeldraumung. Danach ist die Rodung von Gehdlzen aullerhalb der
Brut- und Aufzuchtzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar vorzunehmen.
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Begriindung:

Tiere: Durch eine Beschrdankung des Zeitraumes der Gehdlzrodung gemall BNatSchG erfolgt der
Schutz der nach Anhang IV der FFH-RL und Artikel 1 VSchRL streng geschiitzten Arten vor
baubedingten Toétungen/ Verletzungen (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)

Zielart: Gilde der geholzbriitende Vogel

Vcer2  Einhaltung von Zeitvorgaben fiir die Baufeldraumung

Die Baufeldraumung in den geholzfreien Bereichen erfolgt zur Vermeidung von baubedingten
Totungen bodenbriitender Vogelarten nach Fliiggewerden der Jungvogel in Anlehnung an die
Vorgaben des § 39 (5) BNatSchG im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28 Februar.

Begriindung:

Tiere: Durch eine Beschrankung des Zeitraumes der Baufeldraumung erfolgt der Schutz der nach Artikel 1
VSchRL streng geschiitzten Arten vor baubedingten Tétungen/ Verletzungen (§ 44 (1) Nr. 1
BNatSchG).

Zielart: Teichhuhn, Gilde Wasservogel (frei- und bodenbritende Arten)

Vceer3  MaBBnahmen zum Schutz vor Vogelschlag

Verglaste  Gebdudeansichten mit fir Vogel gefahrlichen Spiegelungs- und
Transparenzsituationen sowie Uber-Eckverglasungen sind moglichst zu vermeiden oder mit
entsprechenden MalRnahmen (z. B. unterteilte oder strukturierte Fenster, geriffeltes und
mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine) zu minimieren. Detaillierte Informationen zur
bauseitigen Beachtung sind der Informationsbroschiire der Landerarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten oder vergleichbaren Empfehlungen des aktuellen Standes der Technik zu
entnehmen (LAG VSW 2021).

Begriindung:
Tiere: Minimierung des Totungsrisikos fur Vogel (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG). Erhalt der Artenvielfalt.

Vi Umweltbaubegleitung
Zur Kontrolle der Umsetzung der Vorgaben der Festsetzungen zu den Vermeidungs- und
Minderungsmallnahmen wird zur Vorbereitung, Begleitung und Durchfiihrung der geplanten
Bauarbeiten unter umwelt- und naturschutzfachlichen Aspekten eine ©6kologische
Bauliberwachung vorgesehen.

Die Umweltbaubegleitung prift und setzt die Einhaltung des Bundes- und
Landesnaturschutzgesetzes, der allgemein anerkannten Regeln der Technik, Verordnungen
und Vorschriften um.

Begriindung:
Tiere Vermeidung von Beeintrachtigung angrenzender bzw. ggf. im Baufeld zu erhaltender
und Pflanzen: Biotope und Lebensrdume sowie die Vermeidung des Eintretens von Zugriffsverboten nach

§ 44 Abs. 1 BNatSchG auf europarechtlich streng geschiitzten Arten (Arten nach Anhang IV
FFH-RL, Artikel 1 VSchRL) durch die Kontrolle und fachliche Begleitung der Umsetzung der
Maflnahmen durch eine 6kologische Bautliberwachung.

V2 Baufeldbegrenzung
vgl. Kap. 8.2.1

V3 Schutz des vorhandenen Gehdlzbestandes
vgl. Kap. 8.2.1
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V4 Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Bereiche
vgl. Kap. 8.2.1

V5 Umsiedlung von Amphibien in geeignetes Gewasser

Zeitnah vor den geplanten Rodungs-/ Baufeldraumungsarbeiten erfolgt eine 3-malige
Begehung der mit tempordaren Amphibiensperreinrichtungen (vgl. V6) gesicherten Abschnitte
des Baufeldes durch geeignete Fachkundige. Es erfolgt die Priifung der abgesperrten
Bereiche auf Besatz. Die Fachkundigen sammeln die vorhandenen Individuen ein und setzen
diese in ein geeignetes Gewasser (siehe V7).

Begriindung:

Tiere: Die Umsiedlung von Amphibien vermeidet baubedingte Beeintrachtigungen der Amphibien,
insbesondere das Eintreten des Totungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG auf
europarechtlich besonders geschiitzte Arten.

V6 Aufstellen eines Amphibienschutzzaunes

Zeitnah vor den geplanten Rodungs-/ Baufeldraumungsarbeiten erfolgt in Abhangigkeit der
Witterung, in der Aktivitatsphase der Amphibien zwischen Mitte Februar und Oktober die
Sicherung des Baufeldes gegen einwandernde Amphibien durch temporare
Amphibiensperreinrichtungen (gemall MAmS 2000). Die temporaren Amphibiensperrzaune
sind fachgerecht gemal MAmS (2000) innerhalb der potenziellen Aktionsradien der Arten mit
einer Mindesthohe von 40 cm an der Baufeldgrenze anzuordnen und in das Gelande zurtick zu
verziehen, um eine Umwanderung der Zaunanlage zu vermeiden. Die temporaren Zdune sind
ca. 10 cm in das Erdreich einzugraben. Die Unterhaltung der Sperreinrichtung erfolgt fir die
vollstandige Dauer der Aktivitdtsphase wahrend der gesamten Bauzeit. Entsprechend des
Baufortschritts ist ggf. eine Anpassung der Standorte der Zaune erforderlich.

Die  Z&dune bestehen aus  einem  witterungsbestindigen, undurchsichtigen
Polyestertrigergewebe und sind mit einem Uberkletterungsschutz auszustatten. Perforierte
Fangbehalter mit Ausstiegshilfe fiir Kleintiere (Kleintierast) sind ebenerdig direkt am Zaun
einzugraben. Weitere Fangbehalter werden zum Schutz ggf. im Baufeld vorhandener Tiere
innerhalb des Baufeldes angeordnet (ausschlieBlich vor Beginn der Baufeldraumung
erforderlich). Die Behdlter werden wahrend der Hauptwanderungszeit taglich mindestens
einmal (morgens) kontrolliert. Vorhandene Tiere sind artgerecht einzusammeln. Tiere aus dem
Bereich der Sperreinrichtung sind in ein geeignetes Gewasser umzusetzen (siehe V5 und V7).
Der Abstand zwischen den FanggefaRen ist vor Ort in Abstimmung mit der 6kologischen
Baubegleitung festzulegen (siehe auch MAmS 2000). Nach Abschluss der Wanderungsphase
sind die Fangbehalter temporar bis zur ndchsten Wanderungsphase zu verschlieRen (z. B. mit
Deckel). Die Betreuungsphase der Zaune zum Schutz der Amphibien umfasst je nach Witterung
den Zeitraum zwischen Mitte Februar bis zur Abwanderung der Amphibien zum
Uberwinterungsort im Oktober des jeweiligen Baujahres. Uber diesen Zeitraum ist der Zaun
entsprechend zu betreuen, danach abzubauen und ggf. bei Fortsetzung des Bauvorhabens im
kommenden Jahr entsprechend der Witterung Mitte Februar gemaRR den Vorgaben wieder
aufzubauen. Die Anordnung von Fangbehaltern innerhalb des Baufeldes ist nur vor Umsetzung
der Rodung/ Baufeldraumung erforderlich. Sie kdnnen daher in diesem Bereich im Anschluss
an die Rodung/ Baufeldraumung zurickgebaut werden. Abhédngig von verschiedenen
Faktoren, wie z. B. den Witterungsverhaltnissen, ist eine Abweichung von den angegebenen
Zeiten nach Abstimmung mit der 6kologischen Bauliberwachung moglich.
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Begriindung: Die Umsiedlung von Amphibien vermeidet baubedingte Beeintrdchtigungen der Amphibien,
Tiere: insbesondere das Eintreten des Totungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG auf

europarechtlich besonders geschiitzte Arten.

V7 Vorbereitung eines Gewassers zur Umsiedlung von Amphibien

In Torna ca. 3km entfernt vom Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ein
naturnaher Teich. Zeitnah vor der Umsiedlung der Amphibien (mindestens 1
Vegetationsperiode vor Baufeldraumung) wird dieser zur Nutzung als Umsiedlungsgewdsser
vorbereitet. Dabei muss sichergestellt werden, dass sich im Gewasser keine Fische befinden.
Der entsprechende Nachweis ist der Unteren Naturschutzbehorde zu erbringen. Zur
Aufwertung der Lebensraumstrukturen ist der Teich mit seinen Ufern von Miill zu befreien.
Zudem sind Versteckmoglichkeiten herzustellen. Dafiir ist in Ufernahe ein Totholzhaufen mit
Schnittgut (heimische Geholze) anzulegen. Die Eignung des Gewadssers als
Umsiedlungsgewdsser ist vor Umsiedlung der Amphibien durch die Untere
Naturschutzbehorde bestatigen zu lassen.

Um ein Abwandern der umgesiedelten Tiere zu verhindern wird der Teich sowie die
angrenzenden Landlebensrdume mit einem Amphibienzaun umzdunt. Die temporaren
Amphibiensperrzaune sind fachgerecht gemall MAmS (2000) mit einer Mindesthéhe von 40
cm aufzubauen und ca. 10 cm in das Erdreich einzugraben. Die Zaune bestehen aus einem
witterungsbestandigen, undurchsichtigen Polyestertragergewebe und sind mit einem
Uberkletterungsschutz auszustatten. Nach Absprache mit der &kologischen Baubegleitung
kann der Amphibienzaun im Oktober nach vollstandiger Umsiedlung abgebaut werden.

Begriindung:

Tiere: Die Umsiedlung von Amphibien vermeidet baubedingte Beeintrachtigungen der Amphibien,
insbesondere das Eintreten des Totungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG auf
europarechtlich besonders geschiitzte Arten.

8.1.2 MaRnahmen zum Ausgleich

Die folgenden MaRnahmen tragen zur Kompensation der durch das geplante Vorhaben
entstehenden unvermeidbaren Beeintrachtigungen fir das Teilschutzgut Tiere bei:

M1  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
vgl. Kap. 8.2.2

E1l Pflanzung von Feldgehdlzen Musikantenweg
vgl. Kap. 8.2.2

E2 Pflanzung von Feldgehdlzen Torna
vgl. Kap. 8.2.2

E3 Pflanzung einer Strauchhecke
vgl. Kap. 8.2.2

E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand
vgl. Kap. 8.2.2

E5 Erwerb von Okokontopunkten
vgl. Kap. 8.2.2
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8.2 Teilschutzgut Pflanzen
8.2.1 MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung

Vi Umweltbaubegleitung
vgl. Kap. 8.1.1

V2 Baufeldbegrenzung

Es ist eine sichtbare Abgrenzung entlang der Baufeldgrenze zu schaffen (Bauzaun, Flatterband).
Schaden durch unbefugtes Befahren sowie Beanspruchen der Flachen, z. B. durch Ablagerung
von Materialien etc. werden somit unterbunden. Wahrend der Bauphase tragen die
Beschrankungen der raumlichen Ausdehnung des Baufeldstreifens zum Schutz angrenzender
Biotopstrukturen und Lebensraume und somit zur Vermeidung oder Verminderung von
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes bei.

Begriindung:
Tiere Vermeidung von Beeintrachtigung angrenzender bzw. ggf. im Baufeld zu erhaltenden
und Pflanzen: Biotope und Lebensrdume sowie angrenzender Habitate der europarechtlich streng

geschitzten Arten (Arten nach Anhang IV FFH-RL, Artikel 1 VSchRL) durch die Begrenzung
des Baufeldes

v3 Schutz des vorhandenen Gehélzbestandes

Der Auftragnehmer hat im Zuge der Bauausfilhrung Rechnung zu tragen, dass die Forderungen
der DIN 18920 und der RSBB zum Schutz von Baumen und Vegetationsbestidnden bei
Baumalnahmen beachtet werden. Der Schutz von Badumen gegen mechanische Schaden hat
dabei einen besonderen Stellenwert. Ggf. ist die Notwendigkeit von Wurzelschutz und
Handschachtungen zu prifen und durchzufihren. Daher sind zu angrenzenden
Geholzstrukturen in den gekennzeichneten Bereichen Schutzzdune in Anlehnung an die DIN
18920 zu errichten.

Begriindung:

Pflanzen/ Tiere:  Schutz von Gehdlzen gegen baubedingte Beeintrdchtigungen und damit Vermeidung weiterer
Konflikte fiir einzelne Arten/ Artengruppen sowie Naturgutfunktionen.

V4 Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Bereiche

Die Baufeldstreifen und -flaichen, die baubedingt beansprucht wurden, werden
nach Abschluss der Bauleistung beraumt und Biotopstrukturen hergestellt. Die Rekultivierung
erfolgt durch sorgfaltige und vollstandige Beseitigung des aufgebrachten Fremdmaterials,
samtlicher Bau- und Bauhilfsstoffe sowie sonstiger Fremdstoffe. Weiterhin erfolgen
eine Beseitigung von Bodenverdichtungen durch tiefgehende Bodenlockerung, ein
profilgerechtes Wiederaufbringen des abgetragenen und zwischengelagerten Oberbodens
und die Einbringung organisch reproduktionswirksamer Substanz sowie ggf. Bodenaustausch.
Die Wiederherstellung der im Ausgangszustand durch krautige Vegetationsbestande
gepragten BE-Flachen erfolgt durch die Initialansaat mit einer Regio-Saatgutmischung
(Mitteldeutsches Tief-und Hugelland- Herkunftsregion 5). Es ist ausschliefllich regionales,
zertifiziertes Saatgut gemaR FLL (2014) auszubringen.
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Begriindung:

Boden, Wasser: Die Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Bereiche dient der Minimierung der baubedingten
Beeintrachtigung der Schutzgiiter Boden und Wasser und somit weiterer Konflikte mit verschiedenen
Naturgutfunktionen.

8.2.2 MaRnahmen zum Ausgleich

M1  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Ostlich der Miinchener StraBe westlich des geplanten Regenriickhaltebeckens sowie des
Industriegebietes ist eine Griinfliche geplant und dauerhaft zu erhalten. Die gehdlzfreien
Bereiche innerhalb der Flurstiicke sind mit heimischen standortgerechten Baumen aus
regionaler Herkunft gemal Liste , Gebietseigene Geholze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet
2> (siehe Anlage 6) zu bepflanzen. Dabei sind Bdume als Hochstamm im Stammumfang von
14-16 cm (Mindesqualitdat) zu pflanzen. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der
erforderlichen Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstande zu den technischen
Anlagen, Leitungen sowie Wegen/ StraRen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fiir die
Ausfiihrung und Pflege von Gehdlzen sind zu beachten. Die Baume werden mit einem
Mindestpflanzabstand von 5,0 m zueinander angeordnet. Vorhandene Geholze sind dauerhaft
zu erhalten. Die Pflanzung wird zum Schutz gegen Schadigung eingezaunt. Im Anschluss an die
Pflanzung erfolgen eine einjahrige Fertigstellungs- sowie eine vierjahrige Entwicklungspflege.
Nach Abschluss der Pflege erfolgt der Rickbau der Baumverankerungen und
Kulturschutzzdaune. Der Baumbestand ist dauerhaft zu erhalten.

Die MalRnahme ist rechtlich zu sichern.
=>» Flache ist Teil der Bilanz (siehe Kapitel 6.2.2.5)

Begriindung:

Schutzgut Tiere Durch Ausweisung von Flachen mit Pflanz- und Erhaltungsbindung werden
und Pflanzen Trittsteinbiotope erhalten und teils neu geschaffen, die der Durchgriinung des
Geltungsbereiches und als Lebensraum fiir angepasste Tierarten dienen.

Boden, Wasser, Durch Ausweisung von Flachen mit Pflanz- und Erhaltungsbindung werden unversiegelte

Klima/ Luft Griunflachen erhalten und aufgewertet. Durch die Begriinung wird die Erosion von Boden
unterbunden und Boden aufgewertet und gesichert. Die Grundwasserqualitat wird
erhalten (z. B. durch Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des
Bodenwassers reduziert. Niederschlagswasser wird zurlickgehalten und durch
Verdunstung dem natirlichen Wasserkreislauf zugefiihrt. Das Blattwerk der Bdume
mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizung der Verkehrsflachen in den
Sommermonaten und tragt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und Verdunstung
von Regenwasser wird frischere, kihlere Luft produziert. Zudem binden die Blatter
Luftschadstoffe, wie NO2, SOz, Ozon und Feinstaub. Sauerstoff wird produziert. Durch
Photosynthese wird CO2 gebunden und der Atmosphare entzogen. Dadurch verbessert sich
das Mikroklima im Vergleich zu Gebieten ohne Griinflachen.

Landschaft Durch Ausweisung von Flachen mit Pflanz- und Erhaltungsbindung entlang der Miinchener
StralRe bleibt das Landschaftsbild (Baumreihen entlang von StralRen) dieses Bereiches
erhalten.

Shttps://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf
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El Pflanzung von Feldgehélzen Musikantenweg

Sudlich von Brehna nahe des Musikantenweges erfolgt auf gehdlzfreien Teilen der Flurstiicke
449, 452, 251/17, 251/21, 251/20, 251/19, 251/18 (Gemarkung Brehna Flur 8) die Anlage
eines Feldgeholzes auf ca. 6601m?2. Die geholzfreien Bereiche innerhalb der Flurstiicke sind mit
heimischen standortgerechten Baumen und Strauchern aus regionaler Herkunft gemaf Liste
,Gebietseigene Gehdlze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet 2“¢ (siehe Anlage 6) zu
bepflanzen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fir die Ausflihrung und Pflege von
Gehodlzen sind zu beachten. Die Baume werden mit einem Mindestpflanzabstand von 5,0 m
zueinander angeordnet. Die Gebuschpflanzungen (Strducher) erfolgen mehrreihig im
Dreiecksverband. Die Pflanzung wird zum Schutz gegen Wildverbiss eingezaunt. Im Anschluss
an die Pflanzung erfolgen eine einjdhrige Fertigstellungs- sowie eine vierjahrige
Entwicklungspflege. Nach Abschluss der Pflege erfolgt der Riickbau der Baumverankerungen
und Kulturschutzzaune. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der erforderlichen
Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstande zu den technischen Anlagen, Leitungen
sowie Wegen/ StraBen. Der Geholzbestand ist dauerhaft zu erhalten.

Die MaRBnahme ist rechtlich zu sichern.

=> Anrechenbare KompensationsmalRnahme mit 66.010 Wertpunkten

Schutzgut Tiere Durch die Umsetzung der MaBnahme werden nach dem Bewertungsmodell des Landes

und Pflanzen Sachsen-Anhalt anteilig die durch den B-Plan erfolgten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen des Naturgutes Pflanzen, Tiere und deren Lebensrdume kompensiert.
Es werden neue Lebensrdume und 0&kologische Nischen fiir Flora und Fauna im
Siedlungsraum Brehna geschaffen.

Boden, Wasser, Die Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Bodenstruktur aus. So wird die Erosion
Klima/ Luft unterbunden, die Grundwasserqualitit werden verbessert (z. B. durch
Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert.

Durch eine Begriinung werden positive Effekte fiir das Mikroklima erzielt. Das Blattwerk
der Pflanzen mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizungserscheinungen in
den Sommermonaten und tragt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und
Verdunstung von Regenwasser wird frischere, kiihlere Luft produziert. Zudem binden die
Blatter der geplanten Gehdlze, aber auch die krautige Vegetation Luftschadstoffe, wie NO2,
SO;, Ozon und Feinstaub.

Landschaft Durch die Anlage des Feldgeholzes erfolgt eine Aufwertung des Ortsbildes.

E2 Pflanzung von Feldgehdlzen Torna

Im slidlichen Teil von Torna wird auf geholzfreien Teilen des Flurstiickes 54 (Gemarkung Brehna
Flur 14) ein Feldgehélz auf ca. 1345m? angelegt. Die gehdlzfreien Bereiche innerhalb der
Flurstiicke sind mit heimischen standortgerechten Baumen und Strauchern aus regionaler
Herkunft gemaR Liste ,Gebietseigene Gehdlze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet 2“7 (siehe
Anlage 6) zu bepflanzen. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der erforderlichen
Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstinde zu den technischen Anlagen, Leitungen
sowie Wegen/ StralRen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fur die Ausflihrung und
Pflege von Geholzen sind zu beachten. Die Baume werden mit einem Mindestpflanzabstand

https://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik _und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf

"https://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik _und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf
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von 5,0 m zueinander angeordnet. Die Anpflanzung erfolgt als Heister mit einer Hohe von
1,50m-2m, 2-3mal verpflanzt. Die Geblischpflanzungen (Straucher) erfolgen mehrreihig im
Dreiecksverband. Die Anpflanzung der Straucher erfolgt mit einer Mindesthéhe von 0,8m-
1,20m sowie mindestens 2mal verpflanzt. Die Gesamtflache der Pflanzung wird zum Schutz
gegen Wildverbiss eingezaunt. Im Anschluss an die Pflanzung erfolgen eine einjdhrige
Fertigstellungs- sowie eine vierjahrige Entwicklungspflege. Nach Abschluss der Pflege erfolgt
der Rickbau der Baumverankerungen und Kulturschutzzaune. Das Feldgehdlz ist dauerhaft zu
erhalten.

Die MalRnhahme ist rechtlich zu sichern.

= Anrechenbare KompensationsmafRnahme mit 6.725 Wertpunkten

Schutzgut Tiere Durch die Umsetzung der MaRnahme werden nach dem Bewertungsmodell des Landes

und Pflanzen Sachsen-Anhalt anteilig die durch den B-Plan erfolgten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen des Naturgutes Pflanzen, Tiere und deren Lebensraume kompensiert.
Es werden neue Lebensrdume und 0&kologische Nischen fiir Flora und Fauna im
Siedlungsraum Brehna geschaffen.

Boden, Wasser, Die Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Bodenstruktur aus. So wird die Erosion
Klima/ Luft unterbunden, die Grundwasserqualitit werden verbessert (z. B. durch
Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert.

Durch eine Begriinung werden positive Effekte fiir das Mikroklima erzielt. Das Blattwerk
der Pflanzen mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizungserscheinungen in
den Sommermonaten und trdgt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und
Verdunstung von Regenwasser wird frischere, kiihlere Luft produziert. Zudem binden die
Blatter der geplanten Gehdlze, aber auch die krautige Vegetation Luftschadstoffe, wie NO>,
SO, Ozon und Feinstaub.

Landschaft Durch die Anlage des Feldgeholzes erfolgt eine Aufwertung des Landschaftsbildes.

E3 Pflanzung einer Strauchhecke

Sudwestlich von Torna parallel zum Schachtgraben wird auf dem Flurstiick 205 (Gemarkung
Brehna Flur 14) entlang des Weges eine Strauchhecke (ca. 1530 m?) angelegt. Dafir sind
heimische standortgerechte Geholze gemal Liste ,,Gebietseigene Gehdlze Sachsen-Anhalt-
Vorkommensgebiet 2“8 (siehe Anlage 6) zu verwenden. Beeren- und dorntragende Strducher
sind zu bevorzugen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fiir die Ausfiihrung und Pflege
von Geholzen sind zu beachten. Die Anpflanzung der Straucher erfolgt mit einer Mindesthohe
von 0,8m-1,20m sowie mindestens 2mal verpflanzt. Die Bepflanzung ist dreireihig versetzt
durchzufiihren. Vor der Neuanlage ist der Boden zu lockern. Zu den landwirtschaftlichen
Flachen auRerhalb des Flurstlickes ist ein Mindestabstand von mindestens 0,5m einzuhalten.
Die Strauchhecke ist dauerhaft zu erhalten.

=> Anrechenbare KompensationsmalRnahme mit 13.770 Wertpunkten

Schutzgut Tiere Durch die Umsetzung der MaBRnahme werden nach dem Bewertungsmodell des Landes

und Pflanzen Sachsen-Anhalt anteilig die durch den B-Plan erfolgten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen des Naturgutes Pflanzen, Tiere und deren Lebensrdume kompensiert.
Es werden neue Lebensrdume und Okologische Nischen fiir Flora und Fauna im
Siedlungsraum Brehna geschaffen.

8https://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf
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Boden, Wasser, Die Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Bodenstruktur aus. So wird die Erosion
Klima/ Luft unterbunden, die Grundwasserqualitit werden verbessert (z. B. durch
Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert.

Durch eine Begriinung werden positive Effekte fiir das Mikroklima erzielt. Das Blattwerk
der Pflanzen mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizungserscheinungen in
den Sommermonaten und tragt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und
Verdunstung von Regenwasser wird frischere, kiihlere Luft produziert. Zudem binden die
Blatter der geplanten Gehdlze, aber auch die krautige Vegetation Luftschadstoffe, wie NO3,
SO2, Ozon und Feinstaub.

Landschaft Durch die Anlage der Strauchhecke erfolgt eine Aufwertung des Landschaftsbildes.

E4 Pflanzung eines Baumbestandes

Im nordlichen Teil von Brehna, entlang der Halleschen Strafle wird auf einer kirzlich
geraumten Flache auf den Flurstlicken 81,82,83,84,85, 86,87, 89/1, 95 (Gemarkung Brehna
Flur 11) eine Baumgruppe mit ca. 666m? angelegt. Die geholzfreien Bereiche innerhalb der
Flurstiicke sind mit heimischen standortgerechten Baumen aus regionaler Herkunft gemaR
Liste ,,Gebietseigene Gehdlze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet 2“° (siehe Anlage 6) zu
bepflanzen. Dabei sind Bdume als Hochstamm im Stammumfang von 14-16 cm
(Mindesqualitat) zu pflanzen. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der erforderlichen
Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstinde zu den technischen Anlagen, Leitungen
sowie Wegen/ StralRen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fir die Ausflihrung und
Pflege von Geholzen sind zu beachten. Die Biume werden mit einem Mindestpflanzabstand
von 5,0 m zueinander angeordnet. Die Pflanzung wird zum Schutz gegen Schadigung
eingezdunt. Im Anschluss an die Pflanzung erfolgen eine einjahrige Fertigstellungs- sowie eine
vierjahrige Entwicklungspflege. Nach Abschluss der Pflege erfolgt der Rickbau der
Baumverankerungen und Kulturschutzzaune. Der Baumbestand ist dauerhaft zu erhalten.

Die MaRBnahme ist rechtlich zu sichern.
= Anrechenbare KompensationsmafRnahme mit 8.658 Wertpunkten
Anrechenbare Wertsteigerung der MaBnahmen E1.1 - E1.4

In der nachfolgenden Tabelle werden die ErsatzmaRnahmen bewertet und bilanziert. Des
Weiteren wird aufgezeigt, welche anrechenbare Wertsteigerung mit diesen MaRBnahmen
gegeniber dem Biotopwert der Ausgangssituation erzielt wird. Die Ableitung der
Wertsteigerung erfolgt nach der Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im
Land Sachsen-Anhalt (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt, 2009).

Fiir die Ermittlung der Biotopaufwertung (Wertsteigerung) wird die Ausgangssituation der
MaBnahmenflachen erfasst und den vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen anhand der
Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt die
entsprechenden Wertpunkte zugeordnet. Ebenso differenziert wie die Ausgangssituation wird
die zu erwartende naturschutzfachliche Wertigkeit der Biotop- und Nutzungstypen nach der
Umsetzung der MaRnahmen betrachtet. Der zu erwartende naturschutzfachliche Wert der
geschaffenen Biotop- und Nutzungsstrukturen wird mit Hilfe der Planwerte aus dem Anhang |
der Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt ermittelt.
Aus der Differenz zwischen dem bestehenden Biotopwert und dem zu erwartenden Planwert

https://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf
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ergibt sich die anrechenbare Wertsteigerung des Biotops bzw. Nutzungstyps pro
Quadratmeter. Fir die Ermittlung des anrechenbaren Kompensationsumfanges der
MalBnahme wird die ermittelte Wertsteigerung pro Quadratmeter mit der MaRnahmenflache
multipliziert. Die Gesamtsumme aller ermittelten Wertpunkte stellt die erzielte Aufwertung
(Wertsteigerung) der Leistungs- und Funktionsfahigkeit von Natur und Landschaft dar.
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Ubersicht zu den Ersatzmafinahmen und zu der zu erwartenden naturschutzfachlichen Wertsteigerung bzw. der funktionalen

Tabelle 11:
Kompensationsleistung
Code Biotoptyp Biotop- | Fliche in | Gesamtwert | Biotop- | geplanter Biotoptyp Plan- Flache in|Gesamtwert
wert m? in WP code wert m? in WP
MaRnahme E1 Feldgehodlze Musikantenweg, Gemarkung Brehna, Flur 8 Fist 449, 452, 251/17, 251/21, 251/20, 251/19, 251/18

Al Intensiv genutzter Acker 5 6601 33005 HGA Feldgeholz aus Uberwiegend 15 6601 99015

heimischen Arten
MaRnahme E2 Feldgehdlze Torna, Gemarkung Brehna, Flur 14 Fist 54

GIA Intensivgrinland 10 1345 13450 HGA Feldgeholz aus Uberwiegend 15 1345 20175

heimischen Arten
MaRnahme E3 Strauchhecke, Gemarkung Brehna, Flur 14 Flst 205

Al Intensiv genutzter Acker 5 1056 5280 HHA Strauchhecke aus Uberwiegend 14 1056 14784
heimischen Arten

Al Intensiv genutzter Acker 5 474 2370 HHA Strauchhecke aus Uberwiegend 14 474 6636
heimischen Arten

MaBnahme E4 Baumbestand, Gemarkung Brehna, Flur 11, Fist Nr. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89/1, 95

BX. Baustelle 0 666 0 HEC Baumgruppe/-bestand aus Uberwiegend 13 666 8658
heimischen Arten

Gesamtsumme 10142 m?| 54105 WP 10142 m?| 149268 WP

Kompensationswert 95163 WP

Einem Kompensationsbedarf von 490.555 WP (eingriffsbedingte Wertminderung der Biotop- und Nutzungstypen durch die anlage- und
baubedingten Beeintrachtigungen des geplanten Bauvorhabens) stehen landschaftspflegerische MaBnahmen mit einer insgesamt zu erwartenden
naturschutzfachlichen Wertsteigerung von 95.163 WP gegenliber. Der durch den Bebauungsplan entstehende Eingriff in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild kann unter der Voraussetzung der Umsetzung aller beschriebenen landschaftspflegerischen MalRnahmen nicht vollstindig

kompensiert werden.
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E5 Erwerb von Okokontopunkten

Fir den Kompensationsbedarf von 395.392 WP konnten keine geeigneten Ausgleichs- und
Ersatzmallnahmen gefunden werden. Somit erfolgt die Kompensation durch den Erwerb von
Okokontopunkten. Durch die 6kologische Aufwertung von Flichen werden Okopunkte
geschaffen die dann erworben werden kénnen. Mit dem Erwerb von Okopunkten werden
Malnahmen finanziert die Lebensraume fir Tiere wiederherstellen und den Naturhaushalt
sowie den Biotopverbund stirken. Als MaBnahme ist der Erwerb von Okopunkten generiert
durch bereits umgesetzte MaRnahmen im Rahmen eines Okokontos in der Héhe von 395.392
WP vorgesehen.

Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt MBH stellt die Okopool-MaRnahme Nr. 49
,Waldentwicklung Mosigkauer Heide bei Quellendorf” zur Verfiigung. Im Zuge der MaRnahme
wird im Projektgebiet (Gemarkung Quellendorf) ein reich strukturierter, den standortlichen
Gegebenheiten, angepasster Laubmischwaldkomplex mit Sukzessionsbereich entwickelt.
Wesentliche Merkmale der MalRnahme sind:
e die eigentumsrechtliche Sicherung einer 17,7 ha grof3en Flache,
e Bodenvorbereitung mittels Tiefenumbruch und anschliefRender Bodenverbesserung
durch das Einbringen einer kohlensauren Magnesium-Kalkmischung,
e Entwicklung eines zonierten und strukturierten Waldlebensraums,
e Erhalt und Errichtung tempordar wasserfihrender Senke als &kologische
Funktionsflache,
e Anlage eines artenreichen und gestuften Waldmantels mit Krautsaum an den Randern,
die nicht an die bestehenden Walder anschlieRRen,
e dauerhafte Betreuung des Projektes durch ein begleitendes Monitoring.

8.3 Schutzgut Flache/ Boden
8.3.1 MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden tragen folgende allgemeine
Malnahmen bei:

=  Unbelasteter Oberboden ist bei allen BaumaRnahmen nach sachgerechter
Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzufiihren. Verdichtete Bodenbereiche sind
nach Abschluss der Baumalinahmen gemal} DIN 18 915 , Bodenarbeiten” wirkungsvoll zu
lockern. Es sind geeignete SchutzmaBnahmen gegen Schadstoffeintrage in Boden und
Grundwasser zu ergreifen.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.

= Zur Vermeidung von Uberschissigem Erdmaterial ist vorrangig ein Massenausgleich
anzustreben. Dennoch anfallender tberschiissiger Bodenaushub ist in rechtlich zuldssiger
Weise zu verwerten oder auf einer abfallrechtlich zugelassenen Deponie des Kreisgebietes
zu beseitigen.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.
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= Sollten bei der ErschlieBung des Baugebietes Altablagerungen angetroffen werden, so ist
die untere Abfall- und Bodenschutzbehérde des Landkreises sofort zu verstandigen. Ggf.
belastetes Bodenmaterial sowie bodenfremde Stoffe sind von unbelasteten Béden zu
separieren und einer Sanierung bzw. einer ordnungsgemalen Entsorgung zuzufihren.

Begriindung:

Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden/ Wasser unversiegelten Bodens sowie des Grundwassers im Falle der Betroffenheit von
Altablagerungen wahrend des Baus.

=  Hinsichtlich der Vermeidung von Bodenbelastungen durch Lagerung von Bauabfallen und
Betriebsstoffen sind geeignete Vorkehrungen zu treffen.
Baubetriebsbedingte Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung
von Boden mit Fremdstoffen) sind auf das den Umstanden entsprechend notwendige
Ausmal’ zu beschranken (§ 4 Abs. 1 BodSchG) sowie nach Abschluss der BaumaRnahmen
zu beseitigen.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.

=  Bereiche spaterer Freiflaichen sind nach Moglichkeit vom Baubetrieb freizuhalten. Dort
sind notwendige Erdarbeiten (z. B. Abschieben des Oberbodens, Bodenauftrag) nur mit
Kettenfahrzeugen (zuldssige Bodenpressung <4N/cm?) auszufiihren.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden/ unversiegelten Bodens und des Grundwassers wahrend des Baus. Bodenverdichtungen
Wasser/Tiere werden auf ein absolut erforderliches Mindestmal? reduziert, Anwuchserfolge fiir Geholze
und Pflanzen werden gesichert.

=  Baumaschinen und -gerdte sind durch das bauausfiihrende Unternehmen taglich auf
Leckagen an Dichtungen und Anschlissen zu Uberprifen. Kommt es trotzdem zu
Austritten von Betriebs- oder Schmierstoffen ist unverziiglich die Bauliberwachung zu
informieren und ein Bodenaustausch vorzunehmen.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.

= Die Versiegelungsrate ist auf ein erforderliches Mindestmal} zu beschranken.

Begriindung:
Schutzgut Die MalRnahme dient der Verminderung der Neuversiegelungsrate im Geltungsbereich.
Boden/ Wasser/ Der dauerhafte Verlust von Béden und die erhebliche Beeintriachtigung des Grundwassers
Klima sowie des Mikroklimas werden vermindert.

=  Wege, Zufahrten, objektspezifische Stellplatze und Gemeinschaftsbereiche innerhalb des
Industriegebietes sind in wasser- und luftdurchldssiger Bauweise herzustellen, wodurch
die Versiegelung so gering wie moglich gehalten wird und die Versickerungsfahigkeit der
Boden erhalten bleibt.

Begriindung:
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Schutzgut Die MaRnahme dient der Verminderung der Neuversiegelungsrate im Geltungsbereich.
Boden/ Wasser/ Der dauerhafte Verlust von Béden und die erhebliche Beeintrachtigung des Grundwassers
Klima sowie des Mikroklimas werden vermindert.

8.3.2 MaRnahmen zum Ausgleich

Da innerhalb des Geltungsbereiches keine Wert- und Funktionselement besonderer
Bedeutung fiir das Schutzgut Boden und das Schutzgut Flache vorhanden sind, erfolgt eine
hinreichende Beriicksichtigung der Eingriffsfolgen fir das Schutzgut Gber die Bilanzierung der
Biotope. Die Ableitung zusatzlicher MalRnahmen ist nicht erforderlich. Die mit den geplanten
PflanzmaRnahmen erfolgte ganzjahrige Bodenbedeckung dient der Aufwertung des Bodens
sowie der Verbesserung der Bodenstruktur. Folgende zur Kompensation der Eingriffe in den
Biotopbestand des Geltungsbereiches vorgesehene MaRnahmen wirken multifunktional, d. h.
kompensieren gleichzeitig die zu erwartenden Beeintrachtigungen in das Schutzgut Boden:

M1  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
vgl. Kap. 8.2.2

El Pflanzung von Feldgeholzen Musikantenweg
vgl. Kap. 8.2.2

E2 Pflanzung von Feldgehdlzen Torna
vgl. Kap. 8.2.2

E3 Pflanzung einer Strauchhecke
vgl. Kap. 8.2.2

E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand
vgl. Kap. 8.2.2

E5 Erwerb von Okokontopunkten
vgl. Kap. 8.2.2

8.4 Schutzgut Wasser
8.4.1 MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung

8.4.1.1 Grundwasser

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Teilschutzgutes Grundwasser sowie zur
Forderung der Grundwasserneubildungsrate im Geltungsbereich tragen folgende allgemeine
Malnahmen bei:

= Verdichtete Bodenbereiche sind nach Abschluss der BaumaRnahmen gemafd DIN 18 915
,Bodenarbeiten” wirkungsvoll zu lockern. Es sind geeignete SchutzmalRnahmen gegen
Schadstoffeintrage in Boden und Grundwasser zu ergreifen.

vgl. Kap. 8.3.1

= Sollten bei der ErschlieBung des Baugebietes Altablagerungen angetroffen werden, so ist
die untere Abfall- und Bodenschutzbehorde des Landkreises sofort zu verstandigen. Ggf.
belastetes Bodenmaterial sowie bodenfremde Stoffe sind von unbelasteten Béden zu
separieren und einer Sanierung bzw. einer ordnungsgemalen Entsorgung zuzufihren.

vgl. Kap. 8.3.1

Bliro Karsten Obst 59



Umweltbericht Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

=  Baumaschinen und -gerdte sind durch das bauausfiihrende Unternehmen taglich auf
Leckagen an Dichtungen und Anschlissen zu Uberprifen. Kommt es trotzdem zu
Austritten von Betriebs- oder Schmierstoffen ist unverziglich die Baulberwachung zu
informieren und ein Bodenaustausch vorzunehmen.

vgl. Kap. 8.3.1
= Die Versiegelungsrate ist auf ein erforderliches Mindestmal} zu beschranken.
vgl. Kap. 8.3.1

=  Wege, Zufahrten, objektspezifische Stellpldatze und Gemeinschaftsbereiche innerhalb des
Industriegebietes sind in wasser- und luftdurchldssiger Bauweise herzustellen, wodurch
die Versiegelung so gering wie moglich gehalten wird und die Versickerungsfahigkeit der
Boden erhalten bleibt.

vgl. Kap. 8.3.1
8.4.2 MaRnahmen zum Ausgleich

Da innerhalb des Geltungsbereiches keine Wert- und Funktionselement besonderer
Bedeutung fir das Schutzgut Wasser vorhanden sind, erfolgt eine hinreichende
Berlicksichtigung der Eingriffsfolgen fir das Schutzgut Gber die Bilanzierung der Biotope. Die
Ableitung zusatzlicher MalBnahmen ist nicht erforderlich. Die mit den geplanten
PflanzmaRnahmen erfolgte ganzjahrige Bodenbedeckung dient dem Erhalt sowie der
Verbesserung des Bodenwasser- und somit des Grundwasserhaushaltes. Folgende zur
Kompensation der Eingriffe in den Biotopbestand des Geltungsbereiches vorgesehene
Malnahmen wirken multifunktional, d. h. kompensieren gleichzeitig die zu erwartenden
Beeintrachtigungen in das Schutzgut Wasser.

M1  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
vgl. Kap. 8.2.2

E1l Pflanzung von Feldgeholzen Musikantenweg
vgl. Kap. 8.2.2

E2 Pflanzung von Feldgehdlzen Torna
vgl. Kap. 8.2.2

E3 Pflanzung einer Strauchhecke
vgl. Kap. 8.2.2

E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand
vgl. Kap. 8.2.2

E5 Erwerb von Okokontopunkten
vgl. Kap. 8.2.2

8.5 Schutzgut Klima/ Luft
8.5.1 MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Schutzgutes Klima/ Luft tragen folgende
allgemeine MaRnahmen bei:

V3 Schutz des vorhandenen Gehodlzbestandes

vgl. Kap. 8.2.1
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= Die Versiegelungsrate ist auf ein erforderliches Mindestmafd zu beschranken.
vgl. Kapitel 8.4.1

=  Wege, Zufahrten, objektspezifische Stellplatze und Gemeinschaftsbereiche innerhalb der
Baugebiete sind in wasser- und luftdurchlassiger Bauweise herzustellen, wodurch die
Versiegelung so gering wie moglich gehalten wird und die Versickerungsfahigkeit der
Boden erhalten bleibt.

8.5.2 MaRnahmen zum Ausgleich

Die hinreichende Berlicksichtigung der Beeintrachtigungen von Wert- und Funktionselement
allgemeiner Bedeutung fiir das Schutzgut Klima/ Luft erfolgt (iber die Bilanzierung der Biotope.
Die Ableitung zusatzlicher MaBnahmen ist hierflr nicht erforderlich. Aufgrund des Verlustes
von Biotopstrukturen mit besonderer Bedeutung fiir den globalen Klimaschutz (Wert- und
Funktionselement besonderer Bedeutung: Gehdlz) sind PflanzmaRnahmen umzusetzen. Die
folgenden Malnahmen tragen zur Kompensation der durch das geplante Vorhaben
entstehenden unvermeidbaren Beeintrachtigungen des Schutzgutes bei:

M1  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
vgl. Kap. 8.2.2

El Pflanzung von Feldgeholzen Musikantenweg
vgl. Kap. 8.2.2

E2 Pflanzung von Feldgehdlzen Torna
vgl. Kap. 8.2.2

E3 Pflanzung einer Strauchhecke
vgl. Kap. 8.2.2

E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand
vgl. Kap. 8.2.2

8.6 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiiter

Die vorgenannten KompensationsmaBnahmen weisen untereinander keine negativen
Wechselwirkungen auf.
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8.7 Vergleichende Gegeniiberstellung Eingriff - Ausgleich

Tabelle 12:  vergleichende Gegendiiberstellung der Konflikte einschliefSlich Kompensationsbedarf und Kompensationsmafinahmen
Eingriff Ausgleich
Konflikt Umfang MafBnamen MafBnahmentitel Kompensationsumfang
nummer
Nr. Bezeichnung Verlust Beeintrachtigung
Schutzgut Tiere und Pflanzen
Veerl Einhaltung von Zeitvorgaben fir die Vermeidung
Gehdlzrodung
Vg2 Einhaltung von Zeitvorgaben fir die Vermeidung
Baufeldraumung
bau- und anlagebedingte Veee3 MaRnahmen zum Schutz vor Vogelschlag Vermeidung
Faunal Beeintrachtigung der Artengruppe n.g. - :
Brutvigel (WFb) V1 Umweltbaubegleitung Vermeidung
V2 Baufeldbegrenzung Vermeidung
V3 Schutz des vorhandenen Gehdlzbestandes Vermeidung
\Z Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Vermeidung
Bereiche
V1 Umweltbaubegleitung Vermeidung
V2 Baufeldbegrenzung Vermeidung
V3 Schutz des vorhandenen Gehdlzbestandes Vermeidung
bau- und anlage- bedingte \Z \é\gre(;:::;Zerstellung baubedingt beanspruchter Vermeidung
Fauna2 Beeintrachtigung der Amphibien n.g.
(WFa) V5 Umsiedlung von Amphibien in geeignetes Vermeidung
Gewadsser
V6 Aufstellen eines Amphibienschutzzaunes Vermeidung
V7 Vorbereitung eines Gewassers zur Umsiedlung Vermeidung
von Amphibien
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Eingriff Ausgleich
Konflikt Umfang MaBnamen MafBnahmentitel Kompensationsumfang
nummer
Nr. Bezeichnung Verlust Beeintrachtigung
V1 Umweltbaubegleitung Vermeidung
V2 Baufeldbegrenzung Vermeidung
bau- und anlagebedingter Verlust V3 Schutz des vorhandenen Gehélzbestandes Vermeidung
. von Gehdlzen
Biotopel (Baumgruppe/Feldgehélze) 19.882 m* B V4 Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Vermeidung
(WFa/WFb) Bereiche
M1 Flichen zum Anpflanzen von Baumen, Flache ist Teil der Bilanz
Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
E1l Pflanzung von Feldgeholzen Musikantenweg 6601m?%66.010 WP
E2 Pflanzung von Feldgeholzen Torna 1345m?%6.725 WP
bau- und anlagebedingter Verlust
Biotope2 von sonstiger krautiger Vegetation 7507 m? - E3 Pflanzung einer Strauchhecke 1530m%13770 WP
(Ruderalflur) (WFa)
E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand 666mM%8658 WP
ES Erwerb von Okokontopunkten 395392 WP
Schutzgut Boden
V1 Umweltbaubegleitung Vermeidung
V2 Baufeldbegrenzung Vermeidung
\Z Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Vermeidung
Verlust von Béden und Bereiche
Fliche 1/ Beeintrachtigung der 23.166 m? )
Boden 1 Bodenfunktion durch ’ M1 Flaichen zum Anpflanzen von Baumen, Flache ist Teil der Bilanz
Neuversiegelung (WFa) Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
E1 Pflanzung von Feldgeholzen Musikantenweg 6601m?%66.010 WP
E2 Pflanzung von Feldgehélzen Torna 1345m?%6.725 WP
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Eingriff Ausgleich
Konflikt Umfang MafBnamen MafBnahmentitel Kompensationsumfang
nummer
Nr. Bezeichnung Verlust Beeintrachtigung
E3 Pflanzung einer Strauchhecke 1530m?%13770 WP
E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand 666mM%8658 WP
ES5 Erwerb von Okokontopunkten 395392 WP
Schutzgut Wasser
V1 Umweltbaubegleitung Vermeidung
V2 Baufeldbegrenzung Vermeidung
\Z Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Vermeidung
Bereiche
M1 Flichen zum Anpflanzen von Baumen, Flache ist Teil der Bilanz
Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Grundwasser | Beeintrichtigung der Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)
1 Grundwasserneubildungsrate i 23.166 m? - : 5
. El Pflanzung von Feldgehdlzen Musikantenweg 6601m%66.010 WP
durch Neuversiegelung (Wfa)
E2 Pflanzung von Feldgehélzen Torna 1345m?%6.725 WP
E3 Pflanzung einer Strauchhecke 1530m%13770 WP
E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand 666m?%8658 WP
E5 Erwerb von Okokontopunkten 395392 WP
Schutzgut Klima
V3 Schutz des vorhandenen Gehdlzbestandes Vermeidung
M1 Flichen zum Anpflanzen von Baumen, Flache ist Teil der Bilanz
Klimal Bau- und anlagebedingter Verlust 19.822 m? - Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
klimarelevanter Strukturen (Wfb) ’ Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

E1 Pflanzung von Feldgeholzen Musikantenweg 6601m?%66.010 WP
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Eingriff Ausgleich
Konflikt Umfang MafBnamen MafBnahmentitel Kompensationsumfang
nummer
Nr. Bezeichnung Verlust Beeintrachtigung

E2 Pflanzung von Feldgeholzen Torna 1345m%6.725 WP
E3 Pflanzung einer Strauchhecke 1530m?%13770 WP
E4 Pflanzung einer Baumgruppe/-bestand 666m?%8658 WP

E5 Erwerb von Okokontopunkten 395392 WP
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9 MaRnahmen zur Uberwachung (Monitoring)

Gem. § 4c BauGB sind die aufgrund der Durchfiihrung des Bebauungsplanes eintretenden
erheblichen Umweltauswirkungen von den Gemeinden zu lberwachen, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein,
geeignete MalRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Gegenstand dieser Uberwachung ist auch die Durchfilhrung von MaRnahmen zur
Vermeidung/ Minderung und Kompensation. Die Stadt Sandersdorf-Brehna nutzt dabei die im
Umweltbericht angegebenen UberwachungsmaRBnahmen und die Information der Behdrden
aus der Beteiligung nach § 4 Abs. 3 BauGB.

Um die MaBBnahmenumsetzung zu Uberwachen, die die Auswirkungen des Bebauungsplanes
kompensieren sollen, sind folgende Monitoring-MaRnahmen sinnvoll:

. Information der Grundstiickseigentlimer bzw. Baubewerber Uber die griinordnerischen
Festsetzungen

. Festschreibung griinordnerischen Festsetzungen Uber stadtebauliche Vertrage o. a.

Ll Anzeige der Fertigstellung der KompensationsmaBnahmen bei der Unteren
Naturschutzbehorde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
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BASTIAN, O. & SCHREIBER, K.-F. (1994): Analyse und 6kologische Bewertung der Landschaft. — Jena, Stuttgart.

BAUER, H.-G.; BEZZEL, E.; FIEDLER, W (2005): Das Kompendium der Vogel Mitteleuropas, Bd. 1 bis 3, 2.
Uberarbeitete Auflage, Wiebelsheim.

BAUGESETZBUCH IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 3. NOVEMBER 2017 (BGBL. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348) gedndert worden
ist

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) gedandert worden ist.

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FUR WOHNEN, BAU UND VERKEHR (2022): Methodenpapier zur
Berucksichtigung des globalen Klimas bei der StraBenplanung in Bayern, Herford.

BERGSTEDT, J. (1993): Handbuch Angewandter Biotopschutz: Okologische und rechtliche Grundlagen,
Merkblatter und Arbeitshilfen fur die Praxis. — Landsberg.

BMU - BUNDESMINISTERIUM FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (HRSG.) (2000):
Hydrologischer Atlas von Deutschland. Freiburg i. Br.

BodSchAG LSA — BODENSCHUTZ-AUSFUHRUNGSGESETZ LSA (2002): GVBL. Nr. 21 vom 8.4. 2002 S. 214

BFN — BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2004):
- Lebensraumkorridore fir Mensch und Natur, Abschlussbericht zur Erstellung eines bundesweit
koharenten Grobkonzeptes (Initiativskizze), Stand Mai 2004.

BFN- BUNDESAMT FUR NATURSCHUTZ (2013): Karte der Potentiellen Natirlichen Vegetation Deutschlands. Band Il
Kartierungseinheiten. BfN-Skripten 349.

BFN- BUNDESAMT FUR NATURscHUTZ (2020): Rote Liste der Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands - Sdugetiere
Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 170/2.

BUNDESANSTALT FUR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE UND DIE GEOLOGISCHEN LANDESAMTER IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. — 4. Auflage, Hannover.

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom
23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) gedndert worden ist

DEUTSCHER VERLAG FUR GRUNDSTOFFINDUSTRIE GMBH (1995): Hydrogeologie der Bundesrepublik
Deutschland (&stlicher Teil), 1 : 500 000. — Leipzig /Stuttgart.

DRV DEUTSCHER RAT FUR VOGELSCHUTZ (2020): BERICHTE ZUM VOGELSCHUTZ, ROTE LISTE DER BRUTVOGEL
DEUTSCHLANDS, 6. FASSUNG HEFT 57

ELLENBERG, H.: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. — 5. Auflage, Stuttgart (1982) Zeigerwerte von Pflanzen
in Mitteleuropa. — Gottingen (1992).

EUROPAISCHE KOMMISSION (2009): Richtlinie 2009/147/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung), Amtsblatt
der Europaischen Union L 20/7 vom 26.01.2010.

EUROPAISCHE KOMMISSION (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom
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Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die
Anpassung der die Europadische Union begriindenden Vertrage, Amtsblatt der Europaischen
Gemeinschaften L 236/33 vom 23. September 2003.

EUROPAISCHE KOMMISSION (1997): Verordnung (EG) 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 Uiber den Schutz
von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels. — Amtsblatt
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Nr. 1497/2003 der Kommission vom 18. August 2003, Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L
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EUROPAISCHE KOMMISSION (2000): Natura 2000 — Gebietsmanagement: die Vorgaben des Artikels 6 der
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. — Luxemburg.

EUROPAISCHE KOMMISSION (2004): Entscheidung der Kommission vom 7. Dezember 2004 geméR der Richtlinie
92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung
in der kontinentalen biogeographischen Region, veroffentlicht im Amtsblatt der Europdischen Union
L 382/1 vom 28.12.2004.

FCB GmbH — Fachbiiro fiir Consolting und Bodenmechanik GmbH (2021). Geotechnischer Bericht nach DIN EN
1997-2/ DIN 4020. Baugrundhauptuntersuchung und Griindungsberatung.

FGSV - FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRAREN- UND VERKEHRSWESEN (2022): Merkblatt zur Anlage von
Querungshilfen fir Tiere und zur Vernetzung von Lebensrdumen an StraRen (MAQ). - Stand 2022.

FINKE, L. (1993): Berlicksichtigung 6kologischer Belange in der Raumplanung in der Bundesrepublik Deutschland.
—Hannover.

FUCHS, D., K. HANEL, J. JESSBERGER, A. LIPSKI, H. RECK, M. REICH, J. SACHTLEBEN, P. FINCK & U. RIECKEN (2007):
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GARNIEL, A. & MIERWALD, U. (2010): Arbeitshilfe Vogel und StraBenverkehr. Schlussbericht zum
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worden ist.

GASSNER, E. & WINKELBRANDT, A. (2010): UVP: Umweltvertraglichkeitspriifung in der Praxis; methodischer
Leitfaden. — Miinchen

GEOLOGISCHES LANDESAMT SACHSEN-ANHALT (1999): Ubersichtskarte Geopotenziale und Landesentwicklung
in Sachsen-Anhalt, M 1 : 400.000, Halle
- Blatt 1: Geopotenziale und Naturraumnutzung
- Blatt 2: Geopotenziale, Infrastruktur und Rohstoffe
- Blatt 3: Geopotenziale, Infrastruktur, Erdfall- und Senkungsgebiete

HAIDER, L. (1936): Reichsbewertungsgesetz und Bodenschatzungsgesetz. — Beck'sche Kurzkommentare, Bd. 18.
— Minchen und Berlin.

HVA F-StB Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen Leistungen im Straflen- und Briickenbau
(2014): Leistungsbeschreibungen fir faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit
landschaftsplanerischen Fachbeitrdgen und Artenschutzbeitrag

JORDAN, H. & WEDER, H-J. (1995): Hydrogeologie — Grundlagen und Methoden / Regionale Hydrogeologie. — 2.
Auflage, Stuttgart.

KAULE, G. (1991): Arten- und Biotopschutz. — 2. Auflage, Stuttgart.

LAG VSW — LANDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (2021): Vermeidung von Vogelverlusten an
Glasscheiben. http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/LAG%20VSW%2021-
01 Bewertungsverfahren%20Vogelschlag%20Glas.pdf

LAU LSA - LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (2000): Karte der potentiellen natiirlichen
Vegetation von Sachsen-Anhalt, Erlduterungen zur Naturschutz-Fachkarte M 1:200 000, Sonderheft
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LAU LSA - LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (2020b) : Rote Liste Sachsen-Anhalt 2020, in
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LAU-LSA - LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (2021) : Immissionsschutzbericht 2020 Sachsen-
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PFUTZNER, BERND (2000): Landesweite Bestimmung der Grundwasserneubildung auf Grundlage des Verfahrens
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11 Anlagen

Anlage 1 Bestands- und Konfliktplan
Anlage 2 MalRnahmenplan

Anlage 3 externer MalRnahmenplan
Anlage 4 Artenschutzbeitrag

Anlage 5 Griunordnerische Festsetzungen
Anlage 6 Pflanzlisten
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Anlage 1 Bestands- und Konfliktplan
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Biotoptypen

Biotoptypen- Erlduterung

Code

Sachsen-Anhalt

Geholze

- HEC Baumgruppe/-bestand aus Uiberwiegend heimischen Arten
HGA Feldgehdlz aus uberwiegend heimischen Arten

Gewasser

SEY Sonstige anthropogene nahrstoffarme Gewasser

Ruderalfluren
- URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten

Kl
Befestigte Flache, Verkehrsflache Der Bestands- und Konfliktplan wurde erstellt:
_ auf der Plangrundlage des Bebauungsplan
z\?vBc \?\;‘ra“’e (V‘?"S'el?e't) Stadt Sandersdorf-Brehna
. €g versiege Erweiterung Gewerbegebiet - Am Kreisel
w Biotope1 Fauna1 Altersstufung Stand M 9202 6 9
1) Altersstufung Gehdlzbestéande 2) Geblsch, Hecke, Strauch _an arz
Fliche1 Klima1 a- /glépeztgrjd éab dlem 20. Jahr) a- gb;r 88.‘Jjatr11re allt mit Daten aus:
\\ -4 bis 8 Jahre al 03 bis 5 Jahre it BEBAUUNGSPLAN BREHNA NR.3
d - Anpflanzung (unter 4 Jahre alt) d - Anpflanzungen (unter 3 Jahre alt) "GEWERBEPARK BREHNA., WESTLICH BAB 9"
Grundwasser1 . 3 ,
Nachweise Fauna (planungsrelevante Arten) Stand 12/07 (2.Anderung)
Boden1 (weily dargestellt sind planungsrelevante Arten, die vom Vorhaben nicht betroffen sind) Entwurfverfas__ser:
- Avifauna o II\IIGENIE_URBURO LADDE-HOBUS
F Lu (\ /8 (planungsrelevante Arten in rot) @ Amphlblen BlnnengartenStraBe 10
, 06749 Bitterfeld-Wolfen
- 11 Ba  Bachstelze (1 BP) EK  Erdkréte
F Lur 1 'y Gp  Gelbspétter (1 BP) TM  Teichmolch }
Gg Gartengrasmiicke (1 BP) TF  Teichfrosch Praambel
Sd Singdrossel (1 BP)
T Teichrohrsénger (1 BP) Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.November 2017 (BGBI. | S.3634),
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Artenschutzbeitrag (ASB) Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel
1 Anlass und Aufgabenstellung
1.1  Anlass

Im nordlich an das bestehende Firmengeldnde der Firma Mibe GmbH anschlieRende
Plangebiet ist ein neues Firmengebdude dieser geplant. Durch die Fortschreibung des
Bebauungsplanes ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel” soll das Bauvorhaben
stadtebaulich abgesichert werden.

Geplant ist dabei im sld-Ostlichen Teil des Plangebietes der Riickbau des aktuellen
Regenriickhaltebeckens (Loschwasserbecken + Versickerungsbecken). Die Bauliche Nutzung
eines groflen Teiles des Plangebietes soll in Zukunft als Industriegebiet ausgewiesen werden.
Die Grundflachenzahl soll hier mit 0,8 festgelegt werden. Die durch die Baugrenze begrenzte
Flache betrdgt ca. 31.318 m?. Geplant ist zudem der Bau eines neuen Regenriickhaltebeckens
mittig im Plangebiet gelegen und der Bau eines Kreisverkehres im nord-westlichen Bereich.
Dabei ist sowohl der Erhalt mancher bestehenden Bepflanzungen als auch die Neupflanzung
verschiedener Geholze zwischen dem neuen Kreisverkehr und der als Gewerbegebiet
auszuweisenden Flache geplant.

1.2  Aufgabenstellung

Der Artenschutzbeitrag liefert eine Prognose Uber das vorhabensbedingte Eintreten von
Zugriffsverboten auf relevante Arten unter Berlicksichtigung artspezifischer MalRnahmen zur
Verhinderung der Verbotsverletzung(en) gemaR den Vorgaben der §§ 44 und 45 BNatSchG!
(siehe Kapitel 2.1). Sofern erforderlich, werden die naturschutzfachlichen Voraussetzungen
fir eine Ausnahmezulassung dargelegt. Tritt keiner der Verbotstatbestande ein, bzw. liegen
die Ausnahmevoraussetzungen vor, ist das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht
zulassungsfahig.

2 Rechtliche Grundlagen und Methodik

Die Vorgaben zum besonderen Artenschutz gehen zurlick auf die Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen (FFH-RL), Art. 12 und 13, sowie die Richtlinie 2009/147/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 Uber die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (VSchRL), Art 5. Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der
Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 20. Juli 2022 (BGBI. 1S. 1362, 1436) setzt die Vorgaben der EU vollumfanglich in nationales
Recht um. Das Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 10. Dezember 2010, zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2019 (GVBI. LSA S. 346) trifft keine
weiteren Regelungen zum besonderen Artenschutz.

Die zentralen Vorschriften des besonderen Artenschutzes finden sich in den §§ 44 und 45
des BNatSchG. § 44 (1) Nr. 1-4 enthalten die fur die besonders geschitzten Pflanzen- und
Tierarten relevanten Zugriffsverbote.

§ 44 (5) ist mit dem Gesetz vom 15. September 2017 (BGBI. | S. 3434 neu gefasst worden. Er
trifft weitergehende Festlegungen, insbesondere (iber die Moglichkeit der vorgezogenen

1 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI.
1 S. 2240) geandert worden ist.
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Artenschutzbeitrag (ASB) Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

Herrichtung von AusgleichsmalBnahmen zur Gewahrleistung der durchgangigen 6kologischen
Funktion (Acg) flr streng geschiitzte Arten und europdische Vogelarten. Voraussetzung fir
die Zuldssigkeit von Ac- MalRnahmen ist die Zuldssigkeit des Vorhabens nach § 17
BNatSchG (Eingriffsregelung) bzw. ein mit unvermeidbaren Beeintrachtigungen verbundener
Eingriff, der durch eine Behorde durchgefiihrt wird. Weiterhin spezifiziert er die
Bedingungen, unter denen es nicht zur Erflllung des gesetzlichen Verbotstatbestands der
Zugriffsverbote kommt (siehe dazu Kap. 2.1)

§ 44 (6) nimmt Handlungen zur Vorbereitung gesetzlich vorgeschriebener Priifungen unter
weiteren Bestimmungen (Durchfiihrung durch fachkundige Personen, grofltmogliche
Schonung der untersuchten Exemplare, Meldung Gber Anzahl der verletzten oder getéteten
Exemplare an die zustdndige Naturschutzbehorde) ebenfalls von den Zugriffsverboten aus.
Demnach ist zweifelsfrei keine artenschutzrechtliche Prifung oder gar Ausnahmeprifung
fir diese Arbeiten erforderlich. Die Regelungen des Landes Sachsen-Anhalt
(Fanggenehmigung, Meldung der Ergebnisse) bleiben unberiihrt.

2.1  Zugriffsverbote

Im Folgenden werden die Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG im Einzelnen dargestellt und
ihre Maligaben erldutert. Die Verbote Nr. 1-3 beziehen sich dabei nur auf Tierarten. Verbot
Nr. 4 beinhaltet Pflanzenarten.

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG: Totungs- und Verletzungsverbot

»Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu toten oder ihre Entwicklungsforme aus der Natur zu entnehmen,
zu beschadigen oder zu zerstoren, [...]“

§ 44 (5) Satz 2 spezifiziert, dass ein VerstoRR gegen ...

»1. das Totungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor[liegt], wenn die
Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Totungs- und Verletzungsrisiko fiir
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhoht und diese Beeintrachtigung bei
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmallnahmen nicht vermieden
werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme,
Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht
vor[liegt], wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen
Mallnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Toétung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung und die Erhaltung der
Okologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang
gerichtet ist, beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar sind, [...]“

Zu 44 (5) Satz 2 Nummer 1:

Der Tatbestand der Totung liegt dann vor, wenn fiir die Individuen einer Tierart eine
systematische Gefahrdung durch das Vorhaben besteht und sich das Tétungsrisiko fiir die zu
betrachtenden Tiere einer Art signifikant erh6ht und das allgemeine Lebensrisiko (z.B. Gefahr
des Todes durch Beutegreifer, Wetterschwankungen, natirlichen Konkurrenzdruck, etc.)
Ubersteigt.? Eine systematische Gefihrdung besteht beispielsweise dann, wenn tradierte

2 BVerwG 9 A 14.07 vom 09.07.2008 (A 30/A 2 Nordumfahrung Bad Oeyenhausen), insbes. Randnummer 91 bis 93
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saisonale Wanderwege oder Jagdrouten unterbrochen werden, oder auch ein attraktiveres
Nahrungsangebot im StraRenraum oder StralRenndhe geschaffen wird, als in der nattrlichen
Umwelt der zu betrachtenden Tierart.

Eine Totung darf nicht absichtlich passieren — dazu gehoért auch ein ,billigendes In-Kauf-
nehmen” von Totungen, ohne dass die gebotenen, fachlich anerkannten Mallnahmen zur
Vermeidung von Totung/Verletzung getroffen worden sind.

Die Totung von Tieren kann baubedingt und/oder anlagebedingt und/oder betriebsbedingt
eintreten, es kann jedoch durch geeignete Vermeidungsmallnahmen entgegengewirkt
werden. In der Regel sind diese oftmals technischen Vermeidungsmalinahmen mit einem
wirkungsvollen Ausgleichskonzept zu kombinieren. Das Ziel ist, die Notwendigkeit bzw.
Attraktivitat fur die betroffenen Tierarten, sich im Baustellen-/Trassen-/Verkehrsraum zu
bewegen, zu reduzieren.

Verbleibt nach Vorsehen der notwendigen Schutz- und VermeidungsmalRnamen ein Risiko,
dass einzelne Tiere zu Schaden kommen, so ist dies unvermeidbar und entspricht nicht damit
nicht mehr dem Zugriffsverbot.

Zu 44 (5) Satz 2 Nummer 2:

Das Fangen und Entnehmen von Tieren zu deren Schutz ist vom Verbot freigestellt. Dies betrifft
bspw. das Abfangen und Umsetzen von Amphibien, mit dem Ziel, sie vor Schadigung zu
schiitzen und/oder sie eine anderes/neues Laichgewdsser umzusetzen, im Sinne des Erhalts
der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatte im raumlichen Zusammenhang.
Damit einhergehende Beeintrachtigungen — darunter kbénnen auch Verluste von
Einzelexemplaren fallen, z.B. der Verlust von Kaulquappen — sind moglichst gering zu halten.
Fangen und Entnehmen zum Schutz ist als ,,ultima ratio” einzusetzen.

§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG: Storungsverbot

»Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen
Vogelarten wihrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stoéren; eine erhebliche Storung liegt vor, wenn sich der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, [...]“

Das Verbot der erheblichen Stérung tritt erst ein, sofern die Stérung erheblich ist, d.h. dass
sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Der Begriff der
»lokalen Population” (gemaR Gutachten zu den RLPB 2011, Kap. 13.5.3) ist fachlich begriindet
im Einzelfall festzulegen.

Stérungen gehen in der Regel vom Baubetrieb oder dem reguldren Betrieb der Stralle und
deren Nebenanlagen in Form von Larm, Licht oder Bewegungsreizen aus. Eine erhebliche
Stérung kann durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmalnahmen ganz vermieden
oder zumindest in dem Malie minimiert werden, dass die verbleibende Stérung nicht zu einer
erheblichen Beeintrachtigung und somit zum Eintritt des Verbotstatbestandes fihrt.

Indirekt kénnen durch erhebliche Storung Fortpflanzungs- und Ruhestdtten (essentielle
Teilhabitate) verlustig gehen, indem sie aufgrund von Stérungen von den Tieren verlassen
wird. Durch die (vorgezogene) Anlage geeigneter Ausweichhabitate kann dem Eintreten des
Verbotstatbestandes entgegnet werden.
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§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG: Verbot der Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten

»Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders
geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren, [...]“

Der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestétten geschieht direkt im Zuge des Baus (ggf. nur
zeitweise) und durch die Anlage der StraRe. Das Verbot tritt allerdings erst dann ein, wenn die
Okologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatte im rdumlichen Zusammenhang nicht
mehr gewahrleistet ist. Bei Verlust von sehr geringfigigen Flachenanteilen der Fortpflanzungs-
und Ruhestiatten und vorhandenen, noch nicht voll besetzten Ausweichhabitaten im
erreichbaren Umfeld fiir die jeweils betroffene(n) Art(en) tritt das Verbot nicht ein. Zum Eintritt
des Verbots konnen jedoch der bau-/anlagebedingte Verlust essentieller Habitatelemente,
bspw. wichtige Nahrungshabitate oder die Blockade der essentiellen Zuwegung zu diesen
zahlen, wenn dadurch die Nutzbarkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestatte entfallt.

§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG: Schadigungsverbot Pflanzen

»,ES ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen
oder zu zerstoren.”

Das Verbot bedarf derzeit keiner weiteren rechtlichen Auslegung. Werden relevante
Pflanzenarten betroffen, so sind Trassenverschiebungen zur Vermeidung von Schadigung
sowie der bauzeitliche Schutz von Bestanden das erste Mittel der Wahl. Dariber hinaus kann
eine Umsiedlung an geeignete Standorte stattfinden.

2.2 Betrachtungsebene

Fir die europarechtlich geschitzten Arten (Anhang IVa/ Tiere und Anhang IVb/ Pflanzen)
erfolgt die Konfliktanalyse einzelartbezogen.

Innerhalb der Gruppe der Vogel wird diese einzelartbezogene Betrachtungsweise nach
fachlichen Kriterien gemaR Artenschutz-Liste Sachsen-Anhalt (LBBau ST 2008/ 2017), neben
den Anhang I|-Arten der VSchRL, auf gefdhrdete Arten (Rote Liste 3 oder hdher), die
Koloniebriiter = sowie  Arten, die grole tradierte Rast-, Nahrungs- und
Schlafplatzgemeinschaften bilden (rastende und ziehende Arten) beschrankt.

Die kommunen, ungefahrdeten Vogelarten (alle europadischen heimischen, wildlebenden
Vogelarten, die nicht in der Liste aufgefiihrt sind) werden in der Konfliktanalyse
zusammenfassend auf der Ebene der Artengruppe betrachtet.

2.3 Schwellenwerte fiir die Betrachtungsrelevanz bei Koloniebriitern sowie rastenden
und ziehenden Vogelarten nach der ASL ST, 2018

In der Artenschutzliste ST (ASL ST 2018) sind fiir rastende und ziehende Vogelarten sowie
ungefahrdete Koloniebriiter mit der Vogelschutzwarte Steckby abgestimmte Schwellenwerte
angegeben. Diese stellen Fachkonventionen dar, ab denen (mit Ausnahme des
Totungstatbestandes) eine Priifung relevant ist.

Die Anwendung der Schwellenwerte ist nachfolgend beschrieben und in Abb. 1 dargestellt.
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Rast- und Zugvégel

Bei den rastenden und ziehenden Vogelarten sind die erheblichen Storungen sowie das
Totungs-/ Verletzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG sowie die Schadigung von
Ruhestatten nach Nr. 3 zu besorgen, Fortpflanzungsstatten spielen hier keine Rolle.

Im Hinblick auf die Schadigung oder Zerstérung der Ruhestatten kann bei Bestanden unterhalb
der Schwellenwerte davon ausgegangen werden, dass ein Ausweichen in das Umfeld i. d. R.
problemlos moglich ist und damit die oOkologische Funktion der von dem Vorhaben
betroffenen Ruhestatten im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG im raumlichen Zusammenhang
weiterhin erfiillt wird. Genauso kann davon ausgegangen werden, dass unterhalb der
Schwellenwerte Stérungen regelmalig nicht erheblich sind. Dagegen kann der Schwellenwert
beziglich der Totung des Individuums nicht angewendet werden.

Koloniebriiter

Fir die Koloniebriter ist der Schwellenwert nur bei Stérungen relevant. Bezogen auf die
Totung des Individuums sowie auf die Schadigung der Ruhe- und Fortpflanzungsstatten ist
jeder Einzelfall auf das Erfiillen des Schadigungsverbotes zu priifen. Die Annahme der
Ausweichmoéglichkeit - und damit verbunden die Wahrung der 6kologischen Funktion im
raumlichen Zusammenhang - bei Brutvorkommen unterhalb der Schwellenwerte ist als
Regelfall nicht begriindbar und somit unzulassig.

§44 (1) 1. § 44 (1) 3. BNatSchG
BNatSchG § 4 (1) 2 .
Individuums Stoérung enehsslare

Ruhe- Fortpflan-
zungsstatte

q o
— Prifung, wenn oberhalb des Schwellenwertes

III’

S Einzellfallprifung, unabhangig vom Schwellenwert

Abbildung 1: Anwendbarkeit der Schwellenwerte hinsichtlich der rastenden und ziehenden
Vogelarten sowie der Koloniebriiter, bezogen auf die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1
BNatSchG (Abb. LBBau HNL 2008)
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2.4  Artspezifische MaBnahmen

Artspezifische VermeidungsmaRRnahmen oder artspezifische, vorgezogene
AusgleichsmaBnahmen nach § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG werden vorgesehen, um das
Eintreten von Zugriffsverboten zu verhindern.

Die artspezifischen VermeidungsmalRlnahmen des ASB werden mit einem Index
gekennzeichnet (Vcer). Die vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen dienen der Sicherung der
durchgangigen 6kologischen Funktionalitdit und werden gemaR Veroffentlichung der EU-
Kommission (Guidance document on the strict protection of animal species of Community
interest under the Habitats Directive 92/43/EEC, Februar 2007) als CEF-MaBnahmen
bezeichnet (Measures which ensure the continuous ecological functionality).

CEF-MalRnahmen nehmen in der Nomenklatur der Eingriffsregelung immer den Status von
Ausgleichsmalinahmen ein und werden als Acer X bezeichnet, wobei ,X“ flr die fortlaufende
Nummerierung steht. Acer X unterscheiden sich von (nicht indizierten) AusgleichsmaRnahmen
nach § 15 Abs. 2 BNatSchG durch die vorgezogene Ausfiihrung vor dem Eingriff mit dem Ziel
der Funktionsfahigkeit zum Zeitpunkt des Eingriffs.

Kann das Eintreten von Zugriffsverboten trotz Vermeidungs- und/ oder CEF-MaRnahmen nicht
verhindert werden und ist die Zulassung einer Ausnahme erforderlich, sind artspezifische
Erhaltungsmallnahmen vorzusehen. Diese FCS-MaBnahmen (Measures aimig at the
favourable conservation status) verfolgen das Ziel, die Populationen der betroffenen Art in
einem glinstigen Erhaltungszustand verweilen zu lassen.

Sie sind damit Bestandteil der Ausnahmenvoraussetzungen, durch sie kann das erfillte
Zugriffsverbot ggf. Gberwunden werden.

Die Artenschutzregelung des BNatSchG gibt hierfiir keine Begrifflichkeit vor. Die Bezeichnung
erfolgt nach der Zuordnung im Rahmen der Eingriffsregelung als Ausgleichs- oder als
Ersatzmalnahmen und wird indiziert: Arcs X oder Ercs X. Sollte eine ErhaltungsmalRnahme im
Einzelfall keine kompensatorische Wirkung gegeniiber Eingriffstatbestanden entfalten, wird
diese Erhaltungsmallnahme - aufgrund ihrer die Wirkungen des eingetretenen
Zugriffsverbotes ausgleichenden Funktion — als AusgleichsmaBBnahme gefiihrt (Arcs X).

2.5 Vorgehensweise

Der Artenschutzbeitrag (ASB) ist ein unselbststandiger Teil der Genehmigungsunterlagen.
Artspezifische MaBnahmen zur Vermeidung, der Sicherung der durchgangigen 6kologischen
Funktionalitat (CEF) und zur Kompensation nicht vollstidndig vermeidbaren Eintretens von
Zugriffsverboten (FCS im Rahmen notwendiger Ausnahmezulassung) werden im ASB erstellt.

Eine maRgebliche Grundlage fiir die Ermittlung relevanter Arten ist die Artenschutzliste
Sachsen-Anhalt (LBBau ST 2008/ 2014 fur Anhang IV Arten sowie LBBau ST 2017 fiir Vogel).
Sie liefert dariber hinaus hilfreiche Fachinformationen zu den Arten. Auf Grundlage von
Begehungen des Untersuchungsgebietes sowie Daten Dritter (LAU) werden die Arten in
Kapitel 3 einer Relevanzpriifung unterzogen.

In der Konfliktanalyse (Kap. 4) wird geprift, ob fiir die relevanten Arten Zugriffsverbote zu
besorgen sind und ob ein vorhabensbezogenes Verletzen von Zugriffsverboten nach § 44 Abs.
1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG durch artspezifische Vermeidungs- und/ oder vorgezogene
AusgleichsmaBnahmen verhindert werden kann.
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Ist eine Ausnahmenzulassung notwendig, werden die fachlichen Voraussetzungen unter
Berlcksichtigung von ggf. erforderlichen Erhaltungsmafnahmen (A/Ercs) aufgezeigt.

Die Konfliktanalyse wird in Kap. 6 vorgenommen. Eine detaillierte Betrachtung erfolgt in den
Formblattern im Anhang A. In den Formblattern werden folgende Sachverhalte gepruft:

e Beschreibung der relevanten Sachverhalte zur betroffenen Art

e Prognose des vorhabensbedingten Eintretens der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG
Abs. 1 (Schadigung oder Stérung) unter Bericksichtigung von Vermeidungs- und CEF-
MaRnahmen zur Verhinderung des Verletzens der Zugriffsverbote

e Angabe der Erfordernisse der Zulassung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG im
Ergebnis der ersten beiden Schritte

e st eine Ausnahmezulassung notwendig, erfolgt die Priufung der fachlichen
Voraussetzungen auf Ausnahmezulassung gemal} § 45 Abs. 7 BNatSchG i. V. m. Art. 16
Abs. 1 FFH-RL.

Die Prifung der fachlichen Voraussetzungen in den Formbldttern bezieht sich auf das
Verschlechterungsverbot des (glinstigen) Erhaltungszustands (EHZ) der Population einer Art,
das einzelartbezogen abzuhandeln ist.

Der glinstige EHZ als Mal3 ergibt sich aus Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie. Dieser enthalt die
Bedingung, dass die Populationen einer Art in ihrem natlrlichen Verbreitungsgebiet trotz der
Ausnahmeregelung ohne Beeintrachtigung in einem giinstigen Erhaltungszustand verweilen.

Entsprechend seinem Ursprung aus der FFH-RL kann der glinstige EHZ der Lokalpopulation fiir
die wildlebenden Tiere und Pflanzen der Anhdnge IVa und IVb zugrunde gelegt werden. Fir
die europaischen Vogelarten bildet der EHZ der lokalen Population die Bezugsgrofie.

In Kapitel 6 werden die artspezifischen VermeidungsmaRnahmen und AusgleichsmaRnahmen
erlautert und in der Zusammenfassung (Kap. 7) wird die artenschutzrechtliche Zulassigkeit des
Vorhabens beurteilt.

3 Datengrundlagen

3.1.1 Datenrecherche

Im Zuge der Erstellung des Umweltberichtes zum Bebauungsplan bzw. des
Artenschutzbeitrages (ASB) fiir den B-Plan Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel wurden
neben den vorgenommenen faunistischen Sonderuntersuchungen (vgl. Kapitel 3.2), zusatzlich
Daten vom Landesamt fir Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) im Marz 2026 abgefragt und
ausgewertet. In der nachfolgenden Tabelle sind die beim LAU vorliegenden Artvorkommen fiir
den UR aufgelistet. Mit einem Alter von 13 Jahren sind die Daten zu alt um anhand dieser
Aussagen zum tatsachlichen Zustand 2026 zuzulassen.

Tabelle 1: Artnachweise LAU (Stand Mdrz 2026)

Artname Wissenschaftlicher | RL | RL | FFH-RI | BNatSchG | Vorkommen Letzter
Name D ST Nachweis

Amphibien

Wechselkrote Bufo viridis 2 2 v S Feuerloschteich | 2013

Erdkrote Bufo bufo v b Feuerldschteich | 2013
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3.2  Vorhabensbezogene Datenerhebung

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts (UB) und des Artenschutzrechtlichen
Fachbeitrages (ASB) wurden faunistische Sonderuntersuchungen durchgefiihrt.

Der artengruppenbezogene Betrachtungsraum fir die faunistischen Sonderuntersuchungen
wurde von dem zustandigen Kartierer anhand von vorhandenen Strukturen abgegrenzt. Die
Ergebnisse der faunistischen Sonderuntersuchungen sind dem Anhang C dieser Unterlage zu
entnehmen.

Zu den im Jahr 2025 untersuchten Artengruppen/ Arten zéhlen:

= Brutvogel und Horste
= Reptilien
=  Amphibien

Zusatzlich wurde eine Habitatbaumkartierung durchgefihrt.

Avifauna

Datenbasis und Methodik

Die Avifauna wurde mittels einer Brutvogelkartierung von Februar bis Juni 2025 im UG erfasst
(BURO OBsT 2025). Bei den sieben erfolgten Begehungen lag der Schwerpunkt auf dem
Nachweis von Brutvogelarten und Horsten. Die Erfassung erfolgte nach den methodischen
Vorgaben der Revierkartierung gemaR SUDBECK et al. 2005. Zur Erfassung der Brutvogelarten
wurden die Morgenstunden kurz nach Sonnenaufgang bis in die Mittagsstunden genutzt. Alle
sichtbaren und horbaren Vogelarten sowie ggf. ihre revieranzeigenden Merkmale wurden
registriert. Brut- und Brutverdachtsvogel wurden in Anlehnung an die Methodenstandards zur
Erfassung der Brutvégel Deutschlands (SUDBECK et al. 2005) definiert. Technische Hilfsmittel
(Klangattrappe, Netze u.a.) kamen nicht zum Einsatz.

Der methodisch vorgegebene Zeitrahmen lieR die Erfassung der Brutvogel zu und ermoglichte
eine Ubersichtskartierung mit Aussagen zu den wesentlichen Arten, sodass eine umfassende
Erfassung der Brutvogel und Durchziigler gewahrleistet ist.

Nach Abschluss der Kartierung wurden Revierzentren der wertgebenden Arten (Arten des
Anhang | der VSchRL, der Roten Listen Sachsen-Anhalt und BRD einschliefRlich Vorwarnliste)
abgegrenzt und im Bestandsplan kartografisch dargestellt. Fiir Ubiquisten wird eine qualitative
Haufigkeitsabschatzung vorgenommen. Die Horst- und Hoéhlensuche wurde einmal im
unbelaubtem Zustand durchgefiihrt. Zudem wurden zwei Begehungen zur Besatzkontrolle
durchgefiihrt. Im Planungsraum wurden zudem relevante Habitatstrukturen fiir Vogel,
Fledermause und xylobionte Kafer untersucht.
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Bestand und Bewertung

Im Rahmen der avifaunistischen Untersuchung wurden insgesamt 10 Vogelarten
nachgewiesen (siehe Tabelle 2). Davon gelten das Teichhuhn und der Turmfalke als
planungsrelevant (Anhang Il, Artenschutzliste Sachsen-Anhalt, Juni 2018).

Der Geltungsbereich (GB) wurde zudem systematisch nach Horsten von Greifvogeln
abgesucht. Im GB konnten keine Greifvogelhorste nachgewiesen werden. Der gefundene
Turmfalke britet in einem Nistkasten.

Tabelle 2: Brutvogelnachweise 2025

RL D: Rote Liste der Brutvogel Deutschlands (DRV & NABU, 2020)

RL ST: Rote Liste Sachsen-Anhalt (ORNITHOLOGISCHER VEREIN SACHSEN-ANHALT 2017)

1 =vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefdahrdet, 3 = gefdhrdet, V = Arten der Vorwarnliste

EU VS-RL — Anh. I: Arten des Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie

BNatSchG — B: besonders geschiitzt, S: streng geschiitzt

Planungsrelevanz: fett gedruckt -planungsrelevante Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung
(vgl. Anhang Il, Artenschutzliste Sachsen-Anhalt, Stand: Juni 2018)

Lfd.- | Kurzel | Art Wissenschaftlicher Name BP BNat | EU RL | RL
Nr. SchG | VS-RL | D | ST
1 Ba Bachstelze Motacilla alba 1 B - -
2 Gg Gartengrasmiicke Sylvia borin 1 B - -
3 Gp Gelbspotter Hippolais icterina 1 B - -
4 Sd Singdrossel Turdus philomelos 1 B - -
5 Sto Stockente Anas platyrhynchos 1 B - -
6 T Teichhuhn Gallinula chloropus 1 S V|V
7 Tr Teichrohrsdnger Acrocephalus scirpaceus 1 B - -

Horstkartierung
8 E Elster Pica pica Leeres Nest B - -
9 Rt Ringeltaube Columba palumbus Leeres Nest B - | -
10 T Turmfalke Falco tinnunculus B.esetzter S ) )
Nistkasten
Reptilien

Datenbasis und Methodik

Die Erfassung von Reptilien fand im Zeitraum April bis September 2025 durch sechs
Begehungen statt, um saisonale Unterschiede des Auftretens der Art sowie moglichst genaue
Angaben zum Status und Bestand der Art im UG machen zu kdnnen (Schneeweiss et al. 2014
u.a.). Die Erfassung erfolgte jeweils bei warmer, trockener und windarmer Witterung. Bei der
Durchflihrung der Kartierung wurde die einschlagige Fachliteratur zur Zauneidechse und
deren Erfassung beriicksichtigt (Schneeweiss et al. 2014).

Alle reptilienrelevanten flachigen Strukturen wurden schleifenférmig abgelaufen, um eine
moglichst umfassende Inventarisierung zu ermoglichen. Insbesondere Saumstrukturen und
potenzielle Versteckplatze (Steine, Bretter usw.) sowie potenzielle Sonnenplatze (erhohte
Stellen, Asthaufchen usw.) wurden in den Fokus genommen. Bei der Geldndearbeit wurde
auch auf das Vorkommen von Schlingnatter (Coronella austriaca), Ringelnatter (Natrix natrix),
Blindschleiche (Anguis fragilis) und Waldeidechse (Zootoca vivipara) geachtet.

Bestand und Bewertung

Zauneidechsen wurden innerhalb der untersuchten Flachen an keinem Begehungstermin
nachgewiesen. Auch weitere Reptilienarten, wie Schlingnatter, Waldeidechse, Mauereidechse,
Ringelnatter oder Blindschleiche konnten nicht nachgewiesen werden.
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Amphibien

Datenbasis und Methodik

Im UG wurde der Gewadsserbereich des Feuerldschteiches, der eine potenzielle Bedeutung als
Laichhabitat flir Amphibien hat, kartiert. Die Begehungen erfolgten liberwiegend in den
Abendstunden. Dabei wurden das Gewadsserufer, Saumgesellschaften sowie
Versteckmoglichkeiten an Landlebensraumen nach Tieren abgesucht. Die Untersuchung
erfolgte durch Sichtbeobachtungen und Verhoren.

Bestand und Bewertung

Im Untersuchungsgebiet konnten an einem Termin adulte Erdkréten und an den anderen
Terminen Erdkréten-Quappen nachgewiesen werden. An zwei Terminen wurden Teichmolche
gefunden. An einem Termin wurden rufende Teichfrosche kartiert.

Tabelle 3: Ergebnisse der Amphibienuntersuchungen 2025

BNatSchG: B: besonders geschitzt, S: streng geschiitzt

RL D: Rote Liste und Gesamtartenliste der Reptilien (Reptilia) Deutschlands (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020))
RL ST: Rote Listen Sachsen-Anhalt (GROSSE ET AL. 2019)

1 =vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet, V = Arten der Vorwarnliste

Artname Wissenschaftlicher Name | BNatSchG | RLD | RLST | Status

Erdkrote Bufo bufo B * \Y Adulte und Quappen
nachgewiesen

Teichmolch Triturus vulgaris B * - Vorkommen nachgewiesen

Teichfrosch Rana kl. esculenta B * - Vorkommen nachgewiesen

4 Wirkfaktoren des Vorhabens

4.1 Beschreibung des Bauvorhabens
Zielstellung und Planungsinhalt

Die Firma Mibe GmbH plant am Standort Sandersdorf-Brehna die Erweiterung des
bestehenden Firmengeldandes mit einem neuen Firmengebaude. Um die hierfiir erforderliche
Rechtsgrundlage zu schaffen und das Bauvorhaben stadtebaulich abzusichern, soll der
Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet - Am Kreisel” fortgeschrieben werden.

Das Plangebiet ist ca. 3,18 ha grol} und liegt westlich der A9 in der Stadt Brehna (Landkreis
Anhalt Bitterfeld) in Sachsen-Anhalt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (B-Planes)
befindet sich in der Gemarkung Brehna, Flur 1 und umfasst die Flurstiicke oder Teile der
Flurstlicke 39/3, 39/4, 189. Das Plangebiet wird im Norden durch die Berliner StraBe und im
Westen durch die Miinchener Stralle begrenzt. Im Osten wird das Plangebiet durch einen
Parkplatz begrenzt. Im Siden grenzt das bestehende Firmengeldnde der Firma Mibe GmbH
an.

Geplant ist der Rickbau des aktuellen Regenriickhaltebeckens (Loschwasserbecken +
Versickerungsbecken) im silid-6stlichen Teil des Plangebietes. Die Bauliche Nutzung eines
grolRen Teiles des Plangebietes soll in Zukunft als Industriegebiet ausgewiesen werden. Die
Grundflachenzahl soll hier mit 0,8 festgelegt werden. Die durch die Baugrenze begrenzte
Flache betragt ca. 31.318 m2. Geplant ist zudem der Bau eines neuen Regenriickhaltebeckens
mittig im Plangebiet gelegen und der Bau eines Kreisverkehres im nord-westlichen Bereich.
Dabei ist sowohl der Erhalt mancher bestehenden Bepflanzungen als auch die Neupflanzung
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verschiedener Gehdlze zwischen dem neuen Kreisverkehr und der als Gewerbegebiet
auszuweisenden Flache geplant.

4.2  Vorhabensbezogene Wirkfaktoren und Wirkbereiche

Die durch das Vorhaben zu erwartenden Wirkungen (Auswirkungen) lassen sich nach Art,
Umfang und Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens unterteilen in:

= baubedingte Wirkungen
= anlagebedingte Wirkungen
= betriebsbedingte Wirkungen

Die nachfolgend aufgefiihrten bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen mit ihren
angefiihrten Gefdahrdungsfaktoren beziehen sich auf die europarechtlich streng geschiitzten
Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (streng zu schiitzende Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem Interesse) sowie auf alle européischen Vogelarten.

- baubedingte Auswirkungen -

Die baubedingten Wirkungen entstehen wahrend der Bauphase des geplanten Vorhabens. Sie
sind zeitlich auf die Dauer des Bauprozesses begrenzt wirksam und Uberwiegend reversibel.
Eine langerfristige Wirksamkeit ist teilweise moglich.

Als baubedingte Wirkungen sind einzustufen:

= Flacheninanspruchnahme (anlagebedingte Eingriffsflachen — Wirkungen kommen bereits
in der Bauphase zum Tragen) durch Bautatigkeit, einschlieRlich Baufeldfreimachung sowie
Baustelleinrichtungsflachen/ Baufelder:
- tempordrer bzw. dauerhafter Lebensraumverlust bzw. -schadigung (Verlust von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten)

= Storung durch Larm/ Erschiutterung, Licht und optische Scheuchwirkungen infolge des
Baubetriebs
- temporadre Funktionsverminderung

= Totung/ Verletzung von Tieren durch Baufeldfreimachung sowie wahrend der Umsetzung
des Bauvorhabens
- temporare Funktionsverminderung

=  Kontamination von Boden, Grund- und Oberflaichenwasser durch auslaufende Kraft- und
Schmierstoffe
- permanente Funktionsverminderung

= Barriere-/ Zerschneidungswirkung von Lebens- und Funktionsraumen bzw. -beziehungen
durch die Baustelle
- temporadre Funktionsverminderung

- anlagebedingte Auswirkungen —

Die anlagebedingten Wirkungen werden durch die Baukorper (Gebaude) einschlieflich der
geplanten Strafen und Wege verursacht. Sie wirken dauerhaft.

Als anlagebedingte Wirkungen sind einzustufen:
= dauerhafte Flachenverluste

- vollstandiger und dauerhafter Verlust der Biotope einschlielllich der mdglichen
Funktionen der betroffenen Biotop- und Nutzungstypen als Lebens-, Brut- und
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Nahrungshabitat fiir die Arten des Anhang IV FFH-RL sowie alle Arten nach Artikel 1
der Vogelschutzrichtlinie
=  Barriere-/ Zerschneidungswirkung von Lebens- und Funktionsraumen bzw. -beziehungen

- Unterbindung bzw. Einschrankung der Mobilitat von Tieren

- Verkleinerung und Durchtrennung von Biotop- und Nutzungstypen als Lebens- und
Funktionsraum als Brut-, Rast- und Nahrungshabitat fiir die Arten des Anhangs IV FFH-
RL sowie alle Arten nach Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie

- Zerschneidung von Funktionsbeziehungen zwischen Teillebensraumen,
Funktionsminderung durch Verinselung von Lebensraumen, visuelle Wirkung des
Bauwerkes fir die Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie alle Arten nach Artikel 1 der
Vogelschutzrichtlinie

- betriebsbedingte Auswirkungen —

Die betriebsbedingten Wirkungen werden durch die Nutzung des geplanten Baugebietes als
urbanes Gebiet verursacht.

Als betriebsbedingte Wirkungen lassen sich einstufen:

=  Larmimmission durch die Gewerbenutzung sowie durch Verkehr
- funktionale Beeintrachtigung von Lebensraumen
- Barrierewirkung, Scheuchwirkung
= Storwirkungen durch die Gewerbenutzung sowie Verkehr (z. B. Bewegung, Lichtreize)
- funktionale Beeintrachtigung von Lebensraumen
- Barrierewirkung, Scheuchwirkung
- Gefahrdung von Arten infolge des Anlockens durch Lichtquellen
*  Immission von Staub und Luftschadstoffen
- dauerhafte Beeintrachtigung der Biotope im Nahbereich der StralRen
- indirekte Auswirkungen Nahrungskette = nach dem heutigen Stand der Technik sind
diese Eintrage jedoch vermeidbar
=  Totung/ Verletzung von Tieren durch Kollisionsrisiko.

5 Relevanzpriifung

Die Relevanzprifung dient der Auswahl der Arten, die einer weiteren einzelarten- oder
artengruppenbezogenen Betrachtung im Zuge des Artenschutzbeitrages bedirfen.

Nachfolgend werden die im Zuge der Faunistischen Sonderuntersuchung und Potenzialanalyse
flr den Untersuchungsraum ermittelten Vorkommen an europarechtlich geschiitzten Arten
aufgelistet und dahingehend Uberprift, ob eine spezielle Betroffenheit hinsichtlich des
Bauvorhabens besteht und eine detailliertere Betrachtung in den Formblattern erforderlich ist.

Tierarten, die aufgrund ihrer Habitatanspriche nicht vorkommen kénnen, werden fir die
weiteren Betrachtungen in der Konfliktanalyse ausgeschlossen. Weiterhin ist festzuhalten,
dass keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie geflihrten Pflanzenarten durch das Bauvorhaben
betroffen sind.

In der Spalte "Schutz" wurde verzeichnet, ob die Art in den Anhédngen Il und /oder IV der FFH-
Richtlinie aufgefiihrt ist oder einen 'strengen bzw. besonderen Schutz' gemall BNatSchG
geniellt.
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5.1 Grundlagen der Bewertung

Fiir die Beurteilung der Relevanz der einzelnen Arten hinsichtlich des Eintretens von
Verbotstatbestdanden nach § 44 (1) BNatSchG werden u. a. durchschnittliche
artengruppenbezogene Aktionsradien zugrunde gelegt. Diese sind in folgender Tabelle
zusammengestellt.

Tabelle 4: Durchschnittliche artengruppenbezogene Aktionsradien
. . Quellen-
Artengruppe Aktionsradius e pen
Reptilien Eidechsen bis 250 m SmMuL 2003

Kreuzotter bis 1.000 m
Ringelnatter iber 2.000 m
Amphibien max. bis 600 m SmMuL 2003
einzelne Arten bis 1.000 m (Springfrosch, Feuersalamander)
Erdkrote bis 2.200 m

Kreuzkrote 2.500 m

Vogel Mittelwerte der Hauptaktivitdtsrdume zur Nahrungssuche ausgehend von | SmuL 2003
der Brutstatte:

Kleinvogel/ Singvogel (z. B. Zaunkénig, Schilf-/ Teich-/ Sumpfrohrsanger,
Dorngrasmiicke etc.) 150 m

WeiRstorch bis 5 km
Schwarzstorch bis 10 km
Graureiher, Milan 10 km bis max. 30 km

Uhu 5 km
Kleinsdauger 180-250m KauLE 1991
Mittel- und | bis 2 km SmuL 2003
GrolRRsduger
Fledermduse bis 2 km SmuL 2003
Vogel

Die durch den Fahrzeugverkehr verursachten Schallimmissionen konnen bei
larmempfindlichen Vogelarten z. B. zu einer Maskierung von Kommunikationssignalen fiihren,
wodurch sie beispielsweise in ihrer Fahigkeit zur Revierverteidigung, Paarfindung oder
Reaktion auf Alarmlaute eingeschrankt werden konnen. Zudem kdnnen Schallimmissionen
Scheuchwirkungen auf empfindliche Arten ausiiben (GARNIEL et al. 2007).

GARNIEL et al. (2007) hat in einer Studie die Auswirkung des Strallenlarms auf Vogel untersucht.
In der Arbeitshilfe ,Vogel und Verkehrslarm“ werden durch GARNIEL & MIERWALD (2010) diese
Ergebnisse aufgearbeitet. Die Arbeitshilfe enthadlt Empfehlungen fir 202 einheimische
Brutvogelarten und fiir eine reprasentative Auswahl von Rastvogelarten. Sie ermdoglicht eine
Beurteilung der kombinierten Auswirkungen und fiir den Betrieb von strallentypischen
Wirkfaktoren wie z. B. Larm, optische Storungen.

Da die einzelnen Vogelarten unterschiedlich empfindlich auf verkehrsbedingte Stérungen
reagieren, wurden sie in 6 verschiedene Gruppen eingeteilt.
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Tabelle 5: Einteilung der V6gel nach ihrer Empfindlichkeit gegeniiber Ldrm (Garniel &
Mierwald 2010)

Gruppe Kurzcharakterisierung Prognose-Instrumente
1 Brutvogel mit hoher Larmempfindlichkeit kritischer Schallpegel bzw. Fluchtdistanz
2 Brutvogel mit mittlerer Larmempfindlichkeit kritischer Schallpegel, Effektdistanz
3 Brutvogel mit erhohtem Pradationsrisiko bei | kritischer Schallpegel, Effektdistanz
Larm
4 Brutvogel mit untergeordneter Effektdistanz
Larmempfindlichkeit
5 Brutvogel ohne spezifisches Abstandsverhalten | Effektdistanz, Fluchtdistanz
zu StraBen (u. a. Brutkolonien) artspezifischer Stérradius der Brutkolonie
6 Rastvogel und Uberwinterungsgiste artspezifischer Stérradius

Die Zuordnung der Brutvogelarten zu den Gruppen 1 bis 5 basiert einerseits auf der
Larmempfindlichkeit (vgl. GARNIEL et al. 2007), und andererseits auf der Anfalligkeit fur
optische Storungen, die im Rahmen der Ausarbeitung der Grundlagen fir die Arbeitshilfe
,Vogel und Verkehrslarm® (GARNIEL & MIERWALD 2010) ermittelt wurde.

Dartiber hinaus werden von GARNIEL & MIERWALD (2010) konkrete Aussagen fiir Stralen mit
einer durchschnittlichen taglichen Verkehrsmenge unter 10.000 Kfz / 24 h getroffen. Dies ist
fir die zu bewertende Verlegung der Planstral3en relevant, da fiir diesen eine durchschnittliche
tagliche Verkehrsmenge von DTV = 6.300Kfz/ 24 h fir den Prognosehorizont 2020
prognostiziert wird.

In der vorliegenden Priifung des Eintretens von Zugriffsverboten nach § 44 (1) BNatSchG auf
europarechtlich streng geschiitzte Arten werden zur Beurteilung der betriebsbedingten
Storwirkungen die in GARNIEL & MIERWALD (2010) definierten kritischen Effektdistanzen
herangezogen. Die kritischen Effektdistanzen schlieBen neben den Wirkungen der
betriebsbedingten Schallimmissionen auch die Wirkungen der betriebsbedingten Immission
von Staub und Luftschadstoffen sowie der vom StraRenverkehr ausgehenden visuellen Reize
ein.

Nach GARNIEL & MIERWALD (2010) halten GroRRvogel aufgrund diffuser verkehrlicher Unruhen
einen Sicherheitsabstand zu Stralen ein. Fir alle Arten, fir die die Reichweite der
verkehrsbedingten Stérungen anhand der Fluchtdistanz eingeschatzt wird, ist eine Skalierung
nach der Verkehrsmenge nicht sinnvoll. Daher ist innerhalb des Korridors von 150 m
(artspezifischen Fluchtdistanz) zur Stralenkante eine Abnahme der Habitateignung um 100 %
anzunehmen.
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Tabelle 6: im Rahmen des ASB zu betrachtende, im UR nachgewiesene bzw. potenziell vorkommende streng geschiitzte Arten nach Artikel 1
VSchRL sowie Anhang IVa FFH-RL

fett: planungsrelevante Arten nach Artenschutzliste Anhang Il

Vogel

Motacilla alba Bachstelze B 1BP Blro Obst (2025) Ja, Gilde héhlenbritende Arten
Pica pica Elster B 1BP Biiro Obst (2025) Ja, Gilde geholzbritende Arten
Sylvia borin Gartengrasmiicke B 1BP Biiro Obst (2025) Ja, Gilde geholzbritende Arten
Hippolais icterina Gelbspotter B Vv 1BP Biiro Obst (2025) Ja, Gilde geholzbritende Arten
Columba palumbus Ringeltaube B 1BP Biiro Obst (2025) Ja, Gilde geholzbritende Arten
Turdus philomelos Singdrossel B 1BP Biiro Obst (2025) Ja, Gilde geholzbritende Arten
Anas platyrhynchos Stockente B 2 BP Biiro Obst (2025) Ja, Gilde Wasservogel
Gallinula chloropus Teichhuhn S vV |V 1BP Biiro Obst (2025) Ja, einzelartbezogene Betrachtung
Acrocephalus scirpaceus | Teichrohrsanger B 1BP Biiro Obst (2025) Ja, Gilde Wasservogel

Falco tinnunculus Turmfalke S X 1BP Biro Obst (2025) Nein, Nistkasten auRerhalb der Eingriffsflache
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6 Konfliktanalyse und Herleitung von ArtenschutzmafBnahmen

Im Anschluss an die Relevanzprifung erfolgt die Konfliktanalyse zur vertieften Betrachtung der
Arten/ Artengruppen anhand von Formbladttern (vgl. Anhang A). Im Rahmen der
Konfliktanalyse wird das Eintreten von Verbotstatbestanden fiir europdische wildlebende
Vogelarten nach Art. 1 der VSchRL, streng geschiitzte wildlebende Tierarten nach Anhang IVa
FFH-RL und wildlebende Pflanzen (Anhang IVb FFH-RL) konkret gepriift.

Zur Verhinderung des Eintretens von Zugriffsverboten werden ggf. artspezifische
Vermeidungs- bzw. VerminderungsmafBBnahmen und/ oder vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen hergeleitet.

Die Verbote werden in der Regel einzelartbezogen in den Formblattern abgehandelt. Im Form-
blatt kann aber auch die Artengruppen behandelt werden.

Die nicht im Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie gefiihrten sowie nicht als ,streng geschiitzt’
(nach dem BNatSchG) geltenden Brutvogelarten zdhlen generell zu den ungefdhrdeten,
kommunen Arten, welche in zahlreichen Brutvogellebensraumtypen vorkommen und im
Allgemeinen auch keine spezielle Bindung an einen bestimmten Lebensraumtyp zeigen. Sie
zahlen meist zu den ,steten Begleitern” oder ,lebensraumholden Vogelarten“ (vgl. FLADE
1994) einer oder mehrerer Brutvogelgemeinschaften und weisen hohe Siedlungsdichte- und
Stetigkeitswerte auf.

Die kommunen, ungefdhrdeten Vogelarten werden entsprechend ihrer Nistplatzwahl, z. B.
Geholzbriiter, in Artengruppen zusammengefasst und in einem Formblatt hinsichtlich des Ein-
tretens von Zugriffsverboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG untersucht.

Nachfolgend werden die artspezifischen VermeidungsmalRnahmen (CEF) benannt und
beschrieben. Die MaBnahmen werden in den Umweltbericht Gbernommen und in die
MalRnahmenplane (Anlagen zum Umweltbericht) aufgenommen.

6.1  Vermeidungs- /VerminderungsmaRRnahmen

Vermeidungs- und Verminderungsmalnahmen fiir Brutvogel

Zur Vermeidung von baubedingten Totungen der Avifauna erfolgen gemal} § 39 (5) BNatSchG
zeitliche Vorgaben zur Baufeldrdumung. Danach ist die Rodung von Gehdlzen aulRerhalb der
Brut- und Aufzuchtzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar vorzunehmen (Vceel).
Zudem erfolgt die Baufeldraumung zur Vermeidung von baubedingten Totungen
bodenbritender Vogelarten nach Fliiggewerden der Jungvogel in Anlehnung an die Vorgaben
des § 39 (5) BNatSchG ebenfalls im Zeitraum 01. Oktober bis 28. Februar (Vcer2).

Verglaste  Gebdudeansichten mit fir Vogel gefahrlichen  Spiegelungs- und
Transparenzsituationen sowie Uber-Eck-Verglasungen sind moglichst zu vermeiden oder mit
entsprechenden MalRnahmen (z. B. unterteilte oder strukturierte Fenster, geriffeltes und
mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine, Greifvogelsilhouetten) zu minimieren. (Vcee3).
Detaillierte Informationen zur bauseitigen Beachtung sind der Informationsbroschiire der
Landerarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2021) oder vergleichbaren
Empfehlungen des aktuellen Standes der Technik zu entnehmen.

Zielarten: europaische Vogelarten
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Tabelle 7: artenschutzrechtliche Vermeidungsmafinahmen
MaR-
nahmen- Beschreibung der MaBnahme MaRBnahmengréfle
Nr.

Artenschutzrechtliche VermeidungsmaRnahmen

Veerl Einhaltung von Zeitvorgaben fiir die Gehdlzrodung funktional

Vcer2 Einhaltung von Zeitvorgaben fiir die Baufeldrdumung funktional

Vcee3 MaRnahmen zum Schutz vor Vogelschlag funktional
7 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Priifung

Die im Zuge der faunistischen Erfassungen und Datenrecherchen fiir den Untersuchungsraum
des Bebauungsplanes ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel” ermittelten Artvorkommen
aus den Gruppen Amphibien und Brutvogeln wurden hinsichtlich der speziellen Betroffenheit
durch Schadigungs- und Stérungstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geprift und kurz
bewertet (Relevanzpriifung). Entsprechend der Relevanz der einzelnen Arten ergab sich ein
Artenspektrum, welches artenbezogen (Arten nach Anhang IV FFH-R bzw. Artikel 1 VSchRL, ASL
ST, 2008) bzw. artengruppenbezogen (Arten nach Artikel 1 VSchRL) gesondert in der
Konfliktanalyse betrachtet wurde.

Unter den untersuchten Arten der Amphibien befindet sich keine Art des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie. Weiterhin sind keine im Anhang IV der FFH-Richtlinie gefiihrten Pflanzenarten durch
das Vorhaben betroffen.

In einer erganzenden Potenzialabschatzung wurde das potenzielle Vorkommen streng
geschitzter Arten der Artengruppen sonstige Saugetiere, Kafer, Schmetterlinge, Libellen und
Mollusken im UR gemals ASL ST (2018) gepriift.

In der Konfliktanalyse wurden 9 Vogelarten untersucht.

Insgesamt wurden fir

= 1 streng geschiitzte oder gefahrdete Vogelart mit besonderer Planungsrelevanz in der
artenbezogenen Betrachtung Schadigungs- und Stérungstatbestidnde nach § 44 Abs. 1
BNatSchG durch geeignete VermeidungsmaRnahmen verhindert

= 8 ungefahrdete, kommune Vogelarten in der artengruppenbezogenen Betrachtung
Schadigungs- und Storungstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch geeignete
VermeidungsmalRRnahmen verhindert

8 Ausnahmeprifung
Das Verschlechterungsverbot des (glinstigen) Erhaltungszustands (EHZ) der Population einer

Art wurde artengruppen- und einzelartbezogen in den Formblattern behandelt (vgl. Anhang A).

Die Prifung der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 (7) BNatSchG ist fiir keine der
untersuchten Arten erforderlich, da Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG durch geeignete
MalRnahmen vermieden bzw. geheilt werden kdnnen.
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe

Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Teichhuhn (Gallinula chloropus)
Gewerbegebiet — Am Kreisel”

1. Schutz- und Gefdhrdungsstatus der betroffenen Arten

Artname deutsch (wissenschaftlich) Schutzstatus Gefahrdungsstatus nach Roten
Listen/Erhaltungszustand*
Teichhuhn (Gallinula chloropus) 3 RLDV/RLSTV
Schutzstatus
streng geschitzt: besonders geschiitzt
1 Artnach Anh. A der EGArtSchvVO 4  Art nach Anh. B der EGArtSchVO
2 Art nach Anh. IV FFH-RL 5 Europdische Vogelart
3 Artnach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 6 Artnach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV

* Angabe zum EHZ entféllt bei den Vogelarten

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

- Bendtigt strukturreiche Verlandungszonen und Uferpartien von stehenden und langsam flieBenden Gewdssern
- Nest im Rohricht, Blischen, Baumen, am und tber dem Wasser sowie auf einer Vielzahl an anthropogenen Strukturen

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland Verbreitung in Sachsen-Anhalt

Die Art ist weit verbreitet und verfiigt liber einen stabilen Die Art ist weit, mit nur einzelnen Liicken, in Sachsen-Anhalt
Bestand mit nur lokal erkennbaren Riickgangen (GEDEON et verbreitet. Sie verfligt Uber einen stabilen Bestand. (GEDEON et
al. 2014) al. 2014)

Verbreitung im Untersuchungsraum
X] Vorkommen nachgewiesen (BUro OgsT 2025a) ] Vorkommen potenziell méglich

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden im Zuge der bau- und/ oder anlagebedingten Zerstérung bzw. X Ja [] Nein
Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten Tiere unvermeidbar
gefangen, getotet bzw. verletzt?

X vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Baubedingte Tétungen/ Verletzungen sind durch die Lage von Brutpldtzen innerhalb der Baubereiche zu prognostizieren.

Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes erfolgt die Baufeldraumung nach Fliggewerden der Jungvogel in Anlehnung an
die Vorgaben des § 39 (5) BNatSchG im Zeitraum zwischen dem 01. Okt. und dem 28. Feb. (Vcer2).

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt (trotz Manahmen) ein. []ia X Nein

Entstehen anlage- und betriebsbedingt Risiken, die iiber das allgemeine X Ja ] Nein
Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhéhung)?

X vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe

Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Teichhuhn (Gallinula chloropus)
Gewerbegebiet — Am Kreisel”

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Gebiet weist eine starke anthropogene Pragung auf. Durch das nah gelegene Gewerbegebiet, die nah gelegene StraRBe
sowie die Autobahn in direkter Nahe, ist das gesamte Gebiet im Bestand stark larmbelastet. Durch die Erweiterung des
Industriegebietes kommt es damit nicht zu einer erheblichen Anderung der Lirmbelastung des Gebietes. Zudem ist die
Larmempfindlichkeit der Artengruppe nur schwach ausgepragt (vgl. Garniel & Mierwald 2010).

Die Kollision mit Glas an Fenster und Fassaden von Gebauden stellt eine der hochsten Gefahrdungen fir Vogel dar. Glas ist
fur Vogel nicht wahrnehmbar. Die Kollision fiihrt meist zum Tode. Im Falle der Umsetzung groRer verglaster Fenster- und/
oder Fassadenflaichen im B-Plangebiet ist das Eintreten des Verbotstatbestands durch anlagebedingte Kollisionen zu
prognostizieren. Zur Vermeidung sind verglaste Gebdudeansichten mit fir Vogel gefahrlichen Spiegelungs- und
Transparenzsituationen sowie Uber-Eck-Verglasungen moglichst zu vermeiden oder mit entsprechenden MalRnahmen (z. B.
unterteilte oder strukturierte Fenster, geriffeltes und mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine, Greifvogelsilhouetten) zu
minimieren (Vcer3).

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt (trotz MaBnahmen) ein. []1a X1 Nein

b) Storungstatbestiande (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, [ia X] Nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestért (eine erhebliche

Storung liegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhaltungszustand der lokalen

Population einer Art verschlechtert)?

[X] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen

[] verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Untersuchungsgebiet eignet sich funktionell als Fortpflanzungsstatte fiir die Artengruppe. Ein Verbotstatbestand gem.
§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist grundsatzlich moglich, wird aber durch eine entsprechende MaRnahme vermieden,
da die Geholzrodung und Baufeldfreimachung innerhalb des gesetzlich dafiir vorgesehenen Zeitraumes erfolgt (MaBnahme
VCEF]- und VCEFZ )

Anlagebedingte/betriebsbedingte  Stérungen durch erhoéhte Schallimmissionen sind aufgrund der hohen
Bestandsimmissionen sowie der schwach ausgepragten Larmempfindlichkeit der Art nicht ableitbar.

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaBnahmen) ein. [Jia X Nein

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten aus der Natur entnommen, X Ja ] Nein
beschadigt oder zerstort?

] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen

Xl Funktionalitat im raumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Im Rahmen der Baufeldraumung kommt es zur Zerstérung/ Beschddigung von Brutplatzen innerhalb des Geltungsbereiches.
Das Teichhuhn briitet in Stillgewassern aller Art, wenn ausreichend Uferdeckung, also Verlandungs- oder
Réhrichtvegetation, vorhanden ist. Auch kinstliche Gewdsser, wie Parkteiche, Dorfteiche, Léschbecken, Gewasser in
Abbaustellen und Baggerseen, Regenriickhaltebecken, Klarteiche, Ausgleichsgewdsser von StraRenneubauten, als "Biotope"
angelegte Kleingewdsser u. . werden besetzt. AuBerhalb des Geltungsbereiches sind geeignete, alternativ nutzbare
Biotopstrukturen im ausreichenden Flachenumfang (Teiche rund um Quetzdolsdorf), vorhanden. Die 6kologische Funktion
der Lebensstatte wird somit im rdumlichen Zusammenhang erfullt

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaBnahmen) ein.

[Jia X Nein
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung

Bebauungsplan ,Erweiterung
Gewerbegebiet — Am Kreisel”

Vorhabentrager
Stadt Sandersdorf-Brehna

Betroffene Artengruppe
Teichhuhn (Gallinula chloropus)

d) AbschlieBende Bewertung

ein?

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt [X] Nein; Zulassung ist moglich; Priifung endet hiermit.
[] Ja; Ausnahmepriifung ist erforderlich; weiter unter 4.
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe

Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Gilde der ungefahrdeten Wasservogel
Gewerbegebiet — Am Kreisel“

1. Schutz- und Gefdhrdungsstatus der betroffenen Arten

Artname deutsch (wissenschaftlich) Schutzstatus Gefdhrdungsstatus nach Roten
Listen/Erhaltungszustand*
Stockente (Anas platyrhynchos) 5 RLD -/RLST -
Teichrohrsanger (Acrocephalus scirpaceus) 5 RLD -/RLST -
Schutzstatus
streng geschitzt: besonders geschiitzt
1 Artnach Anh. A der EGArtSchvo 4 Art nach Anh. B der EGArtSchvO
2 Art nach Anh. IV FFH-RL 5 Europaische Vogelart
3 Artnach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 6 Artnach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV

* Angabe zum EHZ entféllt bei den Vogelarten

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

- Potenzielle Brutplatze dieser Arten befinden sich grundsatzlich in Gewdsserndhe.

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland Verbreitung in Sachsen-Anhalt

Die Art ist weit verbreitet und ungefahrdet (SUbBeck et al. Die Art ist weit verbreitet und ungefahrdet. Es sind nur geringe
2007) Bestandsabnahmen der Art zu verzeichnen bzw. trotz starker

Abnahmen sind die Bestandszahlen als hoch einzustufen
(DoRrNBUSCH et al. 2004).

Verbreitung im Untersuchungsraum
X] vorkommen nachgewiesen (BUro OBsT 2025a) ] vorkommen potenziell méglich

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden im Zuge der bau- und/ oder anlagebedingten Zerstérung bzw. X Ja [] Nein
Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestdtten Tiere unvermeidbar
gefangen, getotet bzw. verletzt?

X vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):
Baubedingte Tétungen/ Verletzungen sind durch die Lage von Brutpldtzen innerhalb der Baubereiche zu prognostizieren.

Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes erfolgt die Baufeldraumung nach Fliggewerden der Jungvogel in Anlehnung an
die Vorgaben des § 39 (5) BNatSchG im Zeitraum zwischen dem 01. Okt. und dem 28. Feb. (Vcgr2).

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt (trotz Manahmen) ein. [JJa XI Nein

Entstehen anlage- und betriebsbedingt Risiken, die iiber das allgemeine X Ja ] Nein
Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhohung)?
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe

Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Gilde der ungefahrdeten Wasservogel
Gewerbegebiet — Am Kreisel”

[X] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen
Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Gebiet weist eine starke anthropogene Pragung auf. Durch das nah gelegene Gewerbegebiet, die nah gelegene Stralle
sowie die Autobahn in direkter Nahe, ist das gesamte Gebiet im Bestand stark larmbelastet. Durch die Erweiterung des
Industriegebietes kommt es damit nicht zu einer erheblichen Anderung der Lirmbelastung des Gebietes. Zudem ist die
Larmempfindlichkeit der Artengruppe nur schwach ausgepragt (vgl. Garniel & Mierwald 2010).

Die Kollision mit Glas an Fenster und Fassaden von Geb&duden stellt eine der hochsten Gefahrdungen fiir Vogel dar. Glas ist
fur Vogel nicht wahrnehmbar. Die Kollision fiihrt meist zum Tode. Im Falle der Umsetzung groRer verglaster Fenster- und/
oder Fassadenflaichen im B-Plangebiet ist das Eintreten des Verbotstatbestands durch anlagebedingte Kollisionen zu
prognostizieren. Zur Vermeidung sind verglaste Gebaudeansichten mit fir Vogel gefahrlichen Spiegelungs- und
Transparenzsituationen sowie Gber-Eck-Verglasungen moglichst zu vermeiden oder mit entsprechenden MaRnahmen (z. B.
unterteilte oder strukturierte Fenster, geriffeltes und mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine, Greifvogelsilhouetten) zu
minimieren (Vcer3).

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt (trotz MaBnahmen) ein. [JJa XI Nein

b) Storungstatbestdnde (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, |:| Ja |Z Nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestért (eine erhebliche

Storung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen

Population einer Art verschlechtert)?

[] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen

[] Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Untersuchungsgebiet eignet sich funktionell als Fortpflanzungsstatte fiir die Artengruppe. Ein Verbotstatbestand
gem. § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist grundsatzlich moglich, wird aber durch eine entsprechende MalRhahme
vermieden, da die Geholzrodung und Baufeldfreimachung innerhalb des gesetzlich dafiir vorgesehenen Zeitraumes
erfolgt (MaBnahme Vcgrl und Vege2 ).

Anlagebedingte/betriebsbedingte Stérungen durch erhéhte Schallimmissionen sind aufgrund der hohen
Bestandsimmissionen sowie der schwach ausgepragten Larmempfindlichkeit der Art nicht ableitbar.

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaBnahmen) ein. []1a X Nein

c) Entnahme, Beschddigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestdtten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestitten aus der Natur entnommen, X Ja ] Nein
beschadigt oder zerstort?

[] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen

X Funktionalitit im raumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Im Rahmen der Baufeldraumung kommt es zur Zerstérung/ Beschidigung von Brutplatzen innerhalb des Geltungsbereiches.
Die Stockente briitet an Stillgewdassern aller Art. Der Teichrohrsanger briitet nur an denen Gewassern an denen ausreichend
Réhricht vorhanden ist. AuRerhalb des Geltungsbereiches sind geeignete, alternativ nutzbare Biotopstrukturen im
ausreichenden Flachenumfang (Teiche rund um Quetzdélsdorf), vorhanden. Die 6kologische Funktion der Lebensstatte wird
somit im rdumlichen Zusammenhang erfiillt.

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaBnahmen) ein.

[])a X Nein
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Artenschutzbeitrag (ASB)

Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung

Bebauungsplan ,Erweiterung
Gewerbegebiet — Am Kreisel”

Vorhabentrager
Stadt Sandersdorf-Brehna

Betroffene Artengruppe
Gilde der ungefahrdeten Wasservogel

d) AbschlieBende Bewertung

ein?

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt [X] Nein; Zulassung ist moglich; Priifung endet hiermit.
[] Ja; Ausnahmepriifung ist erforderlich; weiter unter 4.

Biiro K. Obst
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe
Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Gilde der ungefahrdeten,
Gewerbegebiet — Am Kreisel” geholzbritenden Vogelarten

1. Schutz- und Gefahrdungsstatus der betroffenen Arten

Artname deutsch (wissenschaftlich) u. a. Schutzstatus Gefahrdungsstatus nach Roten
Listen/Erhaltungszustand*
Elster (Pica pica) 5 RLD -/RLST -
Gartengrasmicke (Sylvia borin) 5 RLD -/RLST -
Gelbspotter (Hippolais icterina) 5 RLD-/RLSTV
Ringeltaube (Columba palumbus), 5 RLD -/RLST -
Singdrossel (Turdus philomelos), 5 RLD -/RLST -
Schutzstatus
streng geschiitzt: besonders geschitzt
1 Artnach Anh. A der EGArtSchvVO 4 Artnach Anh. B der EGArtSchvVO
2 Art nach Anh. IV FFH-RL 5 Europaische Vogelart
3 Artnach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchVv 6 Artnach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV

* Angabe zum EHZ entféllt bei den Vogelarten

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

- Die in diesem Abschnitt behandelten Arten weisen zwar unterschiedliche Lebensweisen und Anforderungen an die
besiedelten Habitate auf, sie nutzen jedoch Gehdlze als Neststandort.

- Das Angebot an geeigneten Gehdlzstrukturen stellt fir diese Gruppe den limitierenden Faktor hinsichtlich des Vorkommens
dar.

Verbreitung

Verbreitung in Deutschland Verbreitung in Sachsen-Anhalt

Die Arten sind weit verbreitet und ungefahrdet (SUpseck et Die Arten sind weit verbreitet und weitgehend ungefdhrdet. Es

al. 2007) sind nur geringe Bestandsabnahmen der Arten zu verzeichnen
bzw. trotz starker Abnahmen sind die Bestandszahlen als hoch
einzustufen (DoORNBUSCH et al. 2004).

Verbreitung im Untersuchungsraum

[X] Vorkommen nachgewiesen (Biiro Obst 2025a) ] Vorkommen potenziell méglich

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Tétung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden im Zuge der bau- und/oder anlagebedingten Zerstérung bzw. X Ja ] Nein
Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten Tiere unvermeidbar
gefangen, getotet bzw. verletzt?
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Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe
Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Gilde der ungefahrdeten,
Gewerbegebiet — Am Kreisel“ geholzbritenden Vogelarten

X] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] Vorgezogene AusgleichsmaBnahme ist vorgesehen

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Baubedingte Totungen/ Verletzungen sind durch die Lage von Brutpldtzen innerhalb der Baubereiche zu prognostizieren.

Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes ist die Rodung von Gehdlzen sie die generelle Baufeldfreimachung auBerhalb der
Brut- und Aufzuchtzeit zwischen dem 01. Okt. und dem 28. Feb. vorzunehmen. Es sind die Vorgaben des § 39 (5) BNatSchG
beziiglich der angegebenen Rodungszeiten fiir Geholze zu beachten (Vcgel).

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt (trotz MaBnahmen) ein. [ ia X Nein

Entstehen anlage- und betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine X Ja [] Nein
Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhthung)?

[X] VermeidungsmaBnahme ist vorgesehen
Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Gebiet weist eine starke anthropogene Pragung auf. Durch das nah gelegene Gewerbegebiet, die nah gelegene StraRe
sowie die Autobahn in direkter Nahe, ist das gesamte Gebiet im Bestand stark larmbelastet. Durch die Erweiterung des
Industriegebietes kommt es damit nicht zu einer erheblichen Anderung der Lirmbelastung des Gebietes. Zudem ist die
Larmempfindlichkeit der Artengruppe nur schwach ausgepragt (vgl. Garniel & Mierwald 2010).

Die Kollision mit Glas an Fenster und Fassaden von Geb&uden stellt eine der hochsten Gefahrdungen fiir Vogel dar. Glas ist
fur Vogel nicht wahrnehmbar. Die Kollision fihrt meist zum Tode. Im Falle der Umsetzung groRer verglaster Fenster- und/
oder Fassadenflaichen im B-Plangebiet ist das Eintreten des Verbotstatbestands durch anlagebedingte Kollisionen zu
prognostizieren. Zur Vermeidung sind verglaste Gebdudeansichten mit fiir Vogel gefdhrlichen Spiegelungs- und
Transparenzsituationen sowie Gber-Eck-Verglasungen moglichst zu vermeiden oder mit entsprechenden MalRnahmen (z. B.
unterteilte oder strukturierte Fenster, geriffeltes und mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine, Greifvogelsilhouetten) zu
minimieren (Vcge3).

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt (trotz MaBnahmen) ein. [1Ja X] Nein

b) Storungstatbestinde (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, ] Ja X Nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestért (eine erhebliche

Storung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der lokalen

Population einer Art verschlechtert)?

X] VermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] Vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen
[X] Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Untersuchungsgebiet eignet sich funktionell als Fortpflanzungsstatte flr die Artengruppe. Ein Verbotstatbestand

gem. § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist grundsatzlich moglich, wird aber durch eine entsprechende MaRhahme
vermieden, da die Gehdlzrodung und Baufeldfreimachung innerhalb des gesetzlich dafiir vorgesehenen Zeitraumes
erfolgt (MaRnahme Vcerl und Vg2 ).

Anlagebedingte/betriebsbedingte Stérungen durch erhéhte Schallimmissionen sind aufgrund der hohen
Bestandsimmissionen sowie der schwach ausgepragten Larmempfindlichkeit der Art nicht ableitbar.

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Beeintrachtigungen kann davon ausgegangen werden, dass das Gebiet nach Fertig-

stellung im Vergleich zum heutigen Zustand unverandert von der Artengruppe frequentiert und genutzt wird. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen kann ausgeschlossen werden.

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaRnahmen) ein. [Jia X1 Nein
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe
Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Gilde der ungefahrdeten,
Gewerbegebiet — Am Kreisel“ geholzbritenden Vogelarten

c) Entnahme, Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestatten aus der Natur entnommen, X Ja ] Nein
beschadigt oder zerstort?

[] VermeidungsmaBnahme ist vorgesehen [X] Vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen
Xl Funktionalitit im raumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Im Rahmen der Baufeldraumung kommt es zur Zerstérung/ Beschddigung von Brutplatzen innerhalb des Geltungsbereiches.
Die oben genannten Arten (Elster, Gartengrasmiicke, Gelbspotter, Ringeltaube, Singdrossel) briten in dichten
Geholzstrukturen. AuBerhalb des Geltungsbereiches sind geeignete, alternativ nutzbare Biotopstrukturen im ausreichenden
Flaichenumfang (Brehnaer Busch), vorhanden. Die 6kologische Funktion der Lebensstdtte wird somit im raumlichen
Zusammenhang erfillt.

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaRnahmen) ein. [Jia X1 Nein

d) AbschlieBende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt [X] Nein; Zulassung ist moglich; Priifung endet hiermit.
ein? [] Ja; Ausnahmepriifung ist erforderlich; weiter unter 4.
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Formblatt Artenschutz - Artengruppe

Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe
Bebauungsplan ,Erweiterung Stadt Sandersdorf-Brehna Gilde der ungefdhrdeten, nischen-,
Gewerbegebiet — Am Kreisel“ hohlenbewohnenden Vogelarten

1. Schutz- und Gefdhrdungsstatus der betroffenen Arten

Artname deutsch (wissenschaftlich) u. a. Schutzstatus Gefahrdungsstatus nach Roten
Listen/Erhaltungszustand*

Bachstelze (Motacilla alba) 5 RLD -/RLST -
Schutzstatus
streng geschiitzt: besonders geschitzt
1 Artnach Anh. A der EGArtSchvO 4 Artnach Anh. B der EGArtSchvO
2 Art nach Anh. IV FFH-RL 5 Europdische Vogelart
3 Artnach Anl. 1 Sp. 3 BArtSchV 6 Artnach Anl. 1 Sp. 2 BArtSchV

* Angabe zum EHZ entféllt bei den Vogelarten

2. Bestand und Empfindlichkeit

Lebensraumanspriiche und Verhaltensweisen

- Nutzt breites Habitatspektrum, sofern Nistgelegenheiten und Flachen mit sparlicher Vegetation vorhanden sind.
- Das Angebot an geeigneten Geholzstrukturen stellt fiir diese Gruppe den limitierenden Faktor hinsichtlich des Vorkommens

dar.
Verbreitung
Verbreitung in Deutschland Verbreitung in Sachsen-Anhalt
Die Art ist weit verbreitet und ungefahrdet (SUbseck et al. Die Art ist weit verbreitet und ungefdhrdet. Es sind nur
2007) geringe Bestandsabnahmen der Art zu verzeichnen bzw. trotz

starker Abnahmen sind die Bestandszahlen als hoch
einzustufen (DORNBUSCH et al. 2004).

Verbreitung im Untersuchungsraum

X] vorkommen nachgewiesen (Biro Obst 2025a) ] vorkommen potenziell moglich

3. Prognose und Bewertung der Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG

a) Fang, Verletzung, Totung (§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG)

Werden im Zuge der bau- und/oder anlagebedingten Zerstérung bzw. X Ja [] Nein
Beschadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten Tiere unvermeidbar
gefangen, getotet bzw. verletzt?

X vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen
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Projektbezeichnung Vorhabentrager Betroffene Artengruppe
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Gewerbegebiet — Am Kreisel“ hohlenbewohnenden Vogelarten

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Baubedingte Totungen/ Verletzungen sind durch die Lage von Brutpldtzen im Baubereich und angrenzend nicht
auszuschlieBen. Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes ist die Rodung von Gehdlzen auRerhalb der Brut- und
Aufzuchtzeit zwischen dem 01. Okt. und dem 28. Feb. vorzunehmen. Es sind die Vorgaben des § 39 (5) BNatSchG beziglich
der angegebenen Rodungszeiten fiir Geholze zu beachten (Vceel).

Der Verbotstatbestand tritt baubedingt (trotz MaBnahmen) ein. [ia X Nein

Entstehen anlage- und betriebsbedingt Risiken, die Uber das allgemeine X Ja [] Nein
Lebensrisiko hinausgehen (signifikante Erhohung)?

[X] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen
Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Gebiet weist eine starke anthropogene Pragung auf. Durch das nah gelegene Gewerbegebiet, die nah gelegene Stralle
sowie die Autobahn in direkter Nahe, ist das gesamte Gebiet im Bestand stark larmbelastet. Durch die Erweiterung des
Industriegebietes kommt es damit nicht zu einer erheblichen Anderung der Lirmbelastung des Gebietes. Zudem ist die
Larmempfindlichkeit der Artengruppe nur schwach ausgepragt (vgl. Garniel & Mierwald 2010).

Die Kollision mit Glas an Fenster und Fassaden von Geb&uden stellt eine der hochsten Gefahrdungen fiir Vogel dar. Glas ist
fur Vogel nicht wahrnehmbar. Die Kollision fihrt meist zum Tode. Im Falle der Umsetzung groRer verglaster Fenster- und/
oder Fassadenflaichen im B-Plangebiet ist das Eintreten des Verbotstatbestands durch anlagebedingte Kollisionen zu
prognostizieren. Zur Vermeidung sind verglaste Gebdudeansichten mit fiir Voégel gefdhrlichen Spiegelungs- und
Transparenzsituationen sowie Gber-Eck-Verglasungen moglichst zu vermeiden oder mit entsprechenden MalRnahmen (z. B.
unterteilte oder strukturierte Fenster, geriffeltes und mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine, Greifvogelsilhouetten) zu
minimieren (Vcee3).

Der Verbotstatbestand tritt betriebsbedingt (trotz MaBnahmen) ein. [Jia X Nein

b) Storungstatbestinde (§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG)

Werden Tiere wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, [ia X] Nein
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestért (eine erhebliche

Storung liegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhaltungszustand der lokalen

Population einer Art verschlechtert)?

X vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] Vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen
IX] Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population tritt nicht ein

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Das Untersuchungsgebiet eignet sich funktionell als Fortpflanzungsstatte flr die Artengruppe. Ein Verbotstatbestand
gem. § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG ist grundsatzlich moglich, wird aber durch eine entsprechende MalRhahme
vermieden, da die Geholzrodung und Baufeldfreimachung innerhalb des gesetzlich dafiir vorgesehenen Zeitraumes
erfolgt (MaRnahme Vcerl und Vg2 ).

Anlagebedingte/betriebsbedingte Stérungen durch erhéhte Schallimmissionen sind aufgrund der hohen
Bestandsimmissionen sowie der schwach ausgepragten Larmempfindlichkeit der Art nicht ableitbar.

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Beeintrachtigungen kann davon ausgegangen werden, dass das Gebiet nach
Fertig-stellung im Vergleich zum heutigen Zustand unverandert von der Artengruppe frequentiert und genutzt wird. Eine
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen kann ausgeschlossen werden.

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaBnahmen) ein. [Jia X Nein
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c) Entnahme, Beschaddigung, Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten (§ 44 Absatz 1 Nummer 3 BNatSchG)

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten aus der Natur entnommen, []Ja Xl Nein
beschadigt oder zerstort?

[] vermeidungsmaRnahme ist vorgesehen [] Vorgezogene AusgleichsmaRnahme ist vorgesehen
X] Funktionalitit im raumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt

Textliche Kurzbeschreibung (kurze Wirkungsprognose):

Im Zuge der Brutvogelkartierungen wurden keine Hohlenbdume festgestellt. Die Zerstérung/ Beschadigung von
Brutpldtzen innerhalb des Geltungsbereiches kann somit ausgeschlossen werden. Das Eintreten des Verbotstatbestandes
ist somit auszuschlieRen.

Der Verbotstatbestand tritt (trotz MaBnahmen) ein. [Jia X Nein

d) AbschlieBende Bewertung

Mindestens ein Verbotstatbestand tritt [X] Nein; Zulassung ist méglich; Priifung endet hiermit.
ein? ] Ja; Ausnahmepriifung ist erforderlich; weiter unter 4.
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Anhang B

Potenzialanalyse
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Potenzialanalyse

In den nachfolgenden Tabellen werden alle in der Liste des Artenschutzbeitrages zu behandelnden Arten dargestellt und ausgewertet.

FFH Fauna-Flora-Habitatrichtlinie

Anh 1l Anhang Il der FFH-Richtlinie: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, fiir deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden missen

Anh IV Anhang IV der FFH-Richtlinie: streng zu schiitzende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse

EU VSRL Europdische Vogelschutzrichtlinie Anh | — Anhang |: Besondere SchutzmaRnahmen hinsichtlich der Lebensraume

BAV Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) Anl 1-Sp 3 — Anlage 1-Spalte 3: streng geschiitzte Arten nach BArtSchV

EG-VO 6. Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 iiber den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels
(EG-ArtSchvO) Anh A — Anhang A

RLD Rote Liste Deutschlands/ Rote Liste der Brutvogel Deutschlands (DRV 2020)

RLLSA Rote Liste Land Sachsen-Anhalt (LANDESAMT FUR UMWELTSCHUTZ 2004)/ Rote Liste der Brutvogel des Landes Sachsen-Anhalt (OSA 2017)

X Eintrag in Anhang, Liste oder Anlage

PR Planungsraum

NG Nahrungsgast

ME Mitteleuropa

0 ausgestorben oder verschollen

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefahrdet

3 gefahrdet

\" zuriickgehend

D Daten mangelhaft

G Gefahrdung anzunehmen

R extrem selten
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Tabelle 8:

national streng (BAV / EG-VO) geschiitzten Tierarten

Liste der heimischen, wildlebenden europdischen Vogelarten (Art. 1 VSRL) sowie der europdischen streng (Anhang IVa FFH-RL) und der

Wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

FFH Anh
1}

FFH Anh
1%

EU-VSRL
Anh|

BAV
Anl 1 Sp

EG-VO
Anh A

RLD

RLST

Vorkommen im ST

pot. Vorkommen méglich/

pot. Vorkommen auszuschlieBen

Sdugetiere (Mammalia)

Barbastella barbastellus

Mopsfledermaus

in ST nicht haufig, aber weit verbreitet;
Sommerhabitat  Spalten  an Bdumen  und
Verkleidungen von Hausern; Winterquartier in Stollen
u.a.

pot. Vorkommen auszuschlieBen

Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.

* Canis lupus

Wolf

X*

* = prioritdre Art nach der FFH-Richtlinie;

in ST rickkehrend, vor allem von Sachsen und
Brandenburg einwandernd; mogliche Lebensrdaume
sind groRflachig storungsberuhigte, weitgehend
unzerschnittene Flichen, wie militarische Ubungs-
oder  Bergbaufolgegebiete sowie groRflachige
Waldgebiete

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Der PR liegt auBerhalb des Verbreitungsgebietes.
Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.

Castor fiber albicus

Europaischer Biber

nationaler  Verbreitungsschwerpunkt in ST:
Hauptvorkommen an Elbe, Mulde und Havel sowie
Zuflissen; momentan in Ausbreitung begriffen, wobei
auch kleinere FlieRgewdsser und Grabensysteme
besiedelt werden

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.

Eptesicus nilssonii

Nordfledermaus

reproduzierende  Vorkommen im Hochharz,
Vorkommen in waldreichen Gebieten, Wochenstuben
in oder an Gebauden

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Der PR befindet sich aulerhalb
Hauptverbreitungsgebietes. Im PR sind
geeigneten Habitate vorhanden.

des
keine

Eptesicus serotinus

Breitfliigelfledermaus

Gebdudefledermaus; Sommerquartiere sind Spalten
oder kleinere Hohlrdume

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Durch das Bauvorhaben werden keine Gebaude
beansprucht.

Felis silvestris

Wildkatze

Hauptverbreitung im gesamten Harz und Kyffhauser,
von hier auch Ausbreitung in die Vorlander,
nachgewiesen; grofRe Territorialanspriiche (Reviere),
daher besonders gefahrdet durch
Landschaftszerschneidung

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Der PR befindet  sich auBerhalb des
Verbreitungsgebietes. Im PR sind keine geeigneten
Habitate vorhanden.

Hypsugo savii

Alpenfledermaus

gebaude- und felsspaltenbewohnende, ehemals|
vorkommend im Alpengebiet und Bayrischen Wald,
Bestand in Deutschland seit 1951 erloschen

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Art in Deutschland ausgestorben.
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BAV

Wissenschaftlicher e G FFH Anh|FFH Anh|EU-VSRL| | ' sp EGVO | oo | RUST IVorkommen im ST pot. Vorkommen méglich/
Name Il 1\ Anh| 3 Anh A pot. Vorkommen auszuschlieRen
Schwerpunktvorkommen Elbe, Mulde, Havel, Ohre,|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Lutra lutra Fischotter X X X Tanger; derzeit leichte Ausbreitung; groBe|lm PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
1 1 Territorialanspriiche, daher sensibel gegeniiber
Lebensraumfragmentierung
in ST lange ausgestorben, Wiederansiedlungsprojekt|pot. Vorkommen auszuschlieRen
im Harz zeigt erste Erfolge, weitere Ausbreitung|Das Betrachtungsgebiet liegt auBerhalb des
Lynx lynx Luchs X X X 2 D denkbar; mogliche Lebensrdume sind groRflachig|Hauptverbreitungsgebietes. Es sind keine geeigneten
storungsberuhigte,  weitgehend  unzerschnittene|Habitatstrukturen im PR vorhanden (ausgedehnte,
Waldgebiete deckungsreiche Waldgebiete).
zwei groRe Verbreitungsschwerpunkte, die im|pot. Vorkommen auszuschlieBen
. stidlichen und &stlichen Mittel- und Unterharz sowie|Der Betrachtungsraum befindet sich auBerhalb der
Muslfard/r.)us Haselmaus X v , |m Ssaale-Unstrut-Triasland (westlicher BLK) liegen, bekannten Verbreitungsschwerpunkte. Des Weiteren
avellanarius auRerdem isoliertes Vorkommen im Zeitzer Forst sind keine geeigneten Habitatstrukturen im PR
vorhanden (reichstrukturierte Laubwalder mit
dichtem Unterwuchs).
in ST ausgestorben, Wiederbesiedlung in Anbetracht|pot. Vorkommen auszuschlieBen
der extremen Distanzen zu aktuellen Vorkommen|Art in ST ausgestorben.
M la | 1! E her N X X
ustela lutreola uropaischer Nerz 0 0 (Loire-Gebiet in  Westfrankreich, Donaudelta,
Baltikum) sehr unwahrscheinlich
erst 2001 von der Kleinen Bartfledermaus|pot. Vorkommen auszuschlieBen
. abgespaltene, seltene Art; im Jahr 2006 in Thiringen|Der PR befindet sich aulerhalb des
M Icath N henfl X ! ’
yotis alcathoe ymphenfledermaus und 2007 in ST erstmals nachgewiesen; kommt in[Verbreitungsgebietes. Im PR sind keine geeigneten
geschlossenen, laubholzreichen Waldern vor Habitate vorhanden.
. - . seltene Waldfledermaus mit bislang relativ wenigen|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus X X 3 1 |Nachweisenin ST Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
Wald- und Gebaudefledermaus; in ST weit verbreitet,|pot. Vorkommen auszuschlieBen
Myoti i Bartfl X ; )
yotis brandtii GroRe Bartfledermaus 2 2 aber nicht sehr haufig Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
sehr selten; Verbreitung in ST bisher unzureichend|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Mvotis dascvneme Teichfledermaus X X bekannt (Nordteil; Harz); Sommerquartiere in|Der Betrachtungsraum befindet sich auRerhalb der
y y G R Gebéauden; Jagdlebensraum gewasserreiche|bekannten Verbreitungsschwerpunkte. Im PR sind
Gegenden mit Waldern und Grinlandern keine geeigneten Habitate vorhanden.
, " Baumhohlen als Sommerquartier; jagt Uber|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Myotis daubent Wi fled X !
yotis aaubentonii asseriedermaus 3 3 Wasserflachen; eine der hdufigsten Arten in ST Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
, . Gebdudeart; Konzentration des Bestandes im|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Myotis myotis Grofes Mausohr X X 3 1 stidwestlichen Landesteil; Uberwinterung in Stollen |Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
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Vespertilio murinus

Zweifarbfledermaus

BAV o
i i K o ot. Vorkommen méglich/
Wissenschaftlicher Deutscher Name FFH Anh|FFH Anh|EU-VSRL Anl15p EG-VO RLD | RLST IVorkommen im ST P 8! ‘
Name Il 1\ Anh| 3 Anh A pot. Vorkommen auszuschlieRen
Wochenstuben in Spaltenquartieren an Geb&uden;|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus X 2 1 Jagdlebensraum Wald, Waldrander, Gewasserufer,{Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
Hecken und Garten; in ST sehr selten
Mvotis nattereri Fransenfledermaus X Waldfledermaus; aber auch an Gebduden; in ST nicht|pot. Vorkommen auszuschlieRen
y 2 2 haufig Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
S . Waldfledermaus; insgesamt eher wenige Nachweise |pot. Vorkommen auszuschlieRen
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler X 2 2 Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
Waldfledermaus;  weit  verbreitet, Jagdgebiet|pot. Vorkommen auszuschlieRen
N lus n I rolRer Aben ler X
yctalus noctula GroRer Abendsegle 3 3 Gewasserufer, Waldrander, Schilf Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
. " Waldfledermaus; in ST offenbar weiter verbreitet als|pot. Vorkommen auszuschlieBen
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus X 2 2 . - ] - .
bislang bekannt war Im PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
Gebdudeart; eine der haufigeren Arten in ST pot. Vorkommen auszuschlieRen
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus X 3 2 Durch das Bauvorhaben werden keine Gebaude
beansprucht.
Wassernahe Lebensrdume wie naturnahe Auenwalder|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Pipistrellus pygmaeus Mickenfledermaus X D G |sowie Laubwaldbesténde an Teichen; in ST aber|lm PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
offenbar relativ weit verbreitet
Waldfledermaus; weit verbreitet pot. Vorkommen auszuschlieRen
Plecotus auritus Braunes Langohr X v KA. Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden.
Graues Langohr Gebaudefledermaus pot. Vorkommen auszuschlieBen
Plecotus austriacus X 2 2 Durch das Bauvorhaben werden keine Gebdude
beansprucht.
Rhinolophus GroRe Hufeisennase X X in ST ausgestorben; Wiederauftreten der Art duBerst|pot. Vorkommen auszuschlieRen
ferrumequinum 1 0 unwahrscheinlich Art in ST ausgestorben.
Vorkommen im sudlichen ST markieren den|pot. Vorkommen auszuschlieBen
Rhinolophus nordlichen Arealrand und sind von nationaler{lm PR sind keine geeigneten Habitate vorhanden.
hi osi;eros Kleine Hufeisennase X X 1 1 Bedeutung: sehr selten und auf wenige Lokalitaten
Pp begrenzt; Wochenstuben in Gebauden,
Winterquartiere in Stollen
X 1 R Gebadudefledermaus; sehr selten pot. Vorkommen auszuschlieRen

Der Betrachtungsraum befindet sich auRerhalb der
bekannten Verbreitungsschwerpunkte. Durch das
Bauvorhaben werden keine Gebdude beansprucht.
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Wissenschaftlicher FFH Anh|FFH Anh|Eu-vsrL| B2V | EG-vo pot. Vorkommen méglich/
Deutscher Name Anl 1 Sp RLD | RLST |Vorkommen im ST .
Name Il 1\ Anh| 3 Anh A pot. Vorkommen auszuschlieRen
Kafer (Coleoptera)
Nachweise in vielen Landesteilen;|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Cerambyx cerdo GroRer Eichenbock X X . . Schwerpur?ktvorkommen im EIbeTMuIde—Tleﬂ:?nd.von Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
bundesweiter Bedeutung; enge Bindung an Stieleiche[vorhanden.
(Quercus robur)
Dvtiscus latissimus Breitrand X X verschollen seit > 40 Jahren; Bewohner > 1 ha groRer,|pot. Vorkommen auszuschlieRen
4 1 1 naturnaher Seen und Teiche Art in ST verschollen.
schmalbindiger nur 1989 bei Wittenberg nachgewiesen; alte[pot. Vorkommen auszuschlieRen
Graphoderus bilineatus o 8 . X X 1 1 Meldungen von vielen Orten; Seen und Teiche mit|lm PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
Breitflligel-Tauchkafer
Pflanzenbewuchs vorhanden.
* = prioritdre Art nach der FFH-Richtlinie; pot. Vorkommen auszuschlieRen
. . X Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
. . . . selten, aber weit verbreitet; Schwerpunkt in Auen von vorhanden
Osmoderma eremita Eremit X X 2 2 |Saale und Elbe; Landkreis Mansfeld-Stidharz ist '
Nebenverbreitungsgebiet, Larven besiedeln Mulm
alter, hohler Laubbdaume
letzter Nachweis 1954 in Buchenwadldern zwischen|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Rosalia alpina Alpenbock X X 2 ) Weferlingen und Helmstedt, seither trotz intensiver|Keine Artnachweise seit 1954.
Nachsuche keine aktuellen Bestatigungen
Schmetterlinge (Lepidoptera)
Erioqaster catax Hecken-Wollafter X X in ST ausgestorben, letzter Nachweis 1973 bei Pechau;|pot. Vorkommen auszuschlieRen
g 1 0 LR: warme, buschige Standorte, Lehnen, Waldrander [Art in ST ausgestorben.
in ST ausgestorben, letzter Nachweis 1912 beilpot. Vorkommen auszuschliefen
Lopinga achine Bacchantin X 1 0 Ballenstedt; LR: Erlen-Eschen-Auenwalder der Ebene,|Art in ST ausgestorben.
strenge Waldbindung
in ST vereinzelt gefunden, LR: verschiedene offene|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Proserpinus proserpina | Nachtkerzenschwarmer X v 2 |Standorte (Waldlichtungen, -rdnder, Auen) mitlm PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
Bestanden von Weidenréschen-Arten vorhanden.
Libellen (Odonata)
Vorkommen streng an die Krebsschere gebunden;|pot. Vorkommen auszuschlieRen
Aeshna viridis Griine Mosaikjungfer X 1 1 Altwasser der Mittleren Elbe Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden.
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Wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

FFH Anh
1}

FFH Anh
1%

EU-VSRL
Anh|

BAV
Anl 1 Sp

EG-VO
Anh A

RLD

RLST

Vorkommen im ST

pot. Vorkommen méglich/

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Gompbhus flavipes

Asiatische Keiljungfer

Hauptvorkommen an der Elbe, aktuell Ausbreitung
(Saale, Unstrut usw.); Vorkommen in ST bundesweit
bedeutsam

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden.

Leucorrhinia albifrons

Ostliche Moosjungfer

nur ein Vorkommen bei Magdeburg belegt; weitere
Nachweise unsicher

pot. Vorkommen auszuschlieBen

Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden.

Leucorrhinia pectoralis

GrolRe Moosjungfer

Moorart; relativ weit verbreitet, aber lokal eng
begrenzte, i.d.R. individuenarme Vorkommen an
sauren, anmoorigen Stillgewassern

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden.

Weichtiere (Mollusca)

Anisus vorticulus

Zierliche Tellerschnecke

in ST ausgestorben/verschollen; letzter Nachweis
1900, Leerschalenfunde 2003 in einem Altwasser im
NSG ,Kreuzhorst” sldlich Magdeburg; lebt in der
Verlandungszone vegetationsreicher Stillgewasser
und langsam flieBenden Wiesengraben mit dichten
Wasserpflanzenbestanden, z.B. Altwéasser der Auen

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Art in ST ausgestorben.

Unio crassus

Bachmuschel

in ST in der Helme- (Hauptvorkommen in der Kleinen
Helme) sowie der Dummeniederung (Kalter Graben,
Beeke) aktuell nachgewiesen

pot. Vorkommen auszuschlieRen

Im PR sind keine geeigneten Habitatstrukturen
vorhanden.

Biiro K. Obst

Anhang A Seite 41




Anlage Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Artenschutzbeitrag (ASB) Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

Anhang C

Faunistische Sonderuntersuchungen

Bliro K. Obst Anhang C Seite 1



Faunistische Sonderuntersuchung Brutvogel

Bauvorhaben:
Anlass: Auswertung und Dokumentation der Brutvogeluntersuchungen
Datum: 06.02.2025/07.04.2025/19.04.2025/07.05.2025/19.05.2025/
03.06.2025/20.06.2025
Ort: Industriegebiet ,,Mlinchener Straf3e”
Auftraggeber: Stadt Sandersdorf-Brehna
BahnhofstraRe 2
06792 Sandersdorf-Brehna
Auftragnehmer: Bliro Karsten Obst
Landschafts- und Freiraumplanung
Leipziger StralRe 90 - 92
06108 Halle (Saale)
Bearbeiter: R. Farkasch  Naturschutz und Landschaftsplanung (B. Sc.)
U. Knofler Wissenschaftlicher Mitarbeiter
K. Obst Diplomgeograph

aufgestellt am: 27.01.2026

i.A. R. Farkasch

A
i,r_fin. BURO KARSTEN OBST
F\‘g:,] LANDSCHAFTS- UND FREIRAUMPLANUNG
1 Lepzge 58 3207 :

S B2 06106 Halle FSasfe) - Tol {1345) 2307151 Fioc (I45) 2307788

Ort und Datum: Halle (Saale), den 27.01.2026



Faunistische Sonderuntersuchung (FSU) Stadt Sandersdorf-Brehna

Avifauna Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel”
Inhaltsverzeichnis

L ANIESS ettt e e bt e e bt e et e e e bt e e e bt e e eab e e e eareeeeanee s 3
2. Untersuchungsumfang und Untersuchungsgebiet ......cccccceiviiiiiiiiiiiii i, 3

2.1 UNtersuChUNgSUMTANE ..cocuviiiiiiiie e e e s aee e e eane 3

2.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes .......ccccvviiviiiiiiiniiieeicriiee e 3
3. Erfassungsmethodik BrutVOZEl .........ccoviiiiiiiiiiiiee it 3
I T4 < (=] o0 1 £ PPN 4
S RAZIt e 5
R ) (= = 1 {0 | PP PP OPPPPTPPPTTON 6
7. Fotodokumentation des UntersuchuUngsraumes ........c..ceeeveeiieeeeiiieeeeeciieee e esveee s e 7

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: BeGENUNGSLEIMINE ...........cuueeieeeecciiiieee e e e ettt e e e e e e ccrae e e e e e e e s s sseareeaeeeeesennnsaeaenes 4

Bliro Karsten Obst 2



Faunistische Sonderuntersuchung (FSU) Stadt Sandersdorf-Brehna
Avifauna Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel”

1. Anlass

Das Biliro Karsten Obst wurde von der Stadt Sandersdorf-Brehna beauftragt fiir die
Entwicklung des Umweltberichtes und dem zugehorigen Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag
zum Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel”, faunistische
Sonderuntersuchungen durchzufiihren. Ziel der Untersuchung war die naturschutzfachliche
Erfassung und Bewertung der im Planungsgebiet vorkommenden Brutvogel.

Die Kartierungsergebnisse dienen im weiteren Planungsprozess den Unterlagen zur
Abhandlung der Eingriffsregelung und des Artenschutzes als Grundlage.

2. Untersuchungsumfang und Untersuchungsgebiet

2.1 Untersuchungsumfang

Als verbindliche Grundlage fiur die Erfassung wurde der folgende Untersuchungsumfang zur
Erfassung der Avifauna festgelegt:
e Erfassung der Brutvogel im Rahmen von sieben Begehungen von April bis Juni

(witterungsabhangig) im Planungsraum (PR)
e Horstkartierung

2.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Sachsen-Anhalt, siidwestlich von Bitterfeld in
Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Es liegt unmittelbar westlich der A9 im
Industriegebiet ,,Mlinchener Stralle” das zum Ortsteil Brehna gehort. Es umfasst insgesamt ca.
3 ha. Es handelt sich um ein extensiv bewirtschaftetes Griinland mit verschiedenen Gehdlzen
und einem Feuerldschteich. Die untersuchte Flache besteht aus dem Geltungsbereich des
Vorhabens sowie den angrenzenden Habitaten (entlang vorhandener Strukturen abgegrenzt).
Die Horstkartierung findet im Geltungsbereich des Vorhabens mitsamt einem Pufferbereich
von 300m statt.

3. Erfassungsmethodik Brutvogel

Zur Erfassung der Brutvogel wurden von Anfang Februar bis Ende Juni sieben Begehungen
durchgefiihrt (Tabelle 2). Bei den Begehungen lag der Schwerpunkt auf dem Nachweis von
Brutvogelarten und Nahrungsgdsten. Als Methode wurde eine fachlich standardisierte
Revierkartierung angewendet. Zur Erfassung der Brutvogelarten wurden die Morgenstunden
kurz nach Sonnenaufgang genutzt. Alle sichtbaren und hérbaren Vogelarten sowie ggf. ihre
revieranzeigenden Merkmale wurden registriert. Fir die visuelle Nachsuche wurde ein
Fernglas der Marke Zeiss verwendet. Brut- und Brutverdachtsvogel wurden in Anlehnung an
die Methodenstandards zur Erfassung der Brutvdgel Deutschlands (SUDBECK et al. 2005)
definiert. Der methodisch vorgegebene Zeitrahmen lieR eine weitgehende Erfassung der
Brutvogel zu und erméglichte eine Ubersichtskartierung mit Aussagen zu den wesentlichen
Arten. Technische Hilfsmittel (Klangattrappe, Netze u.a.) kamen nicht zum Einsatz.

Zusatzlich zur Brutvogelkartierung erfolgte eine Horstkartierung in einem 300 m Puffer-
Bereich (Horstschutzzone). Es erfolgte eine Begehung im unbelaubten Zustand zur
Ersterfassung (Februar) und 2 Begehungen zur Besatzkontrolle (April/Mai). Dabei wurden
auch die Masten im Umfeld kontrolliert (auf den Ackerflachen).
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Tabelle 1: Begehungstermine

Termin Wetter

06.02.2025 Wolken, 3°C
07.04.2025 Wolken, Regen, 10°C
19.04.2025 Wolken, Regen, 11°C
07.05.2025 Sonne, Wolken, 13°C
19.05.2025 Wolken, Sonne, 15°C
03.06.2025 Sonne, Wolken, 22°C
20.06.2025 Sonne, Wolken, 22°C

4. Ergebnisse

Im Rahmen der Kartierung konnten die folgenden Brutpaare festgestellt werden:

ba Baumbriiter

bo Bodenbriter

br Brutschmarotzer
bu Buschbriiter

fe Felsenbriiter

fr Freibriter

ge Gebaudebriter
ha Halbhohlenbriiter
ho Hohlenbriter

ni Nischenbrter
ro Rohrichtbriter
sc Schilfbriiter

sw Schwimmnest

Deutscher Artname Wissenschaftlicher Nistplatz Orts- / Anzahl Brutpaare
Artname Nistplatz-
treue
Bachstelze Motacilla alba ha, ni (ge, bo, 1 1
ba)
Gartengrasmiuicke | Sylvia borin fr 1 bis 2 1
Gelbspotter Hippolais icterina fr (ba, bu) 1 1
Singdrossel Turdus philomelos fr 1 bis 2 1
Stockente Anas platyrhynchos bo (ba, ge) meist 2, 2
selten 3
Teichhuhn Gallinula chloropus fr (ba, bu) 1 bis 2 1
Teichrohrsanger | Acrocephalus scirpaceus | fr 2 1
Horstkartierung
Elster Pica pica fr, ba, bu 1 bis 2 Leeres Nest
Ringeltaube Columba palumbus fr, ba (ge) 1bis4 Leeres Nest
Turmfalke Falco tinnunculus ba, fe, ge, ha 3 Besetzter
Nistkasten
Nistplatz Orts- / Nistplatztreue**

Faktor Auspragung

0 keine bis geringe Ortstreue
1 durchschnittliche Ortstreue
2 Hohe Ortstreue

3 hohe Nistplatztreue

4 hohe Nesttreue

Die nachgewiesenen Arten briten als Freibriiter, Bodenbriter, und Hohlenbriter (BMVBS
2008). Die oben aufgefiihrten Vogelarten sind zum groRen Teil in Sachsen-Anhalt als
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ungefahrdet eingestuft. Teil der Vorwarnliste Sachsen-Anhalts sind der Gelbspotter und das
Teichhuhn. Das Teichhuhn und der Turmfalke gelten als planungsrelevant

Im Zuge der Horstkartierung wurde ein besetzter Nistkasten an einem Strommast westlich der
MiinchenerstraRe festgestellt. Nach genauerer Uberpriifung konnte eine Besetzung durch
Jungtiere des Turmfalken festgestellt werden. Des Weiteren konnte in der Allee westlich der
MinchenerstraBe ein leeres Nest der Ringeltaube und an einem Parkplatz ostlich des
Vorhabensbereiches ein leeres Nest der Elster nachgewiesen werden.

Es wurden keine Hohlenbdume nachgewiesen (siehe FSU Habitatstrukturen). Zudem konnten
keine Nahrungsgaste bzw. Rastvogel im UG beobachtet werden.

5. Fazit

Das Untersuchungsgebiet befindet sich unmittelbar westlich der A9 im Industriegebiet
»Minchener StraRe” im Ortsteil Brehna. Es umfasst insgesamt ca. 3 ha. Es handelt sich um ein
extensiv bewirtschaftetes Griinland mit verschiedenen Gehdlzen und einem Feuerldschteich.
Die Flache ist durch die angrenzende StraRe mitsamt dem Gewerbegebiet sowie die Autobahn
ostlich des UG vorbelastet. Jedoch weist das Untersuchungsgebiet auch strukturreiche
Geblsche und Geholzstrukturen sowie extensiv genutzte Offenlandbereiche auf. Im Gebiet
wurden 10 verschiedene Vogelarten kartiert. Ein groRer Teil ist in Sachsen-Anhalt als
ungefahrdet eingestuft. Nur das Teichhuhn und der Turmfalke gelten als planungsrelevante
Art.

Die artenschutzrechtliche Wirdigung der Untersuchungsergebnisse erfolgt im Rahmen des
Artenschutzbeitrages bzw. im Rahmen der Abhandlung der Eingriffsregelung. Die oben
genannten Untersuchungen bilden dabei fiir die beschriebenen Arten die Grundlage.
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7. Fotodokumentation des Untersuchungsraumes
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1. Anlass

Das Biliro Karsten Obst wurde von der Stadt Sandersdorf-Brehna beauftragt, fir die
Entwicklung des Umweltberichtes und dem zugehdorigen Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag
zum Bebauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel”, faunistische
Sonderuntersuchungen durchzufiihren. Ziel der Untersuchung war die naturschutzfachliche
Erfassung und Bewertung des im Planungsgebiet vorhandenen Habitatpotenzials der Gehdlze.

Die Kartierungsergebnisse dienen im weiteren Planungsprozess den Unterlagen zur
Abhandlung des Artenschutzes als Grundlage.

2. Untersuchungsgebiet

2.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Nordlich der Goethestadt Bad Lauchstddt (Saalekreis) in Sachsen-Anhalt befindet sich das
Projektgebiet unmittelbar nérdlich der A38 an der K 2155. Es umfasst insgesamt ca. 18 ha. Es
handelt sich um ein brachliegendes Gewerbegebiet mit einzelner Wohnbebauung. Untersucht
wurden die verfallenen Gebdude sowie die Gehoélze im Untersuchungsgebiet mit einem BHD
von > 0,4 m. Das UG befindet sich auBerhalb von Schutzgebieten.

3. Erfassungsmethodik Habitatstrukturen

Die vorhandenen Gehoélze wurden im Projektgebiet soweit moglich beziglich ihres
Habitatpotenzials fir relevante Vogelarten, Fledermausarten und xylobionte Kafer
untersucht. Es erfolgte eine einmalige Begehung im Frihjahr/Sommer. Dabei wurden die
Geholze auf geeignete Habitatstrukturen wie Risse, Spalten oder Hohlen abgesucht, die eine
Eignung als Habitat fiir das untersuchte Artinventar darstellen. Weiterhin wurden die
relevanten Bereiche auf Hinweise zum Vorkommen der relevanten Arten, wie Federn oder Kot
abgesucht.

Gebiete in denen ein Habitatpotenzial fiir die Arten besteht wurden abgegrenzt.

Begehungstermine: 06.02.2025, 19.05.2025
4. Ergebnisse

Im Rahmen der Untersuchung wurden keine Gehdélze mit Habitatpotenzial festgestellt.

Die artenschutzrechtliche Wirdigung der Untersuchungsergebnisse erfolgt im Rahmen des
Artenschutzbeitrages bzw. im Rahmen der Abhandlung der Eingriffsregelung. Die oben
genannten Untersuchungen bilden dabei fiir die beschriebenen Arten die Grundlage.

Bliro Karsten Obst 3
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5. Fotodokumentation
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1. Anlass

Das Biiro Karsten Obst wurde von der Stadt Sandersdorf-Brehna beauftragt, fir die Entwick-
lung des Umweltberichtes und dem zugehorigen Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zum Be-
bauungsplan , Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel”, faunistische Sonderuntersuchungen
durchzufiihren. Ziel der Untersuchung war die naturschutzfachliche Erfassung und Bewertung
der im Planungsgebiet vorkommenden Zauneidechse (Anhang IV-Art der FFH-Richtlinie).

2. Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Sachsen-Anhalt, siidwestlich von Bitterfeld in San-
dersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Es liegt unmittelbar westlich der A9 im Indust-
riegebiet ,,Miinchener Stralle” das zum Ortsteil Brehna gehort. Es umfasst insgesamt ca. 3 ha.
Es handelt sich um ein extensiv bewirtschaftetes Griinland mit verschiedenen Gehdlzen und
einem Feuerl6schteich. Die untersuchte Flache besteht aus dem Geltungsbereich des Vorha-
bens sowie den angrenzenden Habitaten (entlang vorhandener Strukturen abgegrenzt). Po-
tenzielle Reptilienhabitate (Schwerpunkt Zauneidechse) befinden sich im Untersuchungsge-
biet im Bereich von offenen bis halboffenen Sdumen entlang von Gehdlzrandern.

3. Erfassungsmethodik

Die Erfassung von Reptilien fand im Zeitraum April bis September 2025 durch sechs Begehun-
gen (Tab. 1) statt, um saisonale Unterschiede des Auftretens der Art sowie moglichst genaue
Angaben zum Status und Bestand der Art im UG machen zu kénnen (Schneeweiss et al. 2014
u.a.). Die Erfassung erfolgte jeweils bei warmer, trockener und windarmer Witterung. Bei der
Durchfiihrung der Kartierung wurde die einschlagige Fachliteratur zur Zauneidechse und de-
ren Erfassung bericksichtigt (Schneeweiss et al. 2014).

Alle reptilienrelevanten flachigen Strukturen wurden schleifenférmig abgelaufen, um eine
moglichst umfassende Inventarisierung zu ermoglichen. Insbesondere Saumstrukturen und
potenzielle Versteckplatze (Steine, Bretter usw.) sowie potenzielle Sonnenplatze (erhohte
Stellen, Asthaufchen usw.) wurden in den Fokus genommen.

Bei der Geldandearbeit wurde auch auf das Vorkommen von Schlingnatter (Coronella austri-
aca), Ringelnatter (Natrix natrix), Blindschleiche (Anguis fragilis) und Waldeidechse (Zootoca
vivipara) geachtet.

Tabelle 1: Begehungstermine

Termin Wetter

03.04.2025 Sonne, 18°C
12.05.2025 Sonne, 22°C
17.06.2025 Sonne, Wolken, 26°C
18.07.2025 Wolken, Sonne, 25°C
11.08.2025 Sonne, Wolken, 27°C
09.09.2025 Sonne, Wolken, 25°C

4. Ergebnisse

Zauneidechsen wurden innerhalb der untersuchten Flachen an keinem Begehungstermin
nachgewiesen.
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Auch weitere Reptilienarten, wie Schlingnatter, Waldeidechse, Mauereidechse, Ringelnatter
oder Blindschleiche konnten nicht nachgewiesen werden.

5. Artbeschreibung

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) bevorzugt relativ deckungsreiche und reich strukturiere Le-
bensrdaume in sonnenexponierter Lage mit einem lockeren, gut drainierten Substrat sowie un-
bewachsenen Teilflachen fir die Eiablage sowie Trocken- und Halbtrockenrasen, Felsenfluren,
Binnendiinen, Sandtrockenrasen, Zwergstrauchheiden, Geblische, lichte Walder, Waldrander
und Bergbaufolgelandschaften. Unter den anthropogen gepragten Biotopen werden Sand-
und Kiesgruben, Truppeniibungspldtze, Bahnddmme, sonnenexponierte Boschungen aller Art,
StralRen-, Wege- und Feldrander sowie Freiflaichen in Wohn- und Industriegebieten besiedelt
(Kulturfolger). Die Vegetationsstrukturen und die Tiefe des grabbaren Substrates haben gro-
Ren Einfluss auf Habitatwahl.

Jungtiere entfernen sich nur wenig vom Geburtsort, bei dlteren Tieren sind Ortsveranderun-
gen von mehr als 100 m moglich. Durchschnittliche Wanderbewegungen liegen bei ca. 100 m.
Am wanderfreudigsten ist die Art kurz vor oder nach dem Erreichen der Geschlechtsreife mit
einer max. Wanderstrecke von 300 m. Zauneidechsen gelten als ausgesprochen ortstreu.

Zauneidechsen nutzen meist nur kleine Reviere mit einer GréRe von ca. 100 m?, bei saisonalen
Revierwechseln kann die ReviergroBe bis zu 1.400 m? betragen. Als Nahrung nutzen sie Flie-
gen, Geradfligler, Hautfligler, Kafer, Miicken und Ohrwiirmer.

Die Fortpflanzung beginnt meist Ende April. Die Eiablage erfolgt im Verlauf des Junis oder An-
fang Juli. Die Eiablage wird in selbst gegrabenen Réhren in einer Tiefe von ca. 4 bis 10 cm, in
flachen Gruben an sonnigen Platzen, unter Steinen, Brettern etc. vorgenommen. Das Schliip-
fen der Jungtiere erfolgt nach 53 bis 73 Tagen. Gegen Ende des Sommers haben Jungtiere
meist die GroRe geschlechtsreifer Tiere. Die Geschlechtsreife tritt wahrscheinlich im 3. oder
4. Lebensjahr ein.

Die Abwanderung zum Winterquartier erfolgt vorwiegend Ende September. Die jung ge-
schlipften Zauneidechsen wandern im Oktober ab. Die Winterruhe endet Ende Marz/ Anfang
April. Als Winterquartiere dienen Fels- und Erdspalten, vermodernden Baumstubben, verlas-
senen Nagerbauten sowie selbst gegrabenen Hohlen.

Tabelle 2: Ubersicht zum Schutz-/ Gefahrdungsstatus der Zauneidechse
. FFH-
Artname wissenschaft- | RL | RL BNatSch
Artname deutsch | . RL
lich BB D G
Anh.
Zauneidechse Lacerta agilis 3 \ v §
RL-BB: Rote Liste Brandenburg RL-D: Rote Liste Deutschland

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefdhrdet, 3 = gefahrdet, V = Arten der Vorwarnliste
FFH-RL Anh.: in den Anhangen Il oder IV der Fauna Flora Habitat Richtlinie gelistete Arten
BNatSchG - §: streng geschiitzt
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6. Zusammenfassung

Die Stadt Sandersdorf-Brehna beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes , Erweite-
rung Gewerbegebiet — Am Kreisel” “. Als Grundlage fiir die Erarbeitung des Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrages (als Teil des Umweltberichtes) zum Vorhaben wurde das Biiro
Obst mit den herpetologischen Untersuchungen fiir den Untersuchungsraum beauftragt.

An 6 Begehungsterminen im Jahr 2025 konnten innerhalb der untersuchten Flachen trotz in-
tensiver Suche keine Zauneidechsen nachgewiesen werden. Auch Verdachtsmomente (v.a.
das typische Rascheln fliichtender Individuen) bestanden nicht.

Weitere Reptilienarten wie Schlingnatter, Waldeidechse, Mauereidechse, Ringelnatter oder
Blindschleiche wurden nicht nachgewiesen.
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8. Fotodokumentation
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1. Anlass

Das Biiro Karsten Obst wurde von der Stadt Sandersdorf-Brehna beauftragt, fir die Entwick-
lung des Umweltberichtes und dem zugehorigen Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag zum Be-
bauungsplan ,Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel“, faunistische Sonderuntersuchungen
durchzufihren. Ziel der Untersuchung war die naturschutzfachliche Erfassung und Bewertung
der im Planungsgebiet vorkommenden Amphibien (Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie).

2. Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in Sachsen-Anhalt, siidwestlich von Bitterfeld in San-
dersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Es liegt unmittelbar westlich der A9 im Indust-
riegebiet ,,Miinchener Stralle” das zum Ortsteil Brehna gehort. Es umfasst insgesamt ca. 3 ha.
Es handelt sich um ein extensiv bewirtschaftetes Griinland mit verschiedenen Gehdlzen und
einem Feuerldschteich. In und an diesem sowie in den strukturreichen Gebisch- und Geholz-
bereichen befinden sich potenzielle Amphibienhabitate.

3. Erfassungsmethodik

Im UG wurde der Gewasserbereich des Feuerldschteiches, der eine potenzielle Bedeutung als
Laichhabitat flir Amphibien hat, kartiert (Tab. 3). Die Begehungen erfolgten Giberwiegend in
den Abendstunden. Dabei wurden das Gewasserufer, Saumgesellschaften sowie Versteck-
moglichkeiten an Landlebensraumen nach Tieren abgesucht. Die Untersuchung erfolgte durch
Sichtbeobachtungen und Verhoren.

Tabelle 1: Begehungstermine

Termin Wetter

30.03.2025 Wolken, Regen, 10°C
14.04.2025 Sonne, Wolken, 22°C
16.05.2025 Wolken, Regen, 13°C

4. Ergebnisse

Im Untersuchungsgebiet konnten an einem Termin adulte Erdkréten und an den anderen Ter-
minen Erdkréten-Quappen nachgewiesen werden. An zwei Terminen wurden Teichmolche ge-
funden. An einem Termin wurden rufende Teichfrosche kartiert.

Tabelle 2: Amphibiennachweise 2025

Datum Artname Wissenschaftli- BNatSchG | FFH-RL | Anzahl
cher Name
30.03.2025 Erdkrote Bufo bufo B - 10 rufende
Teichmolch | Triturus vulgaris | B - 15 adulte
14.04.2025 Erdkrote Bufo bufo B - Hunderte Erdkro-
ten-Quappen
Teichmolch | Triturus vulgaris | B - 10 adulte
16.05.2025 Erdkrote Bufo bufo B - Hunderte Erdkro-
ten-Quappen
Teichfrosch | Rana kl. es- B - 8 rufende
culenta
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Bis auf die Erdkrote die Teil der Vorwarnliste Sachsen-Anhalt ist sind die oben aufgefiihrten
Arten als ungefahrdet in Sachsen-Anhalt einzustufen.

5. Artbeschreibung

Im Nachfolgenden werden die 6kologischen Anspriiche der im UG nachgewiesenen Amphi-
bien aufgefiihrt und beschrieben.

Erdkréte (Bufo bufo): Die Erdkrote ist sehr anpassungsfahig und ist in einer Vielzahl von Le-
bensraumen wie z.B. Laub- und Mischwaldern, jegliche Wiesen und Weiden, Garten aber auch
Felder und ruderalisierte Standorte, zu finden. An Laichgewadssern ist ebenso ein grolRes Spekt-
rum bekannt, jedoch werden mittelgroBe Gewasser mit submerser Vegetation bevorzugt.

Teichmolch (Triturus vulgaris): Der Teichmolch verfligt Gber eine der breitesten dkologischen
Toleranzen der heimischen Molcharten und kommt in den unterschiedlichsten Gewassern vor.
Er ist die haufigste Molchart in Stadten und Ortschaften. Besonders als optimales Habitat her-
vorzuheben sind kleine bis mittelgrolRe, pflanzenreiche, besonnte Weiher und Teiche auler-
halb des Waldes, mit Flachwasserzonen bei Tiefen von 10 bis 30 cm. Unabhéangig davon wird
eine grofle Menge weiterer Gewasser wie temporare Kleinstgewasser, Graben oder Bache be-
siedelt. Auch Gewasser typisch urbanen Ursprunges (z.B. Betonbecken) werden besiedelt. Ent-
scheidend fiir den Wert eines Gewassers als Laichhabitat ist das Vegetationsreichtum und die
damit bestehenden Versteckmoglichkeiten. Es wurde auch beobachtet, dass die Strukturie-
rung des Gewassers durch Mill wohl teils auch ausreichend ist. Besonnte Gewdsser werden
praferiert.

Teichfrosch (Rana kl. esculenta): Hinsichtlich der besiedelten Lebensraume verfiigt der Teich-
frosch Uber eine grolRe 6kologische Valenz, ist aber stark auf das Vorhandensein geeigneter
Gewadsser angewiesen, in denen er einen relativ langen Zeitraum des Jahres verbringt. Tem-
pordare Gewadsser werden zeitweise bewohnt. Seine groRten Bestandsdichten erreicht der
Teichfrosch in permanent kleineren Gewassern (Weihern) von 1000 m? bis zu mehreren ha
GroRe mit Tiefen von stellenweise Giber 50 cm, die von lichten Baum- und Buschbestanden
umgeben sind und moglichst in Waldnahe, aber auch in der offenen Landschaft liegen kénnen.
Bedeutsam sind zudem ein nicht zu dichter vertikaler Pflanzenwuchs am Ufer und im Wasser
eine reiche Submers- und/oder Schwimmblattvegetation, sowie eine wenigstens stunden-
weise Sonneneinstrahlung auf gréRere Ufer- und Wasserpartien (Glinther 1996).

6. Fazit

Die Stadt Sandersdorf-Brehna beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Erweite-
rung Gewerbegebiet — Am Kreisel”. Als Grundlage fir die Erarbeitung des Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrages (als Teil des Umweltberichtes) zum Vorhaben wurde das Biiro Obst mit
den herpetologischen Untersuchungen fir den Untersuchungsraum beauftragt.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich unmittelbar westlich der A9 im Industriegebiet ,Min-
chener StraBe” im Ortsteil Brehna. Es umfasst insgesamt ca. 3 ha. Es handelt sich um ein ex-
tensiv bewirtschaftetes Griinland mit verschiedenen Geholzen und einem Feuerldschteich.
Die Flache ist durch die angrenzende Strae mitsamt dem Gewerbegebiet sowie die Autobahn
oOstlich des UG vorbelastet. Jedoch weist das Untersuchungsgebiet auch strukturreiche Geb-
sche und Geholzstrukturen sowie extensiv genutzte Offenlandbereiche im Uferbereich des
Gewadssers auf. An 3 Begehungsterminen konnten im Jahr 2025 innerhalb der untersuchten
Flachen verschiedene Amphibien nachgewiesen werden. Dabei handelt es sich um haufige Ar-
ten die zum grofRen Teil als ungeféhrdet eingestuft werden.
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Die artenschutzrechtliche Wirdigung der Untersuchungsergebnisse erfolgt im Rahmen des
Artenschutzbeitrages bzw. im Rahmen der Abhandlung der Eingriffsregelung. Die oben ge-
nannten Untersuchungen bilden dabei fiir die beschriebenen Arten die Grundlage.
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Anlage 5 Grinordnerische Festsetzungen

Bliro Karsten Obst
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Festsetzungen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestinde nach § 44 (1)
BNatSchG

Vcerl  Einhaltung von Zeitvorgaben fiir die Gehélzrodung

Zur Vermeidung von baubedingten Tétungen der Avifauna erfolgen gemal § 39 (5) BNatSchG
zeitliche Vorgaben zur Baufeldraumung. Danach ist die Rodung von Gehdlzen aulRerhalb der
Brut- und Aufzuchtzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar vorzunehmen.

Begriindung:

Tiere: Durch eine Beschrdankung des Zeitraumes der Gehdlzrodung gemaR BNatSchG erfolgt der
Schutz der nach Anhang IV der FFH-RL und Artikel 1 VSchRL streng geschiitzten Arten vor
baubedingten Totungen/ Verletzungen (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG)

Zielart: Gilde der gehdlzbritende Vogel

Vcer2  Einhaltung von Zeitvorgaben fiir die Baufeldraumung

Die Baufeldraumung in den gehdlzfreien Bereichen erfolgt zur Vermeidung von baubedingten
Totungen bodenbriitender Vogelarten nach Fliggewerden der Jungvogel in Anlehnung an die
Vorgaben des § 39 (5) BNatSchG im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28 Februar.

Begriindung:
Tiere: Durch eine Beschrankung des Zeitraumes der Baufeldraumung erfolgt der Schutz der nach Artikel 1
VSchRL streng geschiitzten Arten vor baubedingten Tétungen/ Verletzungen (§ 44 (1) Nr. 1
BNatSchG).

Zielart: Teichhuhn, Gilde Wasservogel (frei- und bodenbritende Arten)

Vceer3  MaBBnahmen zum Schutz vor Vogelschlag

Verglaste  Gebdudeansichten mit fir Vogel gefahrlichen  Spiegelungs- und
Transparenzsituationen sowie Uber-Eckverglasungen sind moglichst zu vermeiden oder mit
entsprechenden MalRnahmen (z. B. unterteilte oder strukturierte Fenster, geriffeltes und
mattiertes Glas, Milchglas, Glasbausteine) zu minimieren. Detaillierte Informationen zur
bauseitigen Beachtung sind der Informationsbroschiire der Landerarbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten oder vergleichbaren Empfehlungen des aktuellen Standes der Technik zu
entnehmen (LAG VSW 2021).

Begriindung:
Tiere: Minimierung des Totungsrisikos fir Vogel (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG). Erhalt der Artenvielfalt.

Festsetzungen zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

Vi Umweltbaubegleitung
Zur Kontrolle der Umsetzung der Vorgaben der Festsetzungen zu den Vermeidungs- und
Minderungsmallnahmen wird zur Vorbereitung, Begleitung und Durchfiihrung der geplanten
Bauarbeiten unter umwelt- und naturschutzfachlichen Aspekten eine 06kologische
Bauliberwachung vorgesehen.

Die Umweltbaubegleitung prift und setzt die Einhaltung des Bundes- und
Landesnaturschutzgesetzes, der allgemein anerkannten Regeln der Technik, Verordnungen
und Vorschriften um.

Bliro Karsten Obst
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Begriindung:
Tiere Vermeidung von Beeintrachtigung angrenzender bzw. ggf. im Baufeld zu erhaltender
und Pflanzen: Biotope und Lebensrdume sowie die Vermeidung des Eintretens von Zugriffsverboten nach

§ 44 Abs. 1 BNatSchG auf europarechtlich streng geschiitzten Arten (Arten nach Anhang IV
FFH-RL, Artikel 1 VSchRL) durch die Kontrolle und fachliche Begleitung der Umsetzung der
MaRnahmen durch eine 6kologische Bauliberwachung.

V2 Baufeldbegrenzung

Es ist eine sichtbare Abgrenzung entlang der Baufeldgrenze zu schaffen (Bauzaun, Flatterband).
Schaden durch unbefugtes Befahren sowie Beanspruchen der Flachen, z. B. durch Ablagerung
von Materialien etc. werden somit unterbunden. Wahrend der Bauphase tragen die
Beschrankungen der raumlichen Ausdehnung des Baufeldstreifens zum Schutz angrenzender
Biotopstrukturen und Lebensraume und somit zur Vermeidung oder Verminderung von
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes bei.

Begriindung:
Tiere Vermeidung von Beeintrachtigung angrenzender bzw. ggf. im Baufeld zu erhaltenden
und Pflanzen: Biotope und Lebensrdume sowie angrenzender Habitate der europarechtlich streng

geschitzten Arten (Arten nach Anhang IV FFH-RL, Artikel 1 VSchRL) durch die Begrenzung
des Baufeldes

v3 Schutz des vorhandenen Gehélzbestandes

Der Auftragnehmer hat im Zuge der Bauausfilhrung Rechnung zu tragen, dass die Forderungen
der DIN 18920 und der RSBB zum Schutz von Bdaumen und Vegetationsbestinden bei
Baumalnahmen beachtet werden. Der Schutz von Badumen gegen mechanische Schaden hat
dabei einen besonderen Stellenwert. Ggf. ist die Notwendigkeit von Wurzelschutz und
Handschachtungen zu prifen und durchzufihren. Daher sind zu angrenzenden
Geholzstrukturen in den gekennzeichneten Bereichen Schutzzdune in Anlehnung an die DIN
18920 zu errichten.

Begriindung:

Pflanzen/ Tiere:  Schutz von Gehdlzen gegen baubedingte Beeintrdchtigungen und damit Vermeidung weiterer
Konflikte fiir einzelne Arten/ Artengruppen sowie Naturgutfunktionen.

V4 Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Bereiche

Die Baufeldstreifen und -flaichen, die baubedingt beansprucht wurden, werden
nach Abschluss der Bauleistung beraumt und Biotopstrukturen hergestellt. Die Rekultivierung
erfolgt durch sorgfaltige und vollstandige Beseitigung des aufgebrachten Fremdmaterials,
samtlicher Bau- und Bauhilfsstoffe sowie sonstiger Fremdstoffe. Weiterhin erfolgen
eine Beseitigung von Bodenverdichtungen durch tiefgehende Bodenlockerung, ein
profilgerechtes Wiederaufbringen des abgetragenen und zwischengelagerten Oberbodens
und die Einbringung organisch reproduktionswirksamer Substanz sowie ggf. Bodenaustausch.
Die Wiederherstellung der im Ausgangszustand durch krautige Vegetationsbestande
gepragten BE-Flachen erfolgt durch die Initialansaat mit einer Regio-Saatgutmischung
(Mitteldeutsches Tief-und Hugelland- Herkunftsregion 5). Es ist ausschlieflich regionales,
zertifiziertes Saatgut gemaR FLL (2014) auszubringen.

Bliro Karsten Obst
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Begriindung:

Boden, Wasser: Die Wiederherstellung baubedingt beanspruchter Bereiche dient der Minimierung der baubedingten
Beeintrachtigung der Schutzgiiter Boden und Wasser und somit weiterer Konflikte mit verschiedenen
Naturgutfunktionen.

V5 Umsiedlung von Amphibien in geeignetes Gewasser

Zeitnah vor den geplanten Rodungs-/ Baufeldraumungsarbeiten erfolgt eine 3-malige
Begehung der mit tempordaren Amphibiensperreinrichtungen (vgl. V6) gesicherten Abschnitte
des Baufeldes durch geeignete Fachkundige. Es erfolgt die Priifung der abgesperrten
Bereiche auf Besatz. Die Fachkundigen sammeln die vorhandenen Individuen ein und setzen
diese in ein geeignetes Gewasser (siehe V7).

Begriindung:

Tiere: Die Umsiedlung von Amphibien vermeidet baubedingte Beeintrachtigungen der Amphibien,
insbesondere das Eintreten des Totungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG auf
europarechtlich besonders geschiitzte Arten.

V6 Aufstellen eines Amphibienschutzzaunes

Zeitnah vor den geplanten Rodungs-/ Baufeldraumungsarbeiten erfolgt in Abhangigkeit der
Witterung, in der Aktivitatsphase der Amphibien zwischen Mitte Februar und Oktober die
Sicherung des Baufeldes gegen einwandernde Amphibien durch temporare
Amphibiensperreinrichtungen (gemafl MAmS 2000). Die temporaren Amphibiensperrzaune
sind fachgerecht gemal MAmS (2000) innerhalb der potenziellen Aktionsradien der Arten mit
einer Mindesthohe von 40 cm an der Baufeldgrenze anzuordnen und in das Gelande zurtick zu
verziehen, um eine Umwanderung der Zaunanlage zu vermeiden. Die temporaren Zdune sind
ca. 10 cm in das Erdreich einzugraben. Die Unterhaltung der Sperreinrichtung erfolgt fir die
vollstandige Dauer der Aktivitdtsphase wahrend der gesamten Bauzeit. Entsprechend des
Baufortschritts ist ggf. eine Anpassung der Standorte der Zaune erforderlich.

Die  Z&dune bestehen aus  einem  witterungsbestandigen, undurchsichtigen
Polyestertrigergewebe und sind mit einem Uberkletterungsschutz auszustatten. Perforierte
Fangbehalter mit Ausstiegshilfe fiir Kleintiere (Kleintierast) sind ebenerdig direkt am Zaun
einzugraben. Weitere Fangbehalter werden zum Schutz ggf. im Baufeld vorhandener Tiere
innerhalb des Baufeldes angeordnet (ausschlieBlich vor Beginn der Baufeldraumung
erforderlich). Die Behdlter werden wahrend der Hauptwanderungszeit taglich mindestens
einmal (morgens) kontrolliert. Vorhandene Tiere sind artgerecht einzusammeln. Tiere aus dem
Bereich der Sperreinrichtung sind in ein geeignetes Gewdasser umzusetzen (siehe V5 und V7).
Der Abstand zwischen den Fanggefallen ist vor Ort in Abstimmung mit der 6kologischen
Baubegleitung festzulegen (siehe auch MAmS 2000). Nach Abschluss der Wanderungsphase
sind die Fangbehalter temporar bis zur ndchsten Wanderungsphase zu verschlieRen (z. B. mit
Deckel). Die Betreuungsphase der Zaune zum Schutz der Amphibien umfasst je nach Witterung
den Zeitraum zwischen Mitte Februar bis zur Abwanderung der Amphibien zum
Uberwinterungsort im Oktober des jeweiligen Baujahres. Uber diesen Zeitraum ist der Zaun
entsprechend zu betreuen, danach abzubauen und ggf. bei Fortsetzung des Bauvorhabens im
kommenden Jahr entsprechend der Witterung Mitte Februar gemaR den Vorgaben wieder
aufzubauen. Die Anordnung von Fangbehaltern innerhalb des Baufeldes ist nur vor Umsetzung
der Rodung/ Baufeldraumung erforderlich. Sie konnen daher in diesem Bereich im Anschluss
an die Rodung/ Baufeldraumung zurickgebaut werden. Abhdngig von verschiedenen
Faktoren, wie z. B. den Witterungsverhaltnissen, ist eine Abweichung von den angegebenen
Zeiten nach Abstimmung mit der 6kologischen Bauliberwachung moglich.

Bliro Karsten Obst
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Begriindung: Die Umsiedlung von Amphibien vermeidet baubedingte Beeintrdchtigungen der Amphibien,
Tiere: insbesondere das Eintreten des Totungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG auf

europarechtlich besonders geschiitzte Arten.

V7 Vorbereitung eines Gewassers zur Umsiedlung von Amphibien

In Torna ca. 3km entfernt vom Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ein
naturnaher Teich. Zeitnah vor der Umsiedlung der Amphibien (mindestens 1
Vegetationsperiode vor Baufeldraumung) wird dieser zur Nutzung als Umsiedlungsgewadsser
vorbereitet. Dabei muss sichergestellt werden, dass sich im Gewasser keine Fische befinden.
Der entsprechende Nachweis ist der Unteren Naturschutzbehorde zu erbringen. Zur
Aufwertung der Lebensraumstrukturen ist der Teich mit seinen Ufern von Mill zu befreien.
Zudem sind Versteckmoglichkeiten herzustellen. Dafiir ist in Uferndhe ein Totholzhaufen mit
Schnittgut (heimische Geholze) anzulegen. Die Eignung des Gewadssers als
Umsiedlungsgewdsser ist vor Umsiedlung der Amphibien durch die Untere
Naturschutzbehorde bestatigen zu lassen.

Um ein Abwandern der umgesiedelten Tiere zu verhindern wird der Teich sowie die
angrenzenden Landlebensrdume mit einem Amphibienzaun umzdunt. Die temporaren
Amphibiensperrzaune sind fachgerecht gemall MAmS (2000) mit einer Mindesthéhe von 40
cm aufzubauen und ca. 10 cm in das Erdreich einzugraben. Die Zaune bestehen aus einem
witterungsbestandigen, undurchsichtigen Polyestertragergewebe und sind mit einem
Uberkletterungsschutz auszustatten. Nach Absprache mit der &kologischen Baubegleitung
kann der Amphibienzaun im Oktober nach vollstandiger Umsiedlung abgebaut werden.

Begriindung:

Tiere: Die Umsiedlung von Amphibien vermeidet baubedingte Beeintrachtigungen der Amphibien,
insbesondere das Eintreten des Totungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG auf
europarechtlich besonders geschiitzte Arten.

Grinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15)

M1  Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9
Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Ostlich der Miinchener StraBe westlich des geplanten Regenriickhaltebeckens sowie des
Industriegebietes ist eine Griinflaiche geplant und dauerhaft zu erhalten. Die gehdlzfreien
Bereiche innerhalb der Flurstiicke sind mit heimischen standortgerechten Baumen aus
regionaler Herkunft gemaR Liste , Gebietseigene Geholze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet
210 (siehe Anlage 6) zu bepflanzen. Dabei sind Baume als Hochstamm im Stammumfang von
14-16 cm (Mindesqualitdat) zu pflanzen. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der
erforderlichen Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstinde zu den technischen
Anlagen, Leitungen sowie Wegen/ StraRen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fiir die
Ausfihrung und Pflege von Gehdlzen sind zu beachten. Die Baume werden mit einem
Mindestpflanzabstand von 5,0 m zueinander angeordnet. Vorhandene Gehdlze sind dauerhaft
zu erhalten. Die Pflanzung wird zum Schutz gegen Schadigung eingezdunt. Im Anschluss an die
Pflanzung erfolgen eine einjdhrige Fertigstellungs- sowie eine vierjahrige Entwicklungspflege.

Phttps://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf

Bliro Karsten Obst


https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04_themen/gartenbau/gebietseigene_gehoelze/Artenliste_GeG_LSA.pdf
https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04_themen/gartenbau/gebietseigene_gehoelze/Artenliste_GeG_LSA.pdf
https://llg.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04_themen/gartenbau/gebietseigene_gehoelze/Artenliste_GeG_LSA.pdf

Umweltbericht Bebauungsplan Stadt Sandersdorf-Brehna
Erweiterung Gewerbegebiet — Am Kreisel

Nach Abschluss der Pflege erfolgt der Rickbau der Baumverankerungen und
Kulturschutzzdune. Der Baumbestand ist dauerhaft zu erhalten.

Die MalRnhahme ist rechtlich zu sichern.

Begriindung:

Schutzgut Tiere Durch Ausweisung von Flachen mit Pflanz- und Erhaltungsbindung werden
und Pflanzen Trittsteinbiotope erhalten und teils neu geschaffen, die der Durchgriinung des
Geltungsbereiches und als Lebensraum fiir angepasste Tierarten dienen.

Boden, Wasser, Durch Ausweisung von Flachen mit Pflanz- und Erhaltungsbindung werden unversiegelte

Klima/ Luft Griinflachen erhalten und aufgewertet. Durch die Begriinung wird die Erosion von Boden
unterbunden und Boden aufgewertet und gesichert. Die Grundwasserqualitdt wird
erhalten (z. B. durch Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des
Bodenwassers reduziert. Niederschlagswasser wird zurlickgehalten und durch
Verdunstung dem natirlichen Wasserkreislauf zugefiihrt. Das Blattwerk der Bdume
mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizung der Verkehrsflachen in den
Sommermonaten und tragt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und Verdunstung
von Regenwasser wird frischere, kihlere Luft produziert. Zudem binden die Blatter
Luftschadstoffe, wie NO2, SOz, Ozon und Feinstaub. Sauerstoff wird produziert. Durch
Photosynthese wird CO2 gebunden und der Atmosphare entzogen. Dadurch verbessert sich
das Mikroklima im Vergleich zu Gebieten ohne Griinflachen.

Landschaft Durch Ausweisung von Flachen mit Pflanz- und Erhaltungsbindung entlang der Miinchener
StralRe bleibt das Landschaftsbild (Baumreihen entlang von StralRen) dieses Bereiches
erhalten.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

El Pflanzung von Feldgeholzen Musikantenweg

Sudlich von Brehna nahe des Musikantenweges erfolgt auf gehdlzfreien Teilen der Flurstiicke
449, 452, 251/17, 251/21, 251/20, 251/19, 251/18 (Gemarkung Brehna Flur 8) die Anlage
eines Feldgeholzes auf ca. 6601m?. Die gehdlzfreien Bereiche innerhalb der Flurstiicke sind mit
heimischen standortgerechten Baumen und Strauchern aus regionaler Herkunft gemafs Liste
,Gebietseigene Gehélze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet 2“!! (siehe Anlage 6) zu
bepflanzen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fiir die Ausfiihrung und Pflege von
Gehodlzen sind zu beachten. Die Baume werden mit einem Mindestpflanzabstand von 5,0 m
zueinander angeordnet. Die Gebuschpflanzungen (Strducher) erfolgen mehrreihig im
Dreiecksverband. Die Pflanzung wird zum Schutz gegen Wildverbiss eingezaunt. Im Anschluss
an die Pflanzung erfolgen eine einjadhrige Fertigstellungs- sowie eine vierjahrige
Entwicklungspflege. Nach Abschluss der Pflege erfolgt der Riickbau der Baumverankerungen
und Kulturschutzzaune. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der erforderlichen
Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstinde zu den technischen Anlagen, Leitungen
sowie Wegen/ StraBen. Der Geholzbestand ist dauerhaft zu erhalten.

Die MaBnahme ist rechtlich zu sichern.

Schutzgut Tiere Durch die Umsetzung der MalRnahme werden nach dem Bewertungsmodell des Landes
und Pflanzen Sachsen-Anhalt anteilig die durch den B-Plan erfolgten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen des Naturgutes Pflanzen, Tiere und deren Lebensraume kompensiert.

Uhttps://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf
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Es werden neue Lebensrdume und Okologische Nischen fir Flora und Fauna im
Siedlungsraum Brehna geschaffen.

Boden, Wasser, Die Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Bodenstruktur aus. So wird die Erosion
Klima/ Luft unterbunden, die Grundwasserqualitit werden verbessert (z. B. durch
Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert.

Durch eine Begriinung werden positive Effekte fiir das Mikroklima erzielt. Das Blattwerk
der Pflanzen mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizungserscheinungen in
den Sommermonaten und trdgt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und
Verdunstung von Regenwasser wird frischere, kiihlere Luft produziert. Zudem binden die
Blatter der geplanten Gehdlze, aber auch die krautige Vegetation Luftschadstoffe, wie NO,
SO, Ozon und Feinstaub.

Landschaft Durch die Anlage des Feldgeholzes erfolgt eine Aufwertung des Ortsbildes.

E2 Pflanzung von Feldgehdlzen Torna

Im stdlichen Teil von Torna wird auf geholzfreien Teilen des Flurstiickes 54 (Gemarkung Brehna
Flur 14) ein Feldgeh6lz auf ca. 1345m? angelegt. Die gehdlzfreien Bereiche innerhalb der
Flurstiicke sind mit heimischen standortgerechten Baumen und Strauchern aus regionaler
Herkunft gemaR Liste ,Gebietseigene Geholze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet 212 (siehe
Anlage 6) zu bepflanzen. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der erforderlichen
Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstinde zu den technischen Anlagen, Leitungen
sowie Wegen/ StralRen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fir die Ausflihrung und
Pflege von Geholzen sind zu beachten. Die Bdiume werden mit einem Mindestpflanzabstand
von 5,0 m zueinander angeordnet. Die Anpflanzung erfolgt als Heister mit einer Héhe von
1,50m-2m, 2-3mal verpflanzt. Die Geblischpflanzungen (Strdaucher) erfolgen mehrreihig im
Dreiecksverband. Die Anpflanzung der Straucher erfolgt mit einer Mindesthéhe von 0,8m-
1,20m sowie mindestens 2mal verpflanzt. Die Gesamtflache der Pflanzung wird zum Schutz
gegen Wildverbiss eingezdunt. Im Anschluss an die Pflanzung erfolgen eine einjahrige
Fertigstellungs- sowie eine vierjahrige Entwicklungspflege. Nach Abschluss der Pflege erfolgt
der Rickbau der Baumverankerungen und Kulturschutzzaune. Das Feldgehdlz ist dauerhaft zu
erhalten.

Die MaRhahme ist rechtlich zu sichern.

Schutzgut Tiere Durch die Umsetzung der MaBnahme werden nach dem Bewertungsmodell des Landes

und Pflanzen Sachsen-Anhalt anteilig die durch den B-Plan erfolgten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen des Naturgutes Pflanzen, Tiere und deren Lebensrdume kompensiert.
Es werden neue Lebensrdume und 0&kologische Nischen fiir Flora und Fauna im
Siedlungsraum Brehna geschaffen.

Boden, Wasser, Die Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Bodenstruktur aus. So wird die Erosion
Klima/ Luft unterbunden, die Grundwasserqualitit werden verbessert (z. B. durch
Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert.

Durch eine Begriinung werden positive Effekte fiir das Mikroklima erzielt. Das Blattwerk
der Pflanzen mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizungserscheinungen in
den Sommermonaten und trdgt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und
Verdunstung von Regenwasser wird frischere, kiihlere Luft produziert. Zudem binden die
Blatter der geplanten Gehdlze, aber auch die krautige Vegetation Luftschadstoffe, wie NO2,
S0O;, Ozon und Feinstaub.

Lhttps://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf
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Landschaft Durch die Anlage des Feldgehdlzes erfolgt eine Aufwertung des Landschaftsbildes.

E3 Pflanzung einer Strauchhecke

Sudwestlich von Torna parallel zum Schachtgraben wird auf dem Flurstiick 205 (Gemarkung
Brehna Flur 14) entlang des Weges eine Strauchhecke (ca. 1530 m?) angelegt. Dafur sind
heimische standortgerechte Geholze gemald Liste ,,Gebietseigene Gehdlze Sachsen-Anhalt-
Vorkommensgebiet 2“12 (siehe Anlage 6) zu verwenden. Beeren- und dorntragende Strducher
sind zu bevorzugen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fiir die Ausfiihrung und Pflege
von Geholzen sind zu beachten. Die Anpflanzung der Straucher erfolgt mit einer Mindesthdhe
von 0,8m-1,20m sowie mindestens 2mal verpflanzt. Die Bepflanzung ist dreireihig versetzt
durchzufiihren. Vor der Neuanlage ist der Boden zu lockern. Zu den landwirtschaftlichen
Flachen auRerhalb des Flurstlickes ist ein Mindestabstand von mindestens 0,5m einzuhalten.
Die Strauchhecke ist dauerhaft zu erhalten.

Schutzgut Tiere Durch die Umsetzung der MaRnahme werden nach dem Bewertungsmodell des Landes

und Pflanzen Sachsen-Anhalt anteilig die durch den B-Plan erfolgten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen des Naturgutes Pflanzen, Tiere und deren Lebensrdume kompensiert.
Es werden neue Lebensrdume und 0&kologische Nischen fiir Flora und Fauna im
Siedlungsraum Brehna geschaffen.

Boden, Wasser, Die Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Bodenstruktur aus. So wird die Erosion
Klima/ Luft unterbunden, die Grundwasserqualitit werden verbessert (z.  B. durch
Schadstoffaufnahme durch Pflanzen) und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert.

Durch eine Begriinung werden positive Effekte fiir das Mikroklima erzielt. Das Blattwerk
der Pflanzen mindert durch Reflektion des Sonnenlichtes die Aufheizungserscheinungen in
den Sommermonaten und tragt zur Beschattung bei. Durch die Speicherung und
Verdunstung von Regenwasser wird frischere, kiihlere Luft produziert. Zudem binden die
Blatter der geplanten Gehdlze, aber auch die krautige Vegetation Luftschadstoffe, wie NO2,
S0, Ozon und Feinstaub.

Landschaft Durch die Anlage der Strauchhecke erfolgt eine Aufwertung des Landschaftsbildes.

E4 Pflanzung eines Baumbestandes

Im nordlichen Teil von Brehna, entlang der Halleschen Strafle wird auf einer kirzlich
geraumten Flache auf den Flursticken 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 89/1, 95 (Gemarkung Brehna
Flur 11) eine Baumgruppe mit ca. 666m? angelegt. Die geholzfreien Bereiche innerhalb der
Flurstiicke sind mit heimischen standortgerechten Badumen aus regionaler Herkunft gemaf
Liste , Gebietseigene Gehdlze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet 214 (siehe Anlage 6) zu
bepflanzen. Dabei sind Bdume als Hochstamm im Stammumfang von 14-16 cm
(Mindesqualitat) zu pflanzen. Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der erforderlichen
Sichtverhaltnisse und Mindest- bzw. Regelabstande zu den technischen Anlagen, Leitungen
sowie Wegen/ StralRen. Alle anerkannten technischen Regelwerke fur die Ausflihrung und
Pflege von Gehdlzen sind zu beachten. Die Bdiume werden mit einem Mindestpflanzabstand
von 5,0 m zueinander angeordnet. Die Pflanzung wird zum Schutz gegen Schadigung
eingezaunt. Im Anschluss an die Pflanzung erfolgen eine einjahrige Fertigstellungs- sowie eine

Bhttps://llg.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik _und Verwaltung/MLU/LLFG/Dokumente/04 themen/gartenbau/ge
bietseigene gehoelze/Artenliste GeG LSA.pdf
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vierjdhrige Entwicklungspflege. Nach Abschluss der Pflege erfolgt der Rickbau der
Baumverankerungen und Kulturschutzzaune. Der Baumbestand ist dauerhaft zu erhalten.

Die MalRnhahme ist rechtlich zu sichern.

E5 Erwerb von Okokontopunkten

Fir den Kompensationsbedarf von 395.392 WP konnten keine geeigneten Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen gefunden werden. Somit erfolgt die Kompensation durch den Erwerb von
Okokontopunkten. Durch die 6kologische Aufwertung von Flichen werden Okopunkte
geschaffen die dann erworben werden kénnen. Mit dem Erwerb von Okopunkten werden
Malnahmen finanziert die Lebensraume fir Tiere wiederherstellen und den Naturhaushalt
sowie den Biotopverbund stirken. Als MaBnahme ist der Erwerb von Okopunkten generiert
durch bereits umgesetzte MaRnahmen im Rahmen eines Okokontos in der Héhe von 395.392
WP vorgesehen.

Allgemeine Festsetzungen

= Unbelasteter Oberboden ist bei allen BaumaBnahmen nach sachgerechter
Zwischenlagerung der Wiederverwendung zuzufiihren. Verdichtete Bodenbereiche sind
nach Abschluss der BaumaRnahmen gemald DIN 18 915 ,,Bodenarbeiten” wirkungsvoll zu
lockern. Es sind geeignete SchutzmalRnahmen gegen Schadstoffeintrage in Boden und
Grundwasser zu ergreifen.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.

= Zur Vermeidung von Uberschissigem Erdmaterial ist vorrangig ein Massenausgleich
anzustreben. Dennoch anfallender tiberschiissiger Bodenaushub ist in rechtlich zuldssiger
Weise zu verwerten oder auf einer abfallrechtlich zugelassenen Deponie des Kreisgebietes
zu beseitigen.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.

= Sollten bei der ErschlieBung des Baugebietes Altablagerungen angetroffen werden, so ist
die untere Abfall- und Bodenschutzbehorde des Landkreises sofort zu verstandigen. Ggf.
belastetes Bodenmaterial sowie bodenfremde Stoffe sind von unbelasteten Béden zu
separieren und einer Sanierung bzw. einer ordnungsgemalRen Entsorgung zuzufihren.

Begriindung:

Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden/ Wasser unversiegelten Bodens sowie des Grundwassers im Falle der Betroffenheit von
Altablagerungen wahrend des Baus.

=  Hinsichtlich der Vermeidung von Bodenbelastungen durch Lagerung von Bauabfallen und
Betriebsstoffen sind geeignete Vorkehrungen zu treffen.
Baubetriebsbedingte Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen, Erosion, Durchmischung
von Boden mit Fremdstoffen) sind auf das den Umstanden entsprechend notwendige
Ausmal’ zu beschranken (§ 4 Abs. 1 BodSchG) sowie nach Abschluss der BaumaRnahmen
zu beseitigen.

Bliro Karsten Obst
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Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.

=  Bereiche spaterer Freiflaichen sind nach Moglichkeit vom Baubetrieb freizuhalten. Dort
sind notwendige Erdarbeiten (z. B. Abschieben des Oberbodens, Bodenauftrag) nur mit
Kettenfahrzeugen (zuldssige Bodenpressung <4N/cm?) auszufiihren.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden/ unversiegelten Bodens und des Grundwassers wahrend des Baus. Bodenverdichtungen
Wasser/Tiere werden auf ein absolut erforderliches Mindestmal? reduziert, Anwuchserfolge fiir Geholze
und Pflanzen werden gesichert.

=  Baumaschinen und -gerdte sind durch das bauausfiihrende Unternehmen taglich auf
Leckagen an Dichtungen und Anschlissen zu Uberprifen. Kommt es trotzdem zu
Austritten von Betriebs- oder Schmierstoffen ist unverziglich die Baulberwachung zu
informieren und ein Bodenaustausch vorzunehmen.

Begriindung:
Schutzgut Die MaRnahme dient der Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen des
Boden unversiegelten Bodens wahrend des Baus.

= Die Versiegelungsrate ist auf ein erforderliches Mindestmal’ zu beschranken.

Begriindung:
Schutzgut Die MalRnahme dient der Verminderung der Neuversiegelungsrate im Geltungsbereich.
Boden/ Wasser/ Der dauerhafte Verlust von B6den und die erhebliche Beeintrachtigung des Grundwassers
Klima sowie des Mikroklimas werden vermindert.

=  Wege, Zufahrten, objektspezifische Stellpldatze und Gemeinschaftsbereiche innerhalb des
Industriegebietes sind in wasser- und luftdurchldssiger Bauweise herzustellen, wodurch
die Versiegelung so gering wie moglich gehalten wird und die Versickerungsfahigkeit der
Boden erhalten bleibt.

Begriindung:
Schutzgut Die MalRnahme dient der Verminderung der Neuversiegelungsrate im Geltungsbereich.
Boden/ Wasser/ Der dauerhafte Verlust von Béden und die erhebliche Beeintrachtigung des Grundwassers
Klima sowie des Mikroklimas werden vermindert.

Bliro Karsten Obst
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Anlage 6 Pflanzliste ,Gebietseigene Geholze Sachsen-Anhalt- Vorkommensgebiet 2
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Gebietseigene Gehdolze in Sachsen-Anhalt - 82 Arten

Legende
v’ = Im VKG uneingeschrinkt verwendbare Art

X =1Im VKG nicht verwendbar
* = Anmerkungen zur Anwendung in Anlage 1

Artname nach Buttler et al. (2018) Synonym, Deutscher Name

[C. monogyna % rhipidophylla] Verschiedenzahniger Weil3dorn

Crataegus subsphaericea




Artname nach Buttler et al. (2018) Synonym, Deutscher Name

Quercus robur Stiel-Eiche




Artname nach Buttler et al. (2018) Synonym, Deutscher Name

Salix caprea Sal-Weide




Artname nach Buttler et al. (2018) Synonym, Deutscher Name

Viburnum opulus Gewohnlicher Schneeball




Anlage 1

*Acer platanoides - Spitzahorn:
Acer platanoides wurde in den letzten beiden Jahrhunderten in ST eingeblrgert und weist inzwischen ein invasives Ausbreitungsverhalten auf.

Anpflanzungen sollten nur dann erfolgen, wenn keine Alternativen in Frage kommen.

*Acer pseudoplatanus - Bergahorn:

Acer pseudoplatanus ist in den Talern unserer Gebirge einheimisch und wurde erst im letzten Jahrhundert vielfach auch im Tiefland gepflanzt, wo

sie sich erfolgreich ausbreitete. Anpflanzungen in den VKG 1 und 2 sollten nur dann erfolgen, wenn keine Alternativen in Frage kommen.

*Castanea sativa - Ess-kastanie, Edelkastanie:
Aus dem Ostharz, der nur einen kleinen Teil des VKG 4 umfasst, sind keine indigenen Vorkommen von Castanea sativa bekannt. Anpflanzungen

sollten nur dann erfolgen, wenn keine Alternativen in Frage kommen.

*Cornus sanguinea ssp. sanguinea - Blutroter Hartriegel:
Von Cornus sanguinea sind in ST drei Unterarten bekannt. Es wird empfohlen, ausschlieBlich die einheimische Unterart Cornus sanguinea ssp.

sanguinea zu pflanzen.



*Populus nigra ssp. nigra - Schwarzpappel

Populus nigra ssp. nigra ist in ST eine indigene Art der Stromtaler. Die neophytische S&ulenpappel (Populus nigra var. italica) sowie Klone,
Klonmischungen und Hybriden der Schwarzpappel sind nicht Gegenstand dieser Liste.



	Pläne und Ansichten
	Layout2


